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Unterrichtung 

 Der Präsident Hannover, den 28.11.2008 
des Niedersächsischen Landtages 
 – Landtagsverwaltung – 

Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2005 

Wohltat und Plage einer Förderung Teil II - Ganztagsschulen: Investitionsprogramm  
„Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003 - 2007 

Beschluss des Landtages vom 15.11.2007 (Nr. 32 der Anlage zu Drs. 15/4198) 

Die Förderrichtlinien des Landes zur Umsetzung des Investitionsprogramms des Bundes „Zukunft 
Bildung und Betreuung“ 2003 - 2007 enthalten keine hinreichend zielgerichteten und bedarfsorien-
tierten Fördermaßstäbe. Die Landesregierung hat somit nicht für einen effektiven Einsatz der vom 
Bund zur Verfügung gestellten Mittel gesorgt. 

Daneben unterliefen den Bewilligungsstellen bei der Umsetzung des Programms zuwendungs-
rechtliche Fehler. 

Letztlich fand keine hinreichende Erfolgs- und Wirkungskontrolle statt. Die quantitative Erfolgskon-
trolle des Programms ist unzureichend. Eine qualitative Kontrolle hat bisher nicht stattgefunden und 
ist auch nicht vorgesehen. 

Der Landesrechnungshof ist der Auffassung, dass das Bundesprogramm und seine Umsetzung 
durch das Land ein weiteres Mal die Nachteile der so genannten Mischfinanzierung aufzeigen, bei 
der Finanzierungs- und Aufgabenverantwortung auseinander fallen. 

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen kritisiert, dass das Kultusministerium im Rahmen der 
Umsetzung des Investitionsprogramms des Bundes „Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003 - 2007 
vor allem in der Anfangsphase Fördermaßstäbe verwendet hat, die keinen hinreichend zielgerichte-
ten und bedarfsorientierten Mitteleinsatz gewährleistet haben und diese erst später in Teilen wei-
terentwickelt hat.  

Ferner beanstandet er 

– die zuwendungsrechtlichen Fehler, die den Bewilligungsstellen bei der Umsetzung des Förder-
programms unterlaufen sind, und 

– die unzureichende Kontrolle des Programmerfolgs. 

Der Ausschuss erwartet von der Landesregierung, die erforderliche Erfolgskontrolle nachzuholen 
und bis zum 31.12.2008 zu berichten, wie viele zusätzliche Ganztagsplätze aufgrund des Investiti-
onsprogramms in Anspruch genommen werden, und darzulegen, inwieweit sich durch das Pro-
gramm das Ganztagsschulangebot auch qualitativ verbessert hat und welche Konsequenzen zu 
ziehen sind. 
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Antwort der Landesregierung vom 27.11.2008 

Eine quantitative und qualitative Erfolgskontrolle zum Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und 
Betreuung“ 2003 - 2007 wurde durchgeführt. Die Ergebnisse sind im anliegenden Bericht (Anla-
ge 1) sowie der Handreichung zur Qualitätsentwicklung in Ganztagsangeboten niedersächsischer 
Ganztagsschulen (Anlage 2) dargelegt, die auch Angaben darüber enthalten, 

– wie viele zusätzliche Ganztagsplätze aufgrund des Investitionsprogramms geschaffen wurden, 

– inwieweit sich durch das Programm das Ganztagsschulangebot auch qualitativ verbessert hat 
und 

– welche Konsequenzen zu ziehen sind. 

 

(Ausgegeben am 02.12.2008) 



Niedersächsisches Kultusministerium, Postfach 1 61, 30001 Hannover 

Niedersächsisches 
Kultusministerium 

                                                                                                                                    Anlage 1 

 

Bericht über die quantitative und die qualitative Erfolgskontrolle des 
Investitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003 – 2007 

 
 
 
Der Bund hat dem Land Niedersachsen im Rahmen des Investitionsprogramms „Zukunft 
Bildung und Betreuung“ 2003 – 2007 (IZBB) Mittel im Umfang von 394.617.429 Euro zur 
Verfügung gestellt.  

Durch die Unterzeichnung der zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Verwal-
tungsvereinbarung ist das Land Niedersachsen die Verpflichtung eingegangen, den Leitsatz 
der Vereinbarung „Mit dem Investitionsprogramm ‚Zukunft Bildung und Betreuung’ soll die 
Schaffung einer modernen Infrastruktur im Ganztagsschulbereich unterstützt und der Anstoß 
für ein bedarfsorientiertes Angebot in allen Regionen gegeben werden. […]“ umzusetzen. In 
der niedersächsischen Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des In-
vestitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003 - 2007 vom 3. November 2003 ist 
als Zuwendungszweck somit beschrieben, dass das Land Niedersachsen Schulträgern „zur 
Verbesserung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots Zuwendungen nach Maßgabe die-
ser Richtlinie […]“ gewährt.  

Durch die Formulierung „[…] Schaffung einer modernen Infrastruktur im Ganztagsschulbe-
reich unterstützt und den Anstoß für ein bedarfsorientiertes Angebot in allen Regionen […]“ 
aus der Vereinbarung der Länder mit dem Bund und der Formulierung „[…] zur Verbesse-
rung eines bedarfsgerechten Ganztagsangebots Zuwendungen nach Maßgabe dieser Richt-
linie […]“ aus der niedersächsischen Förderrichtlinie sind sowohl quantitative wie auch quali-
tative Ansprüche formuliert. 

Die Bundesmittel wurden den Schulträgern durch das Niedersächsische Kultusministerium 
und die Landesschulbehörde zur Verfügung gestellt. Die mit der Vergabe der Mittel einher-
gehende quantitative Entwicklung der Ganztagsschullandschaft in Niedersachsen wurde 
von der Landesregierung von Anbeginn des Programms kontinuierlich dokumentiert, beo-
bachtet und die Ergebnisse der Beobachtungen wurden für die inhaltliche Begleitung der 
Ganztagsschulen genutzt. Die Ausweitung der Anzahl der Ganztagsangebote in Nieder-
sachsen seit Beginn des Programms wird im ersten Teil dieses Berichts beschrieben. 

Auch die Auswirkungen der quantitativen Ausweitung auf die Nutzung der Ganztagsan-
gebote durch die Schülerinnen und Schüler und die Entwicklung der Qualität der Ganztags-
angebote werden vom Niedersächsischen Kultusministerium kontinuierlich erhoben und 
ausgewertet. Die Ergebnisse sind im zweiten Teil dieses Berichts dargestellt. 
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Die erhobenen Daten dienen als Grundlage für die Steuerung des Gesamtsystems der Ganz-
tagsangebote und die Ausstattung der Schulen mit Ressourcen und für die Entwicklung von 
Beratungsangeboten für die Schulen. Die Daten über die Nutzung der Ganztagsangebote 
werden in diesem Bericht dargestellt, erläutert und es werden mögliche Konsequenzen aus 
der Interpretation des Datenmaterials beschrieben. 

Gleichzeitig mit der Vergabe der IZBB-Mittel an die Länder hat der Bund ein Begleitprogramm 
zur Ganztagsschulentwicklung in Deutschland ins Leben gerufen. Das Begleitprogramm hat 
zwei unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte:  

Um eine bestmögliche Nutzung der IZBB-Mittel zu unterstützen, fördert der Bund – unter  
Inanspruchnahme von ESF-Mitteln – in enger Abstimmung mit den Ländern eine län-
derübergreifende Begleitforschung zum IZBB, an der namhafte Bildungsforscher beteiligt 
sind. Die quantitative empirische „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen – StEG“ wird 
durch vertiefende qualitative Studien zu Themen ergänzt, die mit den Ländern, dem wissen-
schaftlichen Beirat, dem StEG-Konsortium und dem BMBF abgestimmt sind. Die Studie 
StEG wird auch in niedersächsischen Schulen durchgeführt, mehrere Forschungsvorhaben 
zur Qualität der Arbeit in niedersächsischen Ganztagsschulen werden in Begleitung durch 
das Niedersächsische Kultusministerium durchgeführt. Teilergebnisse der StEG-Studie wer-
den dargestellt und es werden Parallelen zur Entwicklung in Niedersachsen aufgezeigt. 

Im zweiten Arbeitsschwerpunkt des Begleitprogramms zu dem auf bauliche Maßnahmen und 
sächliche Ausstattung fokussierten Teil des IZBB verantwortet die Deutsche Kinder- und Ju-
gendstiftung (DKJS) seit 2004 die Konzipierung und Umsetzung des Begleitprogramms 
„Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“, welches die Qualität und die pädagogisch-inhaltliche 
Gestaltung von Ganztagsschulen zu sichern hilft. Das Begleitprogramm unterstützt die Län-
der dabei, Akteure in und um Ganztagsschulen zu informieren, zu qualifizieren, zu beraten 
und zu vernetzen. Es stellt darüber hinaus einen fachlichen Austausch zwischen den betei-
ligten Bundesländern her. Das Land Niedersachsen ist in die Arbeit des Begleitprogramms 
intensiv eingebunden und beteiligt sich auf verschiedenen Ebenen zum Nutzen der nieder-
sächsischen Schulen an dem Programm; auch die Arbeit der Serviceagentur Niedersachsen 
wird in diesem Bericht dargestellt. 

Als ein Ergebnis der ständigen Beobachtung und Analyse der quantitativen und der qualitati-
ven Entwicklung der Ganztagsschulen hat das Niedersächsische Kultusministerium eine 
Handreichung zur Qualitätsentwicklung in Ganztagsangeboten entwickelt. Im letzten Teil des 
Berichts erfolgt eine Kurzvorstellung dieses Instrumentes zur Qualitätsentwicklung.
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Quantitative Erfolgskontrolle des IZBB 

Das IZBB hatte das Ziel, die Schaffung einer modernen Infrastruktur im Ganztagsschulbe-
reich zu unterstützen und den Anstoß für ein bedarfsorientiertes Angebot in allen Regionen 
zu geben. Ein Indikator für den Erfolg des IZBB ist somit ein Anstieg der Ganztagsplätze und 
eine quantitative Erfolgskontrolle des IZBB kann sich somit am Anstieg der Anzahl der Ganz-
tagsplätze während der Laufzeit orientieren. 

Die ersten Mitteilungen und Absichtserklärungen zum IZBB erschienen in der Presse im  
Winter 2002/2003. Die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern trat 
rückwirkend zum 1. Januar 2003 in Kraft. Die niedersächsische Förderrichtlinie ist mit dem 
Datum 3. Dezember 2003 veröffentlicht worden und trat ebenfalls rückwirkend zum 1. Januar 
2003 in Kraft. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Ankündigung des IZBB auf die 
Anträge zur Errichtung von Ganztagsschulen zum 1. August 2003 keinen Einfluss gehabt 
hat. Das Zahlenmaterial über Ganztagsschulen aus dem Schuljahr 2003/2004 kann somit als 
Ausgangssituation für die Betrachtung der Entwicklung während der Laufzeit des IZBB an-
genommen werden. Im Jahr 2003 gab es in Niedersachsen 3.303 öffentliche Schulen, von 
denen 242 Ganztagsschulen waren. Die öffentlichen Schulen, die grundsätzlich Ganztags-
schule werden konnten, wurden von 866.352 Schülerinnen und Schülern besucht und es gab 
in den Ganztagsschulen 91.982 Ganztagsplätze. Der Anteil der Ganztagsplätze an der Ge-
samtzahl der Schulplätze betrug somit 11 %. Es gab zu diesem Zeitpunkt nur eine sehr 
schwach entwickelte Kultur der Ganztagsschule. Der pädagogische Fachbegriff „Ganztags-
schule“ wurde häufig synonym zum Begriff „Gesamtschule“ verwendet, da 34 Gesamtschu-
len vollständig gebundene Ganztagsschulen waren und in der öffentlichen Wahrnehmung 
nur diese Schulen einen Ganztagsbetrieb durchführten. Betrachtet man die damalige Ge-
samtzahl von 242 Ganztagsschulen war die Wahrnehmung zwar falsch, gleichzeitig konnte 
aber nicht von einer verbreiteten Kultur der Ganztagsschule in Niedersachsen gesprochen 
werden. 

Durch das IZBB ist das Thema Ganztagsschule deutlich in die öffentliche Wahrnehmung  
gerückt, die Entwicklung der Ganztagsschulen in Niedersachsen seit 2003 wurde in hohem 
Maße durch das IZBB positiv beeinflusst. Schulen und Schulträger, die seit langer Zeit aus 
inhaltlichen Gründen eine Ganztagsschule errichten wollten, haben durch die IZBB-Mittel die 
Möglichkeit erhalten, die Struktur für einen Ganztagsbetrieb an den Einzelschulen zu errich-
ten. Es muss allerdings auch eingeräumt werden, dass andere Schulen und Schulträger zu-
nächst darum bemüht waren, Mittel aus dem IZBB für die Schulen zu erhalten und sie aus 
diesem Grunde den Weg zur Ganztagsschule gewählt haben. Das IZBB war in allen Fällen 
ein wesentlicher und besonders attraktiver Türöffner zur Errichtung von Ganztagsschulen 
und dies unabhängig davon, ob die Schulen und die Schulträger auch wirklich IZBB-Mittel 
erhalten haben. Nicht alle Schulen und Schulträger, deren Anträge auf Errichtung einer 
Ganztagsschule genehmigt worden waren und die gleichzeitig IZBB-Mittel beantragt hatten, 
konnten auch durch Zuwendungen vom IZBB profitieren. Die betroffenen Schulen wurden 
aber dennoch Ganztagsschulen und haben Angebote für den Ganztagsbetrieb engagiert 
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entwickelt. Von den in Niedersachsen eingegangenen 712 Anträgen konnten 430 mit IZBB-
Mitteln bedient werden.  

Gleichzeitig mit dem IZBB haben andere Faktoren die Entwicklung der Anzahl der Ganz-
tagsschulen in Niedersachsen entscheidend beeinflusst: 

Entscheidungen der Landesregierung zu einer großzügigeren Praxis bei der Genehmigung 
zur Errichtung von Ganztagsschulen bei gleichzeitiger Teil- oder Vollausstattung der geneh-
migten Ganztagsschulen mit personellen Ressourcen des Landes haben bei Schulen und 
Schulträgern die Motivation zur Errichtung einer Ganztagsschule größer werden lassen. Die 
erhebliche Bedeutung der zugewiesenen personellen Ressourcen wurde stets durch die er-
höhte Nachfrage nach Beratung zur Errichtung von Ganztagsschulen deutlich, nachdem die 
Zuweisung von Lehrerstunden für bestehende Ganztagsschulen veröffentlicht worden war. 

Entscheidungen über die Struktur des Schulwesens führten durch die Aufhebung der Orien-
tierungsstufen zur Verringerung der Anzahl der Ganztagsschulen; die Anzahl der Schülerin-
nen und Schüler in den Schulformen Hauptschule, Realschule und Gymnasium stieg gleich-
zeitig an. Es wurden allein 26 selbständige Orientierungsstufen aufgehoben, die als Ganz-
tagsschulen gearbeitet hatten. 

Die bundesweite Diskussion um eine ganztägige Betreuung, Erziehung und Bildung von Kin-
dern und Jugendlichen außerhalb der Familien mit dem Ziel einer besseren Balance zwi-
schen Familienarbeit und bezahlter Berufsarbeit der Eltern hat zu einer erheblich verstärkten 
Nachfrage nach Plätzen in Ganztagsschulen und somit zur Errichtung weiterer Ganztags-
schulen beigetragen. In den eingereichten pädagogischen Konzepten zur Errichtung von 
Ganztagsschulen bildet dieser Argumentationsstrang einen wesentlichen Aspekt. 

Die internationalen und die nationalen Schulleistungsuntersuchungen haben Veränderungs-
bedarf im Schulwesen aufgezeigt; in der Folge ist in der öffentlichen Diskussion und in den 
wissenschaftlichen Diskursen eine ganztägige Beschulung von Kindern und Jugendlichen in 
das Interesse gerückt und von vielen Gruppierungen als ein Beitrag zur Lösung bestehender 
Probleme beschrieben worden. In den eingereichten pädagogischen Konzepten zur Errich-
tung von Ganztagsschulen wird sehr häufig die Notwendigkeit einer verbesserten Bildungs- 
und Erziehungsarbeit für alle Schülerinnen und Schüler hervorgehoben und es wird dabei 
auf die Ergebnisse der Schulleistungsuntersuchungen abgestellt. In einigen Schulformen 
wird dabei auf den Arbeitsschwerpunkt des Defizitausgleichs bei einem Teil der Kinder und 
Jugendlichen hingewiesen. 

In der Zeit eines demografischen Wandels wählen Schulen und Schulträger den Weg der 
Errichtung einer Ganztagsschule mit dem Ziel, den einzelnen Schulstandort für die Schüle-
rinnen und Schüler sowie die Eltern attraktiver zu gestalten und damit die Schülerzahlen an 
diesem Standort konstant zu halten. Schulen und Schulträger erfahren, dass Schülerinnen 
und Schüler sowie Eltern Schulen mit Ganztagsangeboten als besonders attraktiv empfin-
den und gleichzeitig dem Personal an diesen Schulen ein besonderes Ausmaß an Enga-
gement für die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern zuschreiben. 

Die Motive von Schulträgern und Schulen, eine Ganztagsschule zu errichten und die Motive 
von Schülerinnen und Schülern, die Ganztagsangebote zu nutzen, waren und sind vielfältig. 
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Es ist somit nicht möglich, die Entwicklung der Anzahl der Ganztagsschulen in Niedersach-
sen und den Umfang der Nutzung der vorhandenen Ganztagsplätze Einzelmotiven  
– z. B. dem IZBB – zuzuordnen und ihren Zusammenhang mit der Errichtung von Ganztags-
schulen voneinander zu isolieren und mit Einzelfaktoren den Anstieg der Anzahl der Ganz-
tagsplätze und erst recht nicht den Umfang der Nutzung der Ganztagsplätze zu erklären. 

Dies vorausgeschickt werden in den folgenden Darlegungen Daten zur quantitativen Ent-
wicklung der Ganztagsschulen seit 2003 aufgezeigt. Durch die Zusammenstellung der Daten 
der Ganztagsschulentwicklung mit den Daten des IZBB wird ausdrücklich nicht ein mono-
kausaler Zusammenhang zwischen der Ganztagsschulentwicklung und dem IZBB unterstellt, 
gleichzeitig gibt es allerdings deutliche Hinweise darauf, dass ein Zusammenhang zwischen 
der positiven quantitativen Entwicklung der Ganztagsschulen und dem IZBB besteht, denn 
die insgesamt 394.617.429 Euro haben sicher erhebliche Auswirkungen gezeigt. 

Entwicklung der Anzahl der Ganztagsschulen 

Abb. 1: Entwicklung der Anzahl der Ganztagsschulen
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Auf die Anzahl der Genehmigungen zur Errichtung von Ganztagsschulen zum Beginn des 
Schuljahres 2003/2004 hatte das IZBB keinen Einfluss.  

Ein besonders großer Zuwachs der Ganztagsschulen war vom Schuljahr 2004/2005 zum 
Schuljahr 2005/2006 zu verzeichnen. Dieser Zuwachs ist im Wesentlichen mit dem IZBB zu 
erklären, denn beinahe für alle beantragten Ganztagsschulen wurden auch IZBB-Anträge 
gestellt.  

Die Vorbehalte gegenüber dem IZBB waren noch bis zur Mitte des Jahres 2004 insgesamt 
recht groß. Schulträger wiesen auf die Pflicht zu einer nicht leistbaren Kofinanzierung hin, 
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Schulen sahen durch die Genehmigungspraxis des Landes zur Errichtung von Ganztags-
schulen nur schwer überwindbare Hürden vor sich. Erst im Verlauf des Haushaltsjahres 2004 
stellten sich mehr Schulträger auf die Förderung ein und berücksichtigten in der Folge die 
notwendige Kofinanzierung in den Haushalten ab dem Jahr 2005. Sie stellten bis zum 31. 
Januar 2005 eine so große Anzahl von Anträgen, dass im Frühjahr 2005 das Programm in 
seinem Gesamtumfang bereits überzeichnet war. Gleichzeitig bereiteten die Schulen Anträ-
ge auf Genehmigung zur Errichtung der Ganztagsschulen vor. Der weit überwiegende  
Anteil der Schulen stellte Anträge gem. Nr. 8.2 des Erlasses „Die Arbeit in der öffentlichen 
Ganztagsschule“ vom 16. März 2004 und konnte in der Folge auch die Genehmigung zur  
Errichtung einer Ganztagsschule erhalten und gelangte somit in die Liste der grundsätzlich 
förderfähigen Vorhaben. 

In den Jahren 2006 und 2007 war der Anstieg wesentlich geringer. Dies ist durch die Mel-
dungen über die Überzeichnung des IZBB und durch den Umstand zu erklären, dass für das 
Thema Ganztagsschule offene Schulträger und Schulen das IZBB bereits genutzt hatten und 
die Anträge in 2005 gestellt waren. 

Die Antragsteller für Ganztagsschulen zum Schuljahresbeginn 2007/2008 und 2008/2009 
konnten nicht mehr mit Zuwendungen aus dem IZBB rechnen. Der außerordentlich große 
Anstieg von 2007/2008 nach 2008/2009 ist jedoch auch noch im Zusammenhang mit dem 
IZBB zu sehen, da durch das Programm das Thema Ganztagsschule mit seinen unterschied-
liche Facetten für Bildung, Betreuung und Erziehung in den Mittelpunkt gerückt ist und daher 
auch ohne die Bereitstellung von Investitionsmitteln Ganztagsschulen errichtet werden.  

Dem IZBB kann damit eine nachhaltige Wirkung über seine Laufzeit hinaus zugeschrieben 
werden. 
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Abb. 2:  Anzahl der Ganztagsschulen in den Schulformen in den Schuljahren 2003/2004 und 
2007/2008 

Schulformen 2003/2004 2007/2008 

Grundschule 22 58 

selbst. Orientierungsstufe 26 0 

Hauptschule  40 121 

Realschule  39 71 

HS/OS, GHS, HRS z. T. OS 
[kombinierte Systeme] 

46 125 

Gymnasium 27 81 

Gesamtschule 34 55 

Förderschule Lernen 8 25 

Sonstige FöS   10 

  242 546 

 

Der Wegfall der Orientierungsstufe – ob selbstständig oder angebunden – mit dem damit 
verbundenen Wechsel von Schülerinnen und Schülern in andere Schulformen und das stark 
veränderte Anwahlverhalten der Erziehungsberechtigten und der Schülerinnen und Schüler 
verzerrt Zahlenvergleiche innerhalb der einzelnen Schulformen in so erheblichem Ausmaß, 
dass im weiteren Verlauf der Darstellungen auf solche Zahlenvergleiche innerhalb von 
Schulformen zu verschiedenen Zeitpunkten verzichtet wird. 

Ganztagsplätze in den Schuljahren 2003/2004 und 2007/2008 nach Landkreisen und 
kreisfreien Städten 

Ein Ganztagsplatz ist ein Schulplatz in einer Ganztagsschule; hat eine Schule 500 Schüle-
rinnen und Schüler, wird mit 500 Ganztagsplätzen gerechnet. Die Auslastung der Ganztags-
plätze wird hier bei der quantitativen Auswertung zunächst nicht berücksichtigt.  

Innerhalb der Schulformen hat es erhebliche Verschiebungen der Anteile der Schülerinnen 
und Schüler gegeben. Schülerzahlen und damit Ganztagsplätze nach Schulformen zu ver-
schiedenen Zeitpunkten sind daher nur in Ausnahmefällen vergleichbar. Verschiebungen der 
Schülerströme zwischen Landkreisen und kreisfreien Städten haben in der Regel nicht statt-
gefunden. Ein Vergleich der Anzahl der Ganztagsplätze in Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten zu verschiedenen Zeitpunkten kann daher Schlüsse über die Wirkung des IZBB  
ermöglichen. 
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Die Gesamtzahl der Ganztagsplätze in Niedersachsen betrug 2003 91.982 (= 11 % aller 
Schulplätze); im Jahre 2007 betrug sie 251.570 (= 30 % aller Schulplätze). Es ist somit bei-
nahe eine Verdreifachung und eine Steigerung um 19 Prozentpunkte zu verzeichnen. 

Um den quantitativen Anstieg der Schülerzahlen in Landkreisen und kreisfreien Städten wäh-
rend der Laufzeit des IZBB aufzuzeigen, werden in den Abbildungen 3 bis 5 die Ganztags-
plätze in den Landkreisen und kreisfreien Städten zum Erhebungszeitpunkt 2003/2004 und 
zum Erhebungszeitpunkt 2007/2008 dargestellt. 

Der Abbildung 3 liegt eine alphabetische Sortierung der Landkreise und kreisfreien Städte 
zugrunde. Für jeden Landkreis bzw. jede kreisfreie Stadt kann die Zahl der Ganztagsplätze 
zum Beginn der Laufzeit des IZBB und zum Ende des Betrachtungszeitraums dieser Erhe-
bung abgelesen werden. 

In Abbildung 4 ist ebenfalls die Anzahl der Ganztagsplätze in den Jahren 2003 und 2007 dar-
gestellt. Durch die Sortierung nach der Anzahl der Ganztagsplätze im Jahre 2003 wird ein 
Überblick über die landesweite Ausgangssituation vor dem IZBB erstellt.  

In Abbildung 5 ist grundsätzlich der gleiche Sachverhalt wie in Abbildung 4 dargestellt, durch 
die veränderte Sortierung ist ein vergleichender Überblick über die Ausstattung mit Ganz-
tagsplätzen zum Ende des Betrachtungszeitraums dieser Erhebung entstanden. 

Eingangs wurde darauf hingewiesen, dass der Zuwachs an Ganztagsplätzen während der 
Laufzeit des IZBB nicht monokausal durch das IZBB zu erklären ist. Ebenso sind die erhebli-
chen Unterschiede im Zuwachs an Ganztagsplätzen auch nicht allein durch die Höhe der 
Zuwendungen aus dem IZBB zu erklären. In unterschiedlichen Regionen des Landes wird 
die Notwendigkeit einer Ganztagsschule unterschiedlich eingeschätzt. In der Regel führt ein 
Bündel von Begründungszusammenhängen und Argumentationslinien zur Entscheidung für 
oder gegen die Errichtung von Ganztagsschulen. Nur eine sehr aufwändige detaillierte Ana-
lyse der Zusammenhänge in den regionalen Gebietskörperschaften könnte eine Auskunft 
darüber geben, aus welchen Gründen die Ganztagsschulentwicklung in dieser Stadt oder 
diesem Landkreis gerade so verlaufen ist, wie sie in den Diagrammen erkennbar wird. Die 
für eine solche Analyse notwendigen Daten liegen der Landesregierung nicht vor und somit 
können keine inhaltlichen Aussagen zu den Gründen für die Ganztagsschulentwicklung am 
einzelnen Standort getätigt werden. 
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Abb. 3: Anzahl der Ganztagsplätze in Landkreisen und kreisfreien Städten 2003 und 2007
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Abb. 4: Anzahl der Ganztagsplätze in Landkreisen und kreisfreien Städten 2003 und 2007
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 Abb. 5: Anzahl der Ganztagsplätze in Landkreisen und kreisfreien Städten 2003 und 2007
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Die unterschiedlich sortierten Übersichten (Abbildungen 3 – 5) über die Anzahl der Ganztags-
plätze in den Landkreisen und kreisfreien Städten zu verschiedenen Zeitpunkten erlauben ei-
ne detaillierte Sichtweise auf die Anzahl der Ganztagsplätze in den Regionen in absoluten 
Zahlen. 

Wegen der unterschiedlichen Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Landkreisen und kreisfrei-
en Städten gibt die Sicht auf die prozentualen Anteile der Ganztagsplätze an den Schulplätzen in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten wichtige Zusatzinformationen über die quantitative Ent-
wicklung der Ganztagsschulen. Übersichten dazu geben die Abbildungen 6 bis 8. 

Der Abbildung 6 liegt eine alphabetische Sortierung der Landkreise und kreisfreien Städte 
zugrunde. Für jeden Landkreis kann der Anteil der Ganztagsplätze zum Beginn der Laufzeit 
des IZBB und zum Ende des Erhebungszeitraums abgelesen werden. 

In Abbildung 7 ist ebenfalls der prozentuale Anteil der Ganztagsplätze in den Jahren 2003 
und 2007 dargestellt. Durch die Sortierung nach den prozentualen Anteilen der Ganztags-
plätze im Jahr 2003 wird ein Überblick über die landesweite Ausgangssituation vor dem IZBB 
erstellt.  

In Abbildung 8 ist grundsätzlich der gleiche Sachverhalt wie in Abbildung 7 dargestellt, durch 
die veränderte Sortierung ist ein vergleichender Überblick über die Ausstattung mit Ganz-
tagsplätzen am Ende des Erhebungszeitraums entstanden. 

Auffällig sind beim Vergleich der Diagramme die erheblichen Verschiebungen der Reihenfol-
ge der Landkreise und kreisfreien Städte zwischen den Abbildungen 7 und 8.  

Durch die Abbildungen wird der erhebliche Anstieg der Anzahl der Ganztagsplätze und damit 
der quantitative Erfolg in vielen Regionen des Landes deutlich. 

Weitere Belege für den Erfolg des Programms liefern die in den Abbildungen 9 und 10 auf-
geschlüsselten Zahlen der Ganztagsplätze in den verschiedenen Schulformen zu unter-
schiedlichen Erhebungszeitpunkten. 

Die Ursachen für die erheblichen Unterschiede zwischen den Schulformen sind vielfältig.  

Der hohe Anteil in den Hauptschulen und Hauptschulzweigen ist durch die bevorzugte Be-
handlung der Hauptschulen und Hauptschulzweige bei der Genehmigung zur Errichtung von 
Ganztagsschulen und bei der Zuordnung der Hauptschulen zur höchsten Förderpriorität 
beim IZBB zu erklären.  

Darüber hinaus sahen sich eher große Schulen in der Lage, eine Ganztagsschule gem. Nr. 
8.2 des Erlasses „Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule“ vom 16. März 2004 zu ges-
talten. Im Rahmen der Entwicklung des Erlasses vom 16. März 2004 sind Schulträger mit der 
Bitte an das Niedersächsische Kultusministerium herangetreten, auch solche Schulen als 
Ganztagsschulen gem. § 23 NSchG zu genehmigen, in denen ohne Lehrerstunden des Lan-
des und ohne einen pädagogischen Mitarbeiter im Landesdienst eine Schule entsteht, die 
inhaltlich den Beschreibungen einer offenen Ganztagsschule vollständig entspricht. Es war 
das Ziel dieser Schulträger, mit personeller Unterstützung des Schulträgers Schulen zur 
Ganztagsschule zu entwickeln, in denen vor Ort ein besonderer Bedarf nach dieser Entwick-
lung besteht, die aber wegen der Formulierung des § 23 NSchG (Bevorzugung der Haupt-
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schulen bei der Genehmigung) nur eine geringe Chance auf eine Genehmigung hatten. 
Schulträger haben in diesen Fällen durch eigenes Personal und in Kooperation mit der öf-
fentlichen Jugendhilfe oder mit freien Trägern der Jugendhilfe kooperierende Systeme ge-
schaffen, durch die an den Schulstandorten ein funktionierendes Konzept der offenen Ganz-
tagsbeschulung entstanden ist. Schulen und Schulträger sind diesen Weg zur Ganztags-
schule aus inhaltlicher Überzeugung aber auch aus dem Wunsch nach IZBB-Mitteln heraus 
gegangen. Große Kooperative Gesamtschulen und Gymnasien, aber auch Haupt- und Real-
schulen, hatten bereits umfangreiche freiwillige Nachmittagsangebote in Kooperation mit au-
ßerschulischen Partnern. Für diese Schulen war es konsequent, den Weg zur offenen Ganz-
tagsschule mit der damit verbundenen Möglichkeit des Zugriffs auf IZBB-Mittel zu gehen. 

Die Errichtung einer offenen Ganztagsschule gemäß Nr. 8.2 des Ganztagserlasses ohne  
Personalressourcen des Landes fordert von Grundschulen höhere  Anstrengungen als von 
Schulen des Sekundarbereichs I, weil eine Ganztagsschule ausschließlich  in Kooperation 
mit außerschulischen Partnern nicht immer das für Grundschulkinder notwendige Maß an 
Kontinuität in der Begleitung der Schülerinnen und Schüler leisten kann. Es ist davon auszu-
gehen, dass dies der Grund für die zunächst schwache Beteiligung der Grundschulen an der 
Ganztagsentwicklung war. Im Jahr 2008 hat dann ein erheblicher Zuwachs an Ganztags-
schulplätzen in Grundschulen stattgefunden. Ursachen liegen u.a. in der stärkeren Beteili-
gung von Schulträgern an der finanziellen Ausstattung von Ganztagsgrundschulen und in der 
gesamtgesellschaftlichen Diskussion um das Thema Kinderbetreuung und den damit einher-
gehenden Initiativen aus dem politischen Raum. 

Inzwischen verfügen alle Ganztagsschulen, die gemäß Nr. 8.2 des Ganztagserlasses ge-
nehmigt worden sind, über eine vollständige oder über eine teilweise Ausstattung mit Perso-
nalressourcen des Landes. 
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Abb. 6: Prozentualer Anteil der Ganztagsplätze an den Schulplätzen

32%

10%

58%

18%

38%

24%

20%

50%

16%

60%

57%

44%

7%

61%

18%

24%

47%

24%

38%

31%

20%

13%

28%

40%

21%

27%

21%

40%

11%

25%

29%

31%

26%

47%

18%

16%

30%

42%

45%

36%

28%

8%

25%

24%

42%

26%

5%

10%

14%

15%

2%

4%

7%

5%

24%

16%

18%

2%

18%

0%

5%

34%

5%

12%

18%

4%

2%

8%

0%

0%

18%

17%

11%

1%

19%

14%

7%

2%

24%

15%

0%

3%

18%

5%

3%

19%

0%

11%

15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Wolfsburg

Wolfenbüttel

Wittmund

Wilhelmshaven

Wesermarsch

Verden

Vechta

Uelzen

Stade

Soltau-Fallingbostel

Schaumburg

Salzgitter

Rotenburg/W.

Peine

Osterode

Osterholz

Osnabrück-Stadt

Osnabrück-Land

Oldenburg-Stadt

Oldenburg-Land

Northeim

Nienburg

Lüneburg

Lüchow-Dannenberg

Leer

Holzminden

Hildesheim

Helmstedt

Harburg

Hannover-Stadt

Hannover-Region (ohne Stadt)

Hameln-Pyrmont

Grafschaft Bentheim

Göttingen

Goslar

Gifhorn

Friesland

Emsland

Emden

Diepholz

Delmenhorst

Cuxhaven

Cloppenburg

Celle

Braunschweig
50%

51%

21%

7%

0%

Aurich

Ammerland 

 

 Sortierung:
alphabetisch nach 
Landkreisen und kreisfreien 
Städten

 

 

 

 

 

 

Prozentualer Anteil  der
Ganztagsplätze 2003

 Prozentualer Anteil  der
Ganztagsplätze 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



Abb. 7: Prozentualer Anteil der Ganztagsplätze an den Schulplätzen
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Abb.8: Prozentualer Anteil der Ganztagsplätze an den Schulplätzen
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Abb. 10: Anteil der Ganztagsplätze in den Schulformen im Schuljahr 2007/2008
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Abb. 9: Anteil der Ganztagsplätze in den Schulformen im Schuljahr 2003/2004
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IZBB-Mittel und neue Ganztagsplätze in den Landkreisen und kreisfreien Städten 

In Abbildung 11 ist der Einsatz der IZBB-Mittel in den öffentlichen Schulen nach Landkreisen 
und kreisfreien Städten dargestellt. Die Mittel sind in sehr unterschiedlichem Ausmaß in die 
Landkreise und kreisfreien Städte geflossen.  

Die niedersächsische Förderrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen 
des Investitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003 – 2007 regelt die Vergabe 
der Mittel an die Schulträger in Niedersachsen. Antragsteller und Zuwendungsempfänger 
sind die Schulträger. Diesen war die Förderrichtlinie von Anbeginn vollständig bekannt. Die 
Förderanträge wurden von den Schulträgern an die Abteilungen der Landesschulbehörde 
gestellt. Die Schulform und das Datum des Eingangs in der Landesschulbehörde waren für 
die weitere Bearbeitung des Antrags und für die Chance eine Bewilligung zu erhalten die 
entscheidenden Größen.  

Nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen wurden die Förderanträge nach 
Schulformen in unterschiedliche Gruppen eingestuft. Diese Prioritätensetzung gab eine erste 
Rangfolge der Anträge vor. Innerhalb der Prioritätengruppen wurden die Anträge weiter nach 
dem Datum des Antragseingangs sortiert. Die Förderrichtlinie regelte das Verfahren, in dem 
die Zuwendungsbescheide für Vorhaben ausgesprochen wurden, abschließend. Die Nieder-
sächsische Landesregierung hielt sich streng an die Vorgaben der Förderrichtlinie. Eine Ein-
flussnahme auf die Reihenfolge und somit auf die Zuwendungen in den verschiedenen Regi-
onen mit ihren Landkreisen und kreisfreien Städten war wegen des oben beschriebenen Ver-
fahrens nicht möglich.  

Nach dieser Richtlinie waren genehmigte Ganztagsschulen, bei denen es sich um Haupt-
schulen, kombinierte Systeme mit eigenständigen Hauptschulzweigen oder Kooperations-
modelle von Hauptschulen mit Schulen anderer Schulformen handelt, in Förderpriorität a) 
einzustufen; Förderschulen wurden ebenfalls in diese erste Priorität eingestuft. In die För-
derpriorität b) waren andere genehmigte Ganztagsschulen einzuordnen. 

Da der Bedarf eines Jahres regelmäßig die zur Verfügung stehenden Mittel überstieg, wur-
den die nicht zu bewilligenden Anträge entsprechend dem Eingang für das Folgejahr vorge-
merkt. Eine Folge dieser Vorgabe der Förderrichtlinie war es, dass zunächst kein Antrag ab-
gelehnt wurde. Antragsteller, deren Anträge für das Folgejahr vorgemerkt worden sind, wur-
den darüber informiert.  

Die Schulen in Freier Trägerschaft wurden in der Förderrichtlinie mit einer eigenen Förder-
summe berücksichtigt. Entsprechend des Anteils ihrer Schülerinnen und Schüler an der Ge-
samtzahl der Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen waren für diese Schulen 5 % der 
insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel reserviert. In den Abbildungen 11 und 12 sind die 
Zuwendungen an die Träger von Schulen in Freier Trägerschaft nicht erfasst. Die Daten zu 
diesen Schulen sind in der Abbildung 13 dargestellt. 
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Die Verteilung der Mittel im Land Niedersachsen wurde nach den Festlegungen in der  
Förderrichtlinie vollständig vom Antragsverhalten der Schulträger bestimmt.  

Aus unterschiedlichen Begründungszusammenhängen haben Schulträger Anträge zu ver-
schiedenen Zeitpunkten in ungleicher Anzahl mit in der Höhe sehr differierenden Antragsvo-
lumina gestellt. 

Die Summierungen für die Landkreise und kreisfreien Städte sind in Abbildung 11 dargestellt. 

In Abbildung 11 sind die IZBB-Mittel für die Schulen in kommunaler Trägerschaft in den je-
weiligen Landkreisen und kreisfreien Städten vollständig berücksichtigt. Eine Differenzierung 
nach dem Genehmigungsjahr der Ganztagsschule wurde bei der Eingabe der Höhe der 
IZBB-Mittel nicht vorgenommen, weil Vorhaben auch an Standorten umgesetzt wurden, an 
denen bereits Ganztagsschulen bestanden und an denen gleichzeitig neu errichtete Ganz-
tagsschulen von den Investitionen profitieren konnten.  
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Abb. 11: Einsatz von IZBB-Mitteln je Landkreis / kreisfreie Stadt
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Ein Maß für den quantitativen Erfolg des IZBB ist die Anzahl der neu geschaffenen Ganz-
tagsplätze.  

In der Abbildung 12 sind die in dem Landkreis oder in der Stadt zur Verfügung gestellten 
IZBB-Mittel und die während der Laufzeit des Programms neu entstandenen Ganztagsplätze 
in einem Schaubild dargestellt. Eine Differenzierung nach dem Genehmigungsjahr der Ganz-
tagsschule wurde bei der Eingabe der Höhe der IZBB-Mittel nicht vorgenommen, weil Vor-
haben auch an Standorten umgesetzt wurden, an denen bereits Ganztagsschulen bestanden 
und an denen gleichzeitig neu errichtete Ganztagsschulen von den Investitionen profitieren 
konnten. Die Sortierreihenfolge in Abbildung 12 ist die Höhe der gesamten IZBB-Zuwendung 
in dem Landkreis oder der Stadt für die öffentlichen Schulen in kommunaler Trägerschaft. 
Durch die Rauten in den Zeilen ist die Anzahl der in diesem Landkreis oder dieser Stadt in 
der Zeit von 2003 bis 2007 neu entstandenen Ganztagsplätze beschrieben. 

Eingangs wurde ausführlich die Begrenztheit eines Ursache-Wirkungs-Zusammenhangs zwi-
schen dem IZBB und der Anzahl der neu entstandenen Ganztagsplätze dargestellt. Über 
diese Einwände gegen eine monokausale Verknüpfung zwischen dem IZBB und dem An-
stieg der Ganztagsplätze in einer Region hinaus wird die Aussagekraft der grafischen Dar-
stellung in Abbildung 12 durch weitere Ursachen gemindert: 

− In der Anzahl der Ganztagsplätze sind richtigerweise auch die Ganztagsplätze er-
fasst, die parallel zu einer Antragstellung auf Förderung durch das IZBB entstanden 
sind, ohne dass letztlich für die Ganztagsschulen IZBB-Mittel geflossen sind. 

− In der Anzahl der Ganztagsplätze sind nicht die Ganztagsplätze erfasst, die nach 
2007 an geförderten Standorten in benachbarten Schulen mit der Begründung ent-
standen sind, dass die Errichtung einer Ganztagsschule an diesem Standort sinnvoll 
sei, weil die Infrastruktur der bereits bestehenden Ganztagsschule in der Nachbar-
schaft mit genutzt werden könne. Die Entstehung dieser Ganztagsplätze ist auch als 
Erfolg dem IZBB zuzuordnen. 

− In den Beträgen zum IZBB sind richtigerweise auch die Mittel erfasst, die in einem 
Landkreis oder in einer Stadt eingesetzt worden sind, um die Infrastruktur an Stand-
orten zu verbessern und dadurch die qualitativen Rahmenbedingungen im Interesse 
der Ganztagsschülerinnen und -schüler zu verbessern, ohne dass neue Ganztags-
plätze entstanden sind. 

Die Schwankungsbreite des Zuwachses an Ganztagsplätzen ist erheblich, dennoch zeigt die 
eingezeichnete lineare Trendlinie einen deutlichen Anstieg, der mit dem Anstieg der einge-
setzten IZBB-Mittel einhergeht. Die Schwankungsbreite in der Anzahl der neu geschaffenen 
Ganztagsplätze ist vor dem Hintergrund der oben genannten Aspekte nicht verwunderlich. 
An den verschiedenen Standorten, für die verschiedenen Schulformen, unter Berücksichti-
gung der Finanzstärke der Schulträger bei der Erbringung des Eigenbeitrages und unter Be-
rücksichtigung bereits vorhandener struktureller Qualität der vorhandenen Einrichtungen be-
standen unterschiedliche Bedarfe und somit unterschiedliche Fördersummen bei vergleich-
baren Zuwächsen in der Anzahl der Ganztagsplätze. 
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Durch die Trendlinie wird der Zusammenhang zwischen eingesetzten Finanzmitteln und Zu-
wachs an Ganztagsplätzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten deutlich; zwischen 
den beiden in der Grafikdargestellten Variablen „Zuwendungen aus dem IZBB“ und „Zu-
wachs der Ganztagsplätze“ besteht trotz der oben beschriebenen Einschränkungen eine 
sehr hohe Korrelation. Eine monokausale Interpretation verbietet sich allerdings vollständig.  

Das ganze Land betrachtend und unter Einschluss erheblicher Schwankungsbreiten gilt, 
dass die Anzahl der neuen Ganztagsplätze mit dem größer werdenden Einsatz der Förder-
mittel in den Regionen angestiegen ist. 

 

 



0 €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

30.000.000 €

35.000.000 €

H
ol

zm
in

de
n

St
ad

e

C
ux

ha
ve

n

G
os

la
r

W
ilh

el
m

sh
av

en

O
st

er
od

e

Fr
ie

sl
an

d

W
ol

fs
bu

rg

O
st

er
ho

lz

H
el

m
st

ed
t

W
ol

fe
nb

üt
te

l

D
el

m
en

ho
rs

t

Lü
ch

ow
-D

an
ne

nb
er

g

C
el

le

U
el

ze
n

Le
er

Sa
lz

gi
tte

r

H
ar

bu
rg

G
ra

fs
ch

af
t B

en
th

ei
m

Br
au

ns
ch

w
ei

g

O
ld

en
bu

rg
-L

an
d

H
ild

es
he

im

R
ot

en
bu

rg
/W

.

H
an

no
ve

r-
St

ad
t

Ve
ch

ta

G
ifh

or
n

O
sn

ab
rü

ck
-S

ta
dt

Em
de

n

W
es

er
m

ar
sc

h

Pe
in

e

Sc
ha

um
bu

rg

W
itt

m
un

d

H
am

el
n-

Py
rm

on
t

N
or

th
ei

m

So
lta

u-
Fa

llin
gb

os
te

l

N
ie

nb
ur

g

Ve
rd

en

O
ld

en
bu

rg
-S

ta
dt

G
öt

tin
ge

n

C
lo

pp
en

bu
rg

Lü
ne

bu
rg

Am
m

er
la

nd

D
ie

ph
ol

z

O
sn

ab
rü

ck
-L

an
d

H
an

no
ve

r-
R

eg
io

n 
(o

hn
e 

St
ad

t) 

Em
sl

an
d

Au
ric

h

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Zuwachs der 
Ganztagsplätze

Zuwendungen aus 
IZBB in Euro Abb. 12:  Zuwachs der Ganztagsplätze von 2003 bis 2007 im Verhältnis zu IZBB-Mitteln

      IZBB-Zuschuss insgesamt
            Zuwachs bei Ganztagsplätzen

——-—    Trend Zuwachs GTS-Plätze     

- 24 - 



Fördermittel für die drei Niedersächsischen Internatsgymnasien 

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtages hat in seiner 
Sitzung am 1. Dezember 2004 die Baumaßnahmen für den Ganztagsschulbereich der drei 
Niedersächsischen Internatsgymnasien im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanent-
wurfs 2005 abgesichert. 

Mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2005 hat der Landtag u. a. auch die zur Förde-
rung der Niedersächsischen Internatsgymnasien benötigten Landesmittel (= Eigenmittel des 
Schulträgers) bereitgestellt.  

Wie Schulen in kommunaler Trägerschaft auch, wurde den drei Niedersächsischen Internats-
gymnasien zum 1. August 2004 die Genehmigung als Ganztagsschule gemäß § 23 Abs. 4 
NSchG erteilt. Mit IZBB-Mitteln soll u. a. die Weiterentwicklung bestehender Schulen zu Ganz-
tagsschulen gefördert werden. Hierzu wird auf Art. 1 Abs. 1 S. 1 der zwischen dem Bund und 
den Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung verwiesen. Diese Vorgabe wurde für 
das Land Niedersachsen in Nr. 2.1 der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im 
Rahmen des Investitionsprogramms „Zukunft Bildung und Betreuung“ 2003 - 2007 übernom-
men. Die Internatsgymnasien in Trägerschaft des Landes Niedersachsen gehören somit 
ebenfalls zur Zielgruppe, die mit IZBB-Mitteln finanziell unterstützt werden soll. 

Für die Umsetzung von Fördervorhaben an den landeseigenen Niedersächsischen Inter-
natsgymnasien in Bad Bederkesa, Bad Harzburg und Esens wurden IZBB-Mittel in folgen-
dem Umfang zur Verfügung gestellt: 

NIG Bad Bederkesa    4.870.000 € 

NIG Bad Harzburg        630.000 € 

NIG Esens     1.765.000 € 

Die Ganztagsplätze an den drei o. g. Schulen sind in nachfolgend genannten Umfang in der 
Zeit von 2003 bis 2007 angestiegen: 

NIG Bad Bederkesa:  566 

NIG Bad Harzburg:   164 

NIG Esens:    695 
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Fördermittel für Schulen in Freier Trägerschaft 

Die Schulen in Freier Trägerschaft werden durch die Förderrichtlinie mit einer eigenen För-
dersumme berücksichtigt. Entsprechend des Anteils ihrer Schülerinnen und Schüler an der 
Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen sind für diese Schulen 5 % der 
insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel reserviert. 

Für Schulen in Freier Trägerschaft sind insgesamt 20.975.000 Euro zur Verfügung gestellt 
worden. Diese Schulen arbeiteten zum Teil bereits seit längerer Zeit als Ganztagsschulen, 
zum Teil wurde nach der Zuwendung der Umfang des Ganztagsbetriebes erweitert. Insge-
samt sind die Mittel der Verbesserung der Infrastruktur in bestehenden Ganztagsschulen  
zuzuordnen. 

Die folgenden Schulen erhielten Zuwendungen: 

 

Abb. 13: Zuwendungen an Schulen in Freier Trägerschaft 

Landkreis Schule 
bewilligter  

IZBB- 
Zuschuss 

Schulform 
Schüler- 
zahlen  

2007/08 

Vechta Kardinal-von-Galen-Haus Dinklage 358.000 € FöS-KM 250 

Diepholz Freie Schule Prinzhöfte, Bassum 655.000 € GHRS 110 

Braunschweig Hans-Georg-Karg-Grundschule Braunschweig 245.000 € GS 206 

Göttingen Montessori-Schule Göttingen 370.000 € GS 95 

Vechta Liebfrauenschule Vechta 104.000 € GYM 603 

Wittmund Hermann-Lietz-Schule Spiekeroog 2.826.000 € GYM 72 

Wesermarsch Zinzendorfschule Tossens 717.000 € GYM + RS 417 

Braunschweig Internationale Schule Braunschweig-Wolfsburg 1.866.000 € IGS 116 

Hannover-Stadt Internationale Schule Hannover Region 1.809.000 € IGS 361 

Hannover-Region Freie Waldorfschule Sorsum 904.000 € IGS 291 

Lüchow-Dannenberg Freie Schule Hitzacker 1.434.000 € IGS 244 

Leer Freie Christliche Schule Ostfriesland 3.127.000 € IGS 976 

Hannover-Stadt Freie Waldorfschule Hannover 720.000 € IGS/FWS 729 

Göttingen Freie Waldorfschule Göttingen 1.413.000 € IGS/FWS 369 

Stade Freie Waldorfschule Stade 133.000 € IGS/FWS 288 

Wolfsburg Freie Waldorfschule Wolfsburg 941.000 € IGS/FWS 309 

Lüneburg Rudolf-Steiner-Schule Lüneburg 661.000 € IGS/FWS 385 

Osnabrück-Land Freie Waldorfschule Evinghausen, Bramsche 2.404.000 € IGS/FWS 443 

Hildesheim Freie Waldorfschule Hildesheim 288.000 € IGS/FWS 318 

  Summe Bewilligungen  20.975.000 €   6.582 
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Entwicklung der Qualität des Ganztagsschulangebotes 

Auf Qualitätsentwicklungen in Ganztagsschulen kann anhand von zu definierenden Indika-
toren geschlossen werden, es können inhaltliche Beschreibungen von Zuständen und Ent-
wicklungen aufgezeigt und es können die Prozesse zur Qualitätsverbesserung und ihre Aus-
wirkungen dargestellt werden.  

In den folgenden Abschnitten werden Erhebungen zu Teilnehmerzahlen an Ganztagsange-
boten in Niedersachsen vorgestellt, es werden Ergebnisse einer umfangreichen wissenschaft-
lichen Studie dargestellt, es werden Ziele von noch nicht abgeschlossenen Forschungsvorha-
ben in Kurzform erläutert, die Arbeit eines Unterstützungssystems zur Qualitätsentwicklung 
wird gezeigt und eine im Niedersächsischen Kultusministerium entstandene Handreichung zur 
Qualitätsentwicklung wird vorgestellt. 

Erhebungen zur Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an den Ganztagsangeboten 
als ein Instrument zur Qualitätsanalyse 

Alle seit Beginn der Laufzeit des IZBB in Niedersachsen errichteten Ganztagsschulen sind 
offene Ganztagsschulen. In einer offenen Ganztagsschule findet der Pflichtunterricht zu den 
in der Halbtagsschule üblichen Zeiten statt. Die zusätzlichen Bildungsangebote und die Frei-
zeitangebote werden außerhalb der für den Pflichtunterricht reservierten Zeiten in den Stun-
denplan eingeordnet. In Schulen mit einer wöchentlichen Pflichtstundenzahl von bis zu 30 
Unterrichtsstunden sind die Pflichtstunden der Schülerinnen und Schüler ohne Unterbre-
chung durch eine Mittagspause in den ersten sechs Schulstunden des Tages einzuordnen. 
Pflichtunterricht am Nachmittag kann in der Organisationsform der offenen Ganztagsschule 
nicht mit dem Hinweis auf die Ganztagsschule angesetzt werden. 

In diesen Ganztagsschulen können sich die Schülerinnen und Schüler zu Beginn eines 
Schuljahres oder eines Schulhalbjahres für die Teilnahme an einer Veranstaltung der cha-
rakteristischen Ganztagsangebote entscheiden. Sie sind dann in der Folge verpflichtet, für 
die vorher von der Schule angegebene Laufzeit teilzunehmen. Das Angebot wird in der Re-
gel für ein Schuljahr oder ein Schulhalbjahr geplant; es können aber auch Veranstaltungen 
für kürzere Zeiträume angeboten werden. Aus inhaltlichen Zusammenhängen kann es z. B. 
sinnvoll sein, eine jahreszeitlich orientierte Arbeitsgemeinschaft im Fach Biologie nur in ei-
nem eng begrenzten Zeitraum des Jahres anzubieten. Auch kann es aus inhaltlichen oder 
organisatorischen Gründen sinnvoll sein, eine Arbeitsgemeinschaft in Kooperation mit einem 
außerschulischen Träger über einen Zeitraum anzubieten, der vom üblichen Rhythmus des 
Schuljahres abweicht. 

In offenen Ganztagsschulen ist die Akzeptanz des Angebotes durch die Schülerinnen und 
Schüler ein mögliches Qualitätsmerkmal der Ganztagsangebote, denn Kinder und Jugendli-
che nehmen an Bildungs- und Erziehungsangeboten der Schulen nur teil, wenn neben der 
inhaltlichen Übereinstimmung mit ihren Interessen auch der Gesamtrahmen kind- und ju-
gendgerecht gestaltet ist. Ein Maß für die Akzeptanz des in der weit überwiegenden Anzahl 
aller Ganztagsschulen grundsätzlich offenen Angebotes ist die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler, die an den Angeboten teilnehmen. In der Abbildung 14 ist die Teilnahmequote in 
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den Jahren 2003 und 2007 gegenübergestellt. In der Zeit von 2003 bis 2007 ist eine Zunah-
me der Teilnahmequote um 10 Prozentpunkte zu verzeichnen.  

Es hat also nicht nur eine beinahe Verdreifachung der Anzahl der Ganztagsplätze stattge-
funden, sondern die Nutzung der vorhandenen Ganztagsplätze hat im gleichen Zeitraum um 
rund 10 Prozentpunkte zugenommen. Dies ist insbesondere bemerkenswert und entspre-
chend positiv einzuschätzen, weil es sich bei den neu errichteten Ganztagsschulen aus-
schließlich um offene Ganztagsschulen handelt und in diesen die Akzeptanz für die Teilnah-
me an den Angeboten völlig neu erarbeitet werden musste. 

Da gleichzeitig mit der enormen Ausweitung der Anzahl der Plätze auch die Ausweitung der 
Akzeptanz der Angebote gelingt, ist dies ein Zeichen für die Qualität der Angebote. Die linke 
Säule stellt den Zustand 2003 dar, die rechte Säule gibt die Situation von 2007 wieder. Die 
Gesamthöhe der Säulen beschreibt die Anzahl der Ganztagsplätze in Niedersachsen, der 
untere Teil der Säule zeigt die Nutzung der vorhandenen Ganztagsplätze. 

Die absoluten Zahlen der Teilnehmer in den Jahren 2003 und 2007 und die prozentualen  
Beteiligungen sind in der Abbildung 15 für die einzelnen Schulformen und für die gesamte 
Schülerschaft der Ganztagsschulen dargestellt. 
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Abb 14: Teilnahmequoten im Schuljahr 2003/2004 und 2007/2008
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Abb. 15: Vergleich Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 2003 und 2007
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Schülerinnen und Schüler können sich in offenen Ganztagsschulen entscheiden, ob sie an 
Angeboten an einem Tag, zwei, drei oder vier Tagen teilnehmen möchten. Sie melden sich 
für Angebote an und sind in der Folge zur Teilnahme an den Angeboten verpflichtet.  

In Abbildung 16 ist für die einzelnen Schulformen die Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
dargestellt, die Angebote der Ganztagsschule im Jahr 2003 an einem Tag, an zwei, drei oder 
vier Tagen nutzen. Zum Vergleich sind in der Abbildung 17 die Vergleichsdaten aus dem 
Jahr 2007 wiedergegeben. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler mit den jeweiligen Teil-
nahmetagen differiert in den einzelnen Schulformen erheblich. 

Der inhaltliche Vergleich der Darstellungen in den Abbildungen 16 und 17 zeigt erhebliche 
Unterschiede im Nutzungsverhalten zwischen den Schulformen und auch große Verschie-
bungen im Nutzungsverhalten von 2003 nach 2007 auf.  

Die großen Unterschiede zwischen 2003 und 2007 sind sicher durch den Zuwachs an offe-
nen Ganztagsschulen zu sehen, in denen die Nutzung an vier Tagen eher selten ist.  

Eine Ausnahme dazu bilden die Grundschulen, bei denen der Nutzungsanteil an vier Tagen 
trotz der Erhöhung der Anzahl der Plätze konstant geblieben ist. Bei der zukünftigen Ganz-
tagsschulentwicklung ist zu berücksichtigen, dass Eltern in der Grundschule das viertägige 
Angebot offensichtlich nutzen möchten. Zukünftige Überlegungen zur Weiterentwicklung der 
Ganztagsschulen haben diesen Umstand zu berücksichtigen. In der aktuellen Diskussion 
über die Umwandlung von Halbtagsgrundschulen in Ganztagsgrundschulen wird diesem 
Umstand Rechnung getragen.  

Es ist bei der Gestaltung der Stundentafel des Gymnasiums nicht erstaunlich, dass relativ 
wenige Schülerinnen und Schüler die Angebote an vier Tagen nutzen. Die Nutzung von vier 
Angebotsnachmittagen ist nur für Schülerinnen und Schüler der unteren Jahrgänge möglich, 
da für diese kein Pflichtunterricht am Nachmittag stattfindet. 

Über diese beiden Kurzinterpretationen hinaus sind die Abbildungen 16 und 17 geeignet, mit 
einzelnen Schulen Beratungsprozesse über die Entwicklung der Teilnahme an Ganztagsan-
geboten anzubahnen, bei denen es zu Vergleichen der landesweiten Entwicklung mit der 
schulspezifischen Entwicklung kommen kann.  

Die den Abbildungen 16 und 17 zugrunde liegenden Umstände geben Anlass und Möglich-
keit für weitere Analyseprozesse, die den Rahmen des Berichts überschreiten würden. 
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 Abb. 16: Anzahl der Schülerinnen und Schüler und Teilnahmetage pro Woche im Schuljahr 2003/2004
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Abb. 17: Anzahl der Schülerinnen und Schüler und Teilnahmetage pro Woche im Schuljahr 2007/2008
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Die StEG-Studie als Instrument der Qualitätsanalyse und Qualitätsentwicklung 

Um eine bestmögliche Nutzung der IZBB-Mittel zu unterstützen, fördert das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) – unter Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Eu-
ropäischen Sozialfonds (ESF) – in enger Abstimmung mit den Ländern eine länderübergrei-
fende Begleitforschung zum IZBB, an der namhafte Bildungsforscher beteiligt sind. Die quan-
titative empirische „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen – StEG“ wird durch vertie-
fende qualitative Studien zu Themen ergänzt, die mit den Ländern, dem wissenschaftlichen 
Beirat, dem StEG-Konsortium und dem BMBF abgestimmt sind. Die Vergabe erfolgt nach 
Kriterien der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG). 

Eine Zwischenbilanz der Begleitforschung zum Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und 
Betreuung“ im Rahmen eines Symposiums am 9. Juli 2007 in Berlin hat die hohe Qualität der 
Forschungsvorhaben gezeigt. 

Die gemeinsam mit 14 Ländern (u. a. Niedersachsen) konzipierte und durchgeführte "Studie 
zur Entwicklung von Ganztagsschulen" (StEG) dient der erstmaligen systematischen Gewin-
nung wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Struktur, Entwicklung und Wirksamkeit schu-
lischer Ganztagsangebote in Deutschland. Sie wird unter Leitung eines Konsortiums (Prof. 
Dr. E. Klieme, Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, federführend; 
Prof. Dr. T. Rauschenbach, Deutsches Jugendinstitut; Prof. Dr. H. G. Holtappels, Institut für 
Schulentwicklungsforschung) durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem DPC Hamburg (das 
auch die PISA-Erhebungen durchführt) werden in drei Erhebungswellen (Längsschnitt 2005, 
2007, 2009) systematische Befragungen von pädagogischen Fachkräften, Schul- und Pro-
jektleitungen, Schülerinnen und Schülern, Eltern und außerschulischen Kooperationspart-
nern durchgeführt. Die Ergebnisse der ersten und der zweiten Erhebungswelle liegen vor. 
Die Ergebnisse der ersten Erhebungswelle sind in Buchform veröffentlicht. Die Ergebnisse 
werden 2010 allen Ländern zur Verfügung stehen. 

Parallel zu den veröffentlichten Gesamtberichten über die Entwicklung der Ganztagsschulen 
in der Bundesrepublik Deutschland bekommen die beteiligten Schulen Rückmeldungen, in 
denen die Ergebnisse der Schulerhebung verglichen werden mit den Landesergebnissen 
und den Bundesergebnissen. Diese Daten erhalten nur die Schulen mit dem ausdrücklichen 
Hinweis, dass diese Daten nicht veröffentlicht werden. Die Einzelschulen erhalten durch die-
se Rückmeldung ein hervorragendes Instrument für die Analyse des Entwicklungsprozesses 
der Ganztagsschule. 

Die beteiligten Länder haben nach der Auswertung der ersten und der zweiten Erhebung 
einen landesspezifischen Bericht erhalten, der – genau wie die Schulberichte – vom StEG- 
Konsortium nicht veröffentlicht wird und nur den einzelnen Ländern zur Verfügung gestellt 
wird. In den Länderberichten werden die bundesweit erhobenen Daten mit den Länderdaten 
verglichen. 
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Der Länderbericht für das Land Niedersachsen zeigt an keiner Stelle wesentliche Abwei-
chungen zu den Ergebnissen der bundesweiten Erhebung und daher werden hier Teile der 
veröffentlichten bundesweiten Ergebnisse in sehr kurzer Form dargestellt und für Nieder-
sachsen in Anspruch genommen. Der folgende Text ist in deutlicher Anlehnung an den Text 
der Presseerklärung des StEG-Konsortiums formuliert und mit Ergänzungen aus spezifi-
schem niedersächsischem Blickwinkel versehen. 

Das StEG-Konsortium stellt fest: 

Zu berücksichtigen ist, dass die Ganztagsangebote erst seit 1 bis 4 Jahren bestehen, eine 
für Schulentwicklung vergleichsweise kurze Zeit. 

Die Ergebnisse weisen in vielen Bereichen auf eine stabile, kontinuierliche Weiterentwicklung 
schulischer Ganztagsangebote. Vielfach bestätigen sie die Ergebnisse der 1. Erhebung 
(2005), in zahlreichen Ergebnissen zeigen sich deutlich positive Entwicklungen. Es werden 
jedoch weiter Entwicklungsbedarfe sichtbar, die sich in einzelnen Bereichen genauer identifi-
zieren lassen. 

Teilnahme und Nutzung: 

An Grundschulen steigt die Teilnahmequote am Ganztagsbetrieb deutlich (Jg. 3 von 40,6 % 
auf 56,2 %), an weiterführenden Schulen bleibt sie stabil (Jg. 5: 69,6 %, Jg. 7: 58,4 %; Jg. 9: 
54,5 %). Die Anteile von Ganztagsgrundschulen mit schwachen Teilnahmequoten haben er-
freulicherweise deutlich abgenommen (von 71 % auf 7 %), 62 % der Schulen (2005: 29 %) 
haben mittlerweile über 50 % ihrer Schüler im Ganztagsbetrieb.  

Anmerkung aus niedersächsischer Sicht: Die für die Schulformen differenziert dargestellten 
niedersächsischen Vergleichszahlen sind der Abbildung 15 zu entnehmen. In anderen Bun-
desländern ist der Schwerpunkt des IZBB auf die Schulform Grundschule gelegt worden.  

Bezüglich der Teilnahme an einzelnen Angebotsformen werden in Grundschulen Freizeitan-
gebote und AGs mit Abstand am meisten genutzt, unverändert von je drei Vierteln der Schü-
ler, Hausaufgabenhilfen unverändert von etwas mehr als der Hälfte. Förderangebote werden 
nur von gut einem Drittel besucht, was aber einen spürbaren Anstieg bedeutet. In der Se-
kundarstufe liegt die Teilnahme an Freizeit und Lernförderung (jeweils unverändert) und an 
Hausaufgabenhilfe und fachlichen Angeboten (jeweils mit leichtem Anstieg) bei jeweils nur 
einem Drittel, nur AG-Angebote werden von drei Vierteln ungebrochen stark besucht.  

Ganztagsangebote erreichen recht ausgeglichen Kinder und Jugendliche aus allen sozialen 
Kontexten. Die Teilnahme von Kindern ohne Migrationshintergrund ist seit 2005 um knapp 
21 % gestiegen, die der Kinder mit Migrationshintergrund um knapp 16 %. Nach sozioöko-
nomischem Status (SES) ist der Anstieg im untersten Quartil (= Familien mit niedrigstem 
SES) etwas stärker als in den oberen Quartilen. Dennoch besuchen Kinder aus Familien aus 
dem untersten SES-Quartil mit 48 % noch etwas weniger die Ganztagsangebote als Kinder 
höherer SES-Schichten (2. Quartil: 59 %, 3. Quartil: 61 % und 4. Quartil: 56 %). 
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Beurteilung der Ganztagsangebote:  

Die Angebotsqualität des Ganztags (Lernnutzen, sozialer Nutzen, Schüler-Betreuer-
Beziehung, Schülerorientierung) wird durch die Schüler gleich bleibend positiv eingeschätzt. 
Dies betrifft vor allem die Qualität der sozialen Beziehungen zwischen Betreuern und Schü-
lern. Der „Lernnutzen“ wird durch die Schüler allerdings noch durchschnittlich bewertet. 

Bildung vor Betreuung: Für Schüler stehen lern- und schülerbezogene Motive der Teilnahme 
an Ganztagsangeboten im Vordergrund („Angebote machen Spaß“, „kann zusätzlich lernen“, 
„treffe Freunde in der Schule“, „Unterstützung bei Hausaufgaben“) gegenüber elternbezo-
genen Motiven (Betreuung, Berufstätigkeit der Eltern). Das belegt die Chancen von GTS, 
Lernfreude und -motivation zu stärken. Gründe für die Nichtteilnahme von Schülern beziehen 
sich nicht unmittelbar auf die Angebote, sondern sind eher „individualistischer“ Natur („bin lie-
ber für mich“, „möchte zu Hause Freunde treffen“, aber auch „brauche keine Unterstützung“). 

Die Eltern sind mit den Ganztagsangeboten weiterhin zufrieden bis sehr zufrieden. Das Er-
gebnis der 1. Erhebung, dass Ganztagsangebote das Familienklima nicht beeinträchtigen, 
wird bestätigt. Bei den Eltern spielen erwerbsbezogene Motive eine gleich bleibend starke 
Rolle. In der Primarstufe ist die Bedeutung der Erwerbstätigkeit der Eltern gestiegen. Allein 
erziehende Vollzeitbeschäftigte (Mütter) haben 2007 eine geringere Teilnahmequote als 2005. 

Schulleitung, Lehrkräfte und pädagogisches Personal sind mit dem Ganztagsangebot weit-
gehend zufrieden, Lehrkräfte allerdings etwas weniger. Dies hat sich seit 2005 nicht verän-
dert. 

Struktur und Konzeption der Ganztagsangebote: 

Die Ganztagsschulen haben seit 2005 im Primarbereich in allen Angebotsfeldern den Um-
fang und die Breite ihrer Angebote stark ausgebaut, in der Sekundarstufe ist zumindest ein 
leichter Anstieg erkennbar.  

In der Sekundarstufe werden Bildungsziele sowie soziales Lernen ähnlich hoch wie Ziele der 
Betreuung gewichtet. Grundschulen betonen Ziele zur Entwicklung der Lernkultur stärker als 
zuvor, aber noch immer auf schwachem Niveau, während Orientierungen auf Betreuung und 
Schulöffnung weiter erkennbar am stärksten verfolgt werden. 

Die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wurde noch ausgebaut (Anstieg von 71 % auf 
85 % der Schulen); die durchschnittliche Zahl der Kooperationspartner je Schule nimmt zu.  

Die Ergebnisse zeigen auch Entwicklungsbedarfe: 

Die personellen Ressourcen werden durch die Schulleitungen für die Primarstufe 2007 etwas 
schlechter bewertet als 2005 (allerdings bei Skala 1-4 mit 2,85), während materielle und 
sächliche Ressourcen gegenüber 2005 besser eingeschätzt werden. In der Sekundarstufe 
werden 2007 alle drei Aspekte positiver eingeschätzt als 2005. 

Gegenüber der Zufriedenheit mit Organisation, Zeitgestaltung und Ausstattung des Ganztags 
zeigt die Zufriedenheit mit der „Förderung“ noch Reserven.  
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Obwohl die Teilnahmequote von der 7. zur 9. Jahrgangsstufe nicht mehr so stark wie 2005 
sinkt, bleibt die schülergerechte Gestaltung der Angebote in der Sekundarstufe I eine Her-
ausforderung, um die Potenziale von Ganztagsangeboten mit einer fundierten Balance zwi-
schen Schülerorientierung und kompetenzorientiertem Bildungskonzept zur Geltung zu brin-
gen. 

Entwicklungsbedürftig bleibt die konzeptionelle Verbindung von Unterricht und außerunter-
richtlichen Angeboten, mit Ausnahme der älteren und vollgebundenen Schulen der Sekun-
darstufe, die die Verknüpfung im Konzept stärker vorantreiben. 

Veränderungsbedarf sehen die Eltern v. a. in den Bereichen „Förderung“, „Informationsfluss“, 
„Angebotsvielfalt“ und „Angebotsqualität“. Vergleichsweise seltener werden Kosten oder Öff-
nungszeiten moniert. Das pädagogische Personal sieht Veränderungsbedarf v. a. in der bes-
seren finanziellen Ausstattung, speziellen Fortbildungen, besserer Kooperation mit den Lehr-
kräften bzw. Team-Teaching, der Elternbeteiligung und besseren räumlichen Bedingungen. 
Bei den Lehrkräften stehen im Vordergrund ebenfalls eine bessere finanzielle Ausstattung, 
bessere räumliche Bedingungen und Lehrerarbeitsplätze sowie Fortbildung und Elternbetei-
ligung. 

Entwicklungsbedarf zeigt sich insgesamt bei der Kooperation mit außerschulischen Partnern 
und der Verbindlichkeit der Kooperationen. Nur etwas mehr als die Hälfte der Kooperations-
partner kooperiert auf der Basis eines Vertrags mit der jeweiligen Ganztagsschule. Innerhalb 
der Ganztagsschulen ist die Intensität von Kooperation und Austausch zwischen Lehrkräften 
und dem weiteren pädagogischen Personal spürbar zurückgegangen; die Ausnahme bildet 
der Austausch über sozialerzieherische Probleme, welcher stark anstieg. 

Stellungnahme: 

Die stabile Weiterentwicklung der Ganztagsangebote und die steigende Akzeptanz und Nut-
zung sind vor dem Hintergrund des Paradigmenwechsels von Halb- zu Ganztagsschulen und 
gemessen an den für Schulentwicklungsprozesse zu veranschlagenden Zeiträumen als er-
folgreiche Entwicklung anzusehen, an der die Schulen selbst den Hauptanteil haben. 

Die ausgeglichene soziale Zusammensetzung in Ganztagsschulen wirkt derzeit einer sozia-
len Segregation entgegen. Die steigende Akzeptanz der Ganztagsangebote bei Familien oh-
ne Migrationshintergrund und Familien mit höherem sozioökonomischem Status dürfte eine 
wichtige Vorreiterfunktion für eine positive Schulentwicklung haben. Es wird deutlich, dass 
Ganztagsschulen nicht lediglich zu Einrichtungen für „soziale Problemgruppen“ werden. Die 
stärkere Nutzung der Angebote durch Kinder aus sozial deprivilegierten Schichten und durch 
Kinder mit Migrationshintergrund bedarf jedoch künftig verstärkter Aufmerksamkeit. Dabei 
sollten die Gründe näher untersucht werden (z. B. die Frage der Kosten). Dieser bundesweit 
gültigen Feststellung ist aus niedersächsischer Sicht hinzuzufügen, dass in Niedersachsen 
alle Angebote der Ganztagsschule grundsätzlich kostenfrei sind und daher dieser Einwand 
für Niedersachsen nicht zutrifft. In anderen Bundesländern sind die Ganztagsangebote zum 
Teil kostenpflichtig. 
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Die Qualität der Ganztagsangebote ist sowohl für die Teilnahme und Nutzung als auch für 
das Erreichen der bildungspolitischen Zielsetzungen von entscheidender Bedeutung – dabei 
spielen auch personelle und Ausstattungsfragen weiterhin eine Rolle. Die noch unzurei-
chende Einbindung der Lehrkräfte hängt nicht zuletzt mit fehlenden Stundenressourcen zu-
sammen. Um genauer Zusammenhänge zwischen einzelnen Faktoren darzustellen, werden 
vertiefende Auswertungen durchgeführt. 

Die Professionalisierung des Personals durch Aus- und Fortbildung, aber auch Unterstüt-
zung und Beratung ist für die Ganztagsschulentwicklung weiterhin von zentraler Bedeutung.  

Die Tendenz zu offenen Ganztagsangeboten ist im Übergang von Halb- zu Ganztagsschulen 
durchaus als positive Entwicklung zu sehen, weil sie zunächst die freiwillige Entscheidung für 
Ganztagsangebote begünstigt, ohne dass dies Weiterentwicklungen bis zur gebundenen 
Teilnahme bei steigender Akzeptanz verhindert.  

(Ende der Darstellung der Aussagen des StEG Konsortiums) 

Die Ergebnisse der ersten Erhebungswelle der StEG-Studie sind in Buchform veröffentlich: 
„Ganztagsschule in Deutschland - Ergebnisse der Ausgangserhebung der ‚Studie zur Ent-
wicklung von Ganztagsschulen’ (StEG)“ [Herausgeber: Heinz Günter Holtappels, Eckhard 
Klieme, Thomas Rauschenbach, Ludwig Stecher / erschienen im Juventa Verlag Weinheim 
und München 2007]. Der Vergleich der bundesweit erhobenen Daten mit den niedersächsi-
schen Daten erlaubt eine Übertragung der bundesweiten Ergebnisse auf niedersächsische 
Ganztagsschulen. Die beschriebenen möglichen oder notwendigen Folgerungen werden 
auch für Niedersachsen gesehen.  
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Forschungsvorhaben in niedersächsischen Ganztagsschulen als Instrumente der 
Qualitätsanalyse und Qualitätsentwicklung 

Zusätzlich zur StEG-Studie werden in niedersächsischen Ganztagsschulen im Rahmen des 
IZBB vom BMBF finanzierte Forschungsvorhaben durchgeführt. Alle Forschungsvorhaben 
und die sich aus den Vorhaben ergebenden Umfragen in niedersächsischen Ganztagsschu-
len wurden vor der Bewilligung der Mittel für die Forschungen durch das BMBF vom Nieder-
sächsischen Kultusministerium geprüft und genehmigt. 

 

Titel Projektkoordination Kurzbeschreibung  

Studie zu Bewegung, 
Spiel und Sport in der 
Ganztagsschule  
(StuBSS) 

Techn. Universität  
Braunschweig 
Reiner Hildebrandt-
Stramann 

Leitung und Verant-
wortung des Gesamtpro-
jektes: 
Prof. Dr. Ralf Laging, 
Philipps-Universität 
Marburg 

Das Projekt „StuBSS“ wird als Verbundpro-
jekt zwischen den drei Universitäten Mar-
burg, Jena und Braunschweig umgesetzt. 
Es widmet sich dem Thema, welchen Stel-
lenwert Bewegung, Spiel und Sport in Ganz-
tagsschulen haben. Untersucht werden da-
zu Ganztagsschulen in den drei Bundeslän-
dern Hessen, Thüringen und Niedersach-
sen.  

Das Forschungsprojekt will die Art und Wei-
se sowie die Qualität von Bewegung, Spiel 
und Sport in der Ganztagsschule untersu-
chen und danach fragen, wie sich dieser für 
das Ganztagsangebot bedeutende Bereich 
in den organisierten und gestalteten Ganz-
tag einer Schule einfügt und welche spezifi-
schen Konzepte und Modelle sich hierfür 
entwickelt haben oder entwickeln lassen, 
die dann auch auf andere Schulen über-
tragbar sind.  

Das Projekt hat mit dem Schuljahr 
2005/2006 begonnen und wird über drei 
Jahre laufen. Als Ergebnis sollen Empfeh-
lungen für die Entwicklung von Bewegung, 
Spiel und Sport in der Ganztagsschule ent-
stehen, die über die einzelnen untersuchten 
Schulen hinausreichen. Dieses Material soll 
dann ebenfalls anderen Ganztagsschulen 
zu Gute kommen. 
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Titel Projektkoordination Kurzbeschreibung  

Musisch-kulturelle 
Bildung in der Ganz-
tagsschule  

Universität Bremen 
Fachbereich Musik  
Prof. Dr. Andreas  
Lehmann-Wermser 
Enrique-Schmidt-
Straße, 
28359 Bremen 
 

Das Projekt thematisiert mögliche Effekte, 
die sich an den IZBB-geförderten Ganz-
tagsschulen im Bereich der musisch-
kulturellen Bildung und speziell des Musik-
unterrichts ergeben. Dabei hat die Studie 
die Funktion, die verschiedenen Aspekte 
der musisch-kulturellen Bildung differenziell 
zu beleuchten, begrenzt auf die Ganztags-
schulen in 5 Bundesländern (Brandenburg, 
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, 
Sachsen). Als Ergebnis dieser zweiphasi-
gen Studie erwartet die Forschungsgruppe 
unter anderem verallgemeinerbare Aussa-
gen über das Maß, in dem ein erweiterter 
schulischer Unterricht sowie zusätzliche au-
ßerschulische Angebote die individuelle Ent-
faltung der Kinder und Jugendlichen beför-
dern sowie zudem Aussagen darüber, wel-
che Bedeutung dem Schulklima und der 
Einbettung der Schule in ihr lokal-regionales 
Umfeld zukommen.  

Laufzeit: 2007 – 2009 

Familien als Akteure 
in der Ganztags-
grundschule  

 

Universität Bielefeld 

Fakultät für Pädagogik 

Prof. Sabine Andresen 
 

Ziel des Forschungsprojektes ist eine empi-
rische Analyse elterlicher und kindlicher An-
eignungsformen ganztägiger Bildungsset-
tings. Es wird untersucht, wie Familien als 
Akteure die Ganztagsgrundschule als sozia-
len, zugleich gesellschaftlich machtvoll 
strukturierten Raum wahrnehmen, konstitu-
ieren und für sich nutzbar machen. Im Rah-
men von qualitativen Einzelfallstudien von 
Eltern, Kindern und Lehr- sowie anderen 
pädagogischen Fachkräften werden in den 
vier Bundesländern Bremen, Nordrhein-
Westfalen, Niedersachsen und Thüringen 
jeweils zwei Ganztagsgrundschulen unter-
sucht. Dabei wird die Perspektive der Lehr- 
und anderen pädagogischen Fachkräfte 
systematisch mit erhoben. Auf diese Weise 
lassen sich Kooperationsformen der Betei-
ligten analysieren, die auch für eine konzep-
tionelle Weiterentwicklung ganztägiger Bil-
dungssettings und ihrer Angebote für Kinder 
und Eltern dienen können. 

Laufzeit: 01.11.2007 – 31.10.2009 
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Titel Projektkoordination Kurzbeschreibung  

Potenziale der Ganz-
tags-Förderschule 
(Schwerpunkt Ler-
nen) zur Optimierung 
der Relation zwi-
schen Familie und 
Schule – unter be-
sonderer  
Berücksichtigung 
von positiven Beein-
flussungsmöglichkei-
ten elterlicher Erzie-
hungskompetenz zur 
Unterstützung schu-
lischen Lernens 

 

Leibniz Universität 
Hannover  

Institut für Sonderpä-
dagogik 

Prof. Dr. Rolf Werning 

Fragestellung: Kann eine Veränderung der 
Relation zwischen Schule und Familie im 
Zusammenhang mit der Ganztagsschule 
(intergenerational sedimentierte und milieu-
spezifisch ausgeformte) familiäre Bildungs-
orientierungen beeinflussen und den familiä-
ren Aufbau kulturellen Kapitals über die 
Nutzung informeller und non-formaler Bil-
dungsprozesse anregen?   
Wie stellen sich die Relationen zwischen 
Familie und Schule aus der schulischen 
Perspektive dar? Welche Möglichkeiten gibt 
es bei der Einbindung, Anregung und Un-
terstützung der Familie unter den Bedin-
gungen einer ganztägigen Organisation? 

Arbeitsprogramm/Verfahren: Vollerhebung 
aller 18 als Ganztagsschulen organisierten 
niedersächsischen Förderschulen (Doku-
mentenanalysen und leitfadengestützte 
Gruppeninterviews mit Schulleitungen sowie 
Lehrkräften und päd. Mitarbeitern). In der 
zweiten Erhebungsphase sind vertiefte Fall-
studien an einzelnen Förderschulen geplant. 

Laufzeit: 01.07.2008 – 30.06.2010 

Professionelle  
Kooperation von un-
terschiedlichen Be-
rufskulturen an Ganz-
tagsschulen 

 

Universität Potsdam 
Dr. Karsten Speck 

Universität Halle  
Prof. Dr. Thomas Olk 
 

Das Forschungsprojekt will auf der Basis 
von professions- und kooperationstheoreti-
schen Vorüberlegungen in zwei Bundeslän-
dern (Brandenburg und Sachsen-Anhalt) 
und anhand von insgesamt zehn qualitati-
ven, schulbezogenen Fallstudien die Ko-
operation an Ganztagsschulen näher unter-
suchen. Dabei stehen die (professions-) 
spezifischen Kooperationsvorstellungen der 
Kooperationspartner an Ganztagsschulen, 
die Merkmale der Kooperationspraxis an 
Ganztagsschulen, die Auswirkungen der 
ganztagsspezifischen Anforderungen auf 
das berufliche Selbstverständnis und Han-
deln der Kooperationspartner sowie der 
Kooperationserfolg an Ganztagsschulen 
aus Sicht der Beteiligten im Mittelpunkt des 
Interesses.  

Laufzeit: 01.01.2008 – 31.12.2009 
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Die Arbeit der Serviceagentur „Ganztägig lernen“ in Niedersachsen als ein Instrument 
der Qualitätsentwicklung 

In Ergänzung zum vornehmlich auf bauliche Maßnahmen fokussierten IZBB verantwortet die 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) seit 2004 die Konzipierung und Umsetzung des 
Begleitprogramms „Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“, welches die Qualität und die päda-
gogisch-inhaltliche Gestaltung von Ganztagsschulen zu sichern hilft. Das Begleitprogramm 
unterstützt die Länder dabei, Akteure in und um Ganztagsschulen zu informieren, zu qualifi-
zieren, zu beraten und zu vernetzen. Es stellt darüber hinaus einen fachlichen Austausch 
zwischen den beteiligten Bundesländern her.  

Mit dem bundesweit angelegten Begleitprogramm „Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“ war 
den Ländern ein Angebot unterbreitet worden, eigene Initiativen zu intensivieren, Unterstüt-
zung bei der Lösung von Entwicklungsaufgaben zu erhalten und dabei auf Erfahrungen An-
derer systematisch zurückgreifen zu können. Um Schulen und lokalen Akteuren direkt Erfah-
rungswissen aus unterschiedlichen pädagogischen Praxiszusammenhängen anzubieten, sol-
len verschiedene Formen von Unterstützung entwickelt werden. Das Programm wird maß-
geblich von Serviceagenturen in den Bundesländern ausgestaltet. Damit ist sichergestellt, 
dass die regionalspezifischen Bedingungen der Schulen Berücksichtigung finden. Vier Werk-
stätten tragen als Umschlagplätze des Wissens Sorge dafür, dass aktuelle Erkenntnisse aus 
Forschung und Praxis für die Arbeit der Serviceagenturen aufgearbeitet und bereitgestellt 
werden. Das Internetportal www.ganztaegig-lernen.de bündelt Wissen, Erfahrungen und 
Entwicklungen. Es dient als Informationsplattform und stellt umfangreiche Serviceangebote 
zur Verfügung. Damit nicht nur über Kinder und Jugendliche gesprochen wird, sondern deren 
eigene Sichtweise im Sinne demokratischer Teilhabe eine Stimme erhält, beteiligen sich die 
Servicestelle Jugendbeteiligung und das SV-Bildungswerk an dem Programm. Wettbewerbe 
ermöglichen Ganztagsschulen, ihre erfolgreichen Entwicklungsschritte zu dokumentieren 
und anderen Schulen vorzustellen.  

Einen Höhepunkt stellt der jährliche Ganztagsschulkongress dar. Hier treffen Akteure aus 
unterschiedlichen Handlungsfeldern der Ganztagsschulentwicklung zum Erfahrungsaus-
tausch und gegenseitiger Information zusammen und holen sich Know-how von nationalen 
und internationalen Expert/-innen. Vielfältige Materialien und Publikationen – von Fachbü-
chern und Themenheften über Arbeitshilfen bis hin zu Dokumentationen – runden das Ange-
bot ab.  

Im Rahmen des Programms „Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“ – Begleitung von Ganztags-
schulen zur Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung – pflegen die DKJS und das Nie-
dersächsische Kultusministerium eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Gemeinsam betreiben 
sie auf der Basis eines Kooperationsvertrages seit März 2006 die Serviceagentur „Ganztägig 
lernen“. Mit der konkreten Durchführung der Arbeit der Serviceagentur ist auf Vorschlag des 
Niedersächsischen Kultusministeriums das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft 
beauftragt. Der Vertrag zwischen dem Niedersächsischen Kultusministerium und der DKJS 
ist zurzeit verlängert bis zum 31.12.2008, eine weitere Verlängerung bis zum 31.12.2009 ist 
geplant; Finanzmittel im Gesamtumfang von rund 240.000 Euro werden aus der Verwal-
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tungskostenpauschale des IZBB beigesteuert. Die DKJS gibt bis Ende 2009 den gleichen 
Betrag zum Betrieb der Serviceagentur. Serviceagenturen bestehen in vierzehn der sech-
zehn Bundesländer.  

Die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ arbeitet in Niedersachsen sehr erfolgreich. Die ge-
wählte Organisationsform mit der dezentralen Anordnung von insgesamt vier Fachkräften in 
verschiedenen Landesteilen hat sich bewährt. Die Serviceagentur hat regionale Veran-
staltungsreihen sowie Netzwerkstrukturen etabliert, um flächendeckend Ganztagsschulen zu 
erreichen. In vielen Landesteilen werden Netzwerktreffen und Fachtagungen durchgeführt. 

Im Rahmen des Begleitprogramms zum IZBB initiiert und fördert die DKJS auch länderüber-
greifende Maßnahmen. Die Wirkung der länderübergreifenden Maßnahmen wird Nieder-
sächsischen Kultusministerium differenziert betrachtet. Die bisher vorliegenden Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Begleitung sind sicherlich hilfreich bei der Einschätzung der qualitati-
ven Entwicklung der Ganztagsschulen in Niedersachsen; weitere Forschungsergebnisse 
werden mit Interesse erwartet.  

Die mit Hilfe der DKJS entstandene Verknüpfung zwischen den zuständigen Ministerien in 
allen Bundesländern hat das Thema der Qualitätsentwicklung der Ganztagsangebote in Nie-
dersachsen und in anderen Bundesländern durch die auf dieser Ebene gewonnenen vielfäl-
tigen Anregungen deutlich befördert. Die auf dieser Ebene kontinuierliche Zusammenarbeit 
der Länderreferenten untereinander und der Länderreferenten mit Wissenschaftlern aus dem 
gesamten Bundesgebiet ist außerordentlich befruchtend und damit von großer Bedeutung. 

Die folgende Kurzübersicht gibt einen Einblick in die erfolgreiche Arbeit der Serviceagentur 
Niedersachsen: 

Schwerpunkte der Serviceagentur Niedersachsen: 
Für Einzelschulen – Unterstützung und Begleitung:  

 Qualifizierungsbedarfe von Einzelschulen erheben, bündeln, organisieren, vernetzen 
und begleiten 

 beraten und begleiten 
 Experten zu ganztagsspezifischen Fragestellungen vermitteln  
 Planung von Tagungen, Sitzungen und anderen Zusammenkünften unterstützen  
 Hospitationen und Exkursionen zu Orten von „best practice“ planen  
 Vernetzung mit außerschulischen Partnern unterstützen 

Für Netzwerke – Erfahrungen nutzen: 
 Ganztagsschulnetzwerke aufbauen, begleiten und moderieren 
 Qualifizierungsangebote für Netzwerke  
 Erfahrungen der bestehenden Ganztagsschuleinrichtungen sichten und für die Ent-
wicklung neuer Schulen nutzbar machen 

 Bundesweite bzw. länderübergreifende Vernetzung  

Für Ganztagsschulen in den Regionen – Wissen erweitern: 
 Organisation und Durchführung von themenspezifischen Fachtagungen und Informa-
tionsveranstaltungen 

[Quelle: http://www.niedersachsen.ganztaegig-lernen.de] 
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Die Serviceagentur leistet individuelle Beratung und Unterstützung von Schulen, die sich an 
die Serviceagentur wenden. Hier kann es sich um den Wunsch nach einer Prozessberatung 
oder -begleitung oder um ganz praktische Fragen handeln. Z. B.: Wo gibt es eine erfolgrei-
che Ganztagsgrundschule, die besucht werden kann? Wir möchten einen ganztagsspezifi-
schen Schulneubau besichtigen, wo gibt es den? Wo gibt es gute Modelle der Mittagsver-
pflegung? Nach- und Anfragen nehmen in den letzten Monaten deutlich zu, sodass zuneh-
mend mehr Zeit für konkrete Unterstützung von Schulen verwendet wird. 

Die Serviceagentur ist auch Ansprechpartner für die außerschulischen Partner, die mit Schu-
len zusammenarbeiten möchten. An dieser Stelle lädt die Serviceagentur ein und organisiert 
den Rahmen. So wird z. B. eine Veranstaltung mit dem OS-Radio in Osnabrück vorbereitet. 

Die Netzwerke bilden für die Schulen eine Informations- und Austauschplattform. Hier wer-
den schul- und ganztagsspezifische Fragestellungen erörtert. Der Wissens- und Ideenpool 
der Netzwerke wird von allen beteiligten Schulen geschätzt. Gerade der Austausch unter 
Kolleginnen und Kollegen ist im Kontext der Ganztagsschulentwicklung wichtig. Zentraler 
Bestandteil der Netzwerktreffen, die i. d. R. einmal im Quartal stattfinden, ist die Schulerkun-
dung, um hierdurch Ideen für die eigene Schule zu gewinnen. Die Netzwerktreffen werden 
durch Impulsreferate und kurze Präsentationen ergänzt. Sie bilden somit auch eine ideale 
Plattform für außerschulische Partner, die ihre Angebote präsentieren können und von dieser 
Möglichkeit auch umfangreich Gebrauch machen. 

Fortbildungen zu ganztagsspezifischen Fragestellungen ergänzen die Netzwerktreffen und 
bieten die Möglichkeit zu einer intensiveren thematischen Auseinandersetzung. Es werden 
Fortbildungen zu Fragen der individuellen Lernentwicklung und Förderung, Berufsorien-
tierung, Qualitätskriterien von Nachmittagsangeboten, Mittagsverpflegung und Strukturierung 
des Veränderungsprozesses von der Halbtags- zur Ganztagsschule durchgeführt. Die Servi-
ceagentur übernimmt in diesem Zusammenhang die organisatorischen Aufgaben und oft-
mals auch einen inhaltlichen Anteil und die Finanzierung der Referenten. 

Landesweit sind Fachtagungen durchgeführt worden, weitere sind geplant, da die Beteiligung 
der Schulen außerordentlich groß ist. Oftmals finden diese Fachtagungen in Kooperation mit 
kommunalen Einrichtungen oder den Schulträgern statt. Die Serviceagentur arbeitet in diesem 
Zusammenhang auch mit dem Niedersächsischen Landesamt für Soziales, Jugend und Fami-
lie (LS) eng zusammen. Bisher haben stattgefunden: 

In Kooperation mit dem LS haben zwei landesweit ausgeschriebene Fortbildungen stattge-
funden, bei denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Schulen und der Jugendhilfe anwe-
send waren. Weitere Fortbildungen sind fest terminiert. 

Die Serviceagentur beteiligt sich an länderübergreifenden Veranstaltungen und Tagungen im 
Rahmen des Gesamtprogramms. Die Serviceagentur ist eingebunden in ein enges Netz der 
bundesweiten Arbeit von Serviceagenturen. Ergänzend wird die Beteiligung an thematischen 
Netzwerken, Fachtagungen und Kongressen erforderlich. In der Regel nehmen an den Ver-
anstaltungen möglichst zwei Mitarbeiter der Serviceagentur teil, wobei wir bereits sehr be-
müht sind, eine Konzentration auf landesspezifische Themen zu beachten. Die Serviceagen-
tur Niedersachsen ist ferner in anderen Veranstaltungen eingebunden, um ihre Arbeit darzu-
stellen. So beteiligt sie sich an der pädagogischen Woche an der Uni Oldenburg, im Arbeits-
kreis Schule & Jugendhilfe, an einem Kongress in Göttingen etc. 

Die enge Abstimmung aller Arbeitsschritte und Handlungsabsichten mit dem Kultusministerium 
ist ein wesentliches Merkmal der Arbeit der Serviceagentur. 
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Die „Handreichung zur Qualitätsentwicklung in Ganztagsangeboten niedersächsi-
scher Ganztagsschulen“ als ein Instrument der Qualitätsentwicklung  

Parallel mit der quantitativen Entwicklung der Ganztagsschulen wurden bundesweit erhebli-
che Defizite in der Beschreibung der Qualität von Ganztagsangeboten deutlich. In der Öffent-
lichkeit und in Ganztagsschulen wurden Qualitätsmerkmale von Ganztagsschulen erörtert. 
Es fanden Tagungen mit bundesweiter Beteiligung zu diesem Thema statt. Im Rahmen sol-
cher Tagungen wurden verschiedene Raster aus Arbeitsgruppen zur Qualität der Arbeit in 
Ganztagsschulen vorgelegt.  

Im Niedersächsischen Kultusministerium wurde vor dem Hintergrund der niedersächsischen 
Rechtsvorschriften, der inhaltlichen Empfehlungen aus dem Land Niedersachsen und der  
aktuellen Ganztagsschulentwicklung eine Handreichung zur Qualitätsentwicklung in Ganz-
tagsangeboten entwickelt.  

Diese Handreichung hat den Charakter eines sich in der Entwicklung befindlichen Arbeitspa-
piers und soll es auch noch über einen längeren Zeitraum bleiben. Um notwendige Anpas-
sungen schnell vornehmen zu können und damit stets den neuesten Stand vermitteln zu 
können, ist keine Drucklegung des Textes beabsichtigt. Der Text wird auf der Internetseite 
des Niedersächsischen Kultusministeriums mit der Möglichkeit des Abrufs veröffentlicht und 
auf Anfrage elektronisch an Einzelpersonen verschickt. Die Handreichung ist zur Information 
als Anlage beigefügt. 

Die Handreichung hat die folgenden Inhalte: 

− Argumentationen auf dem Weg von der Halbtagsschule zur Ganztagsschule 
− Qualitätsansprüche an die Ganztagsangebote 
− Rechtsvorschriften und die Qualität von Ganztagsangeboten 
− Vorgaben des Niedersächsischen Schulgesetzes 
− Vorgaben aus dem Erlass „Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule“ 
− Der Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen und Ganztagsangebote 
− Qualitätsbereiche und Beispiele für Nachweise in Ganztagsangeboten 
− Ergebnisse und Erfolge 
− Lernen und Lehren 
− Schulkultur 
− Schulmanagement 
− Lehrerprofessionalität 
− Ziele und Strategien der Schulentwicklung 
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Vorbemerkung 
 
In der Öffentlichkeit und in Ganztagsschulen werden Qualitätsmerkmale von Ganztagsschulen 
erörtert. Es finden Tagungen mit bundesweiter Beteiligung zu diesem Thema statt. Im Rahmen 
solcher Tagungen wurden verschiedene Raster aus Arbeitsgruppen zur Qualität der Arbeit in 
Ganztagsschulen vorgelegt.  

Mit dem vorliegenden Beitrag soll das Thema vor dem Hintergrund der niedersächsischen 
Rechtsvorschriften, der inhaltlichen Empfehlungen aus dem Land Niedersachsen und der aktuel-
len Ganztagsschulentwicklung beleuchtet werden.  

Bei dieser Handreichung handelt es sich um ein Arbeitspapier. Um notwendige Anpassungen 
schnell vornehmen zu können und damit stets den neuesten Stand vermitteln zu können, ist kei-
ne Drucklegung des Textes beabsichtigt. Der Text wird auf der Internetseite des Niedersächsi-
schen Kultusministeriums mit der Möglichkeit des Abrufs veröffentlicht und auf Anfrage an Ein-
zelpersonen elektronisch verschickt.   

 
Das Datum des Bearbeitungsstandes ist auf jeder Textseite vermerkt. 
 
Kritische Äußerungen zur grundsätzlichen Vorgehensweise, Verbesserungsvorschläge zu De-
tails, Anregungen zur Weiterentwicklung und Hinweise auf Fehler sind ausdrücklich erwünscht an 
die E-Mail-Anschrift Helmut.Temming@mk.niedersachsen.de oder unter der Telefonnummer 
0511/120-7333.  
 

Fassung vom 07.07.2008 
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Argumentationen auf dem Weg von der Halbtagsschule zur Ganztagsschule 

Seit 2003 ist in Niedersachsen eine große Anzahl von Halbtagsschulen in Ganztagsschulen um-
gewandelt worden. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig: Die Ergebnisse der PISA-
Studien, die zur Verfügung gestellten Mittel für Sachinvestitionen sowie die Intensivierung der 
Debatte um die Kinderbetreuung haben zu Diskussionsbeiträgen in den Schulen, bei den Erzie-
hungsberechtigten und bei Schulträgern geführt. 

In den Begründungen für den Wunsch, aus der bestehenden Halbtagsschule eine Ganztagsschu-
le zu entwickeln, treten an den Schulstandorten unterschiedliche Argumentationslinien auf; dabei 
sind vier Hauptrichtungen auszumachen:  

� Ein wesentliches Argument für den Weg von der Halbtagsschule zur Ganztagsschule ist 
der Hinweis auf die in der Ganztagsschule vermehrt zur Verfügung stehende Schulzeit. In 
dieser zusätzlichen Zeit wird die Chance gesehen, den Umfang schulischer Vermittlungs-
prozesse auszuweiten und auf diesem Wege die Ergebnisse schulischer Arbeit zu 
verbessern.  

� Der Wunsch nach Umwandlung einer Halbtagsschule in eine Ganztagsschule wird an 
einzelnen Standorten auch mit der Vorstellung nach der Einführung einer neuen Lernkul-
tur begründet. Aus dem Umwandlungsprozess und aus der zusätzlich zur Verfügung ste-
henden Zeit soll wirkliche Lernzeit werden und es soll die Entwicklung anderer Organisa-
tionsformen, Unterrichtsformen und Methoden erwachsen und in der Folge die 
Ergebnisse schulischer Arbeit erweitert und verbessert werden. 

� Eine andere Argumentationslinie stellt sozial- bzw. familienpolitische Argumente in den 
Mittelpunkt; die Möglichkeit einer ganztägigen Betreuung von Kindern und Jugendlichen 
wird somit als eine Aufgabe der Gesellschaft beschrieben, die von der Schule wahrzu-
nehmen sei. Die Notwendigkeit der ganztägigen Betreuung wird im Wesentlichen mit der 
Berufstätigkeit der Erziehungsberechtigten begründet.  

� Eine Notwendigkeit der Einrichtung einer Ganztagsschule wird in dem Umstand gesehen, 
dass es Kinder und Jugendliche gibt, die Defizite z.B. im Lernen, im angemessenen Ver-
halten, in den Ernährungsgewohnheiten und insgesamt in der Bewältigung ihres Lebens 
haben (Quelle einfügen). In diesem Zusammenhang werden Bevölkerungsgruppen oder 
Vertreter von Lebensformen genannt, deren Kindern allein durch die Zugehörigkeit zu der 
beschriebenen Gruppe erhebliche Defizite im Bereich des Lernens und des Verhaltens 
unterstellt werden und für die der Besuch einer Ganztagsschule somit dringend angeraten 
sei. Innerhalb dieser Argumentationslinie wird eine Ganztagsschule als staatliche Erzie-
hungs- und Sozialisationsinstitution verstanden, mit deren Hilfe Fehlentwicklungen in al-
len Lebensfeldern bei Kindern und Jugendlichen begegnet werden könne und die somit 
einen gelungenen Familienersatz biete. 
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Qualitätsansprüche an die Ganztagsangebote 

Die Konzentration auf nur eine der genannten Argumentationslinien bei der Entwicklung des pä-
dagogischen Konzeptes und bei seiner Umsetzung führt zu einer Verengung der Sichtweise auf 
die Möglichkeiten und Notwendigkeiten und hat eine einseitige Ausrichtung der Arbeit der Ganz-
tagsschule, in der Folge eine mangelnde Akzeptanz und sogar ihr Scheitern zur Folge.  

Der Versuch, im pädagogischen Konzept und in der Arbeit der Ganztagsschule alle Ansprüche 
aus allen vier Argumentationslinien sogleich vom Start der Ganztagsschule zu erfüllen, muss zu 
einer Überforderung der Ganztagsschule und der darin arbeitenden Personen und auf diesem 
Wege auch zum Scheitern des Vorhabens führen.  

Ein gelungenes pädagogisches Konzept einer Ganztagsschule enthält Elemente aus jeder der 
vier Argumentationslinien und wird gleichzeitig für den Einzelschulstandort ausgewählte, beson-
ders bedeutsame Aspekte hervorheben und auf  die Umsetzung der Ansprüche besonders ein-
gehen.  

Aus der längeren Aufenthaltsdauer in der Schule erwächst für die Schule die Verantwortung, in 
dieser zusätzlichen Zeit qualitativ hochwertige Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen 
und auch festzulegen, in welchen Bereichen sie welchen Ansprüchen an die Ganztagsschule ge-
nügen will. Die zusätzlich in der Schule verbrachte Zeit muss für die Schülerinnen und Schüler 
zum Teil zu einer wirklichen Lernzeit werden und zu einem anderen Teil für Essen, Entspannung, 
Spiel und Kommunikation genutzt werden.  

Die zusätzliche Zeit steht nicht unter dem Zwang, in definierten Zeitabschnitten vorgegebene 
Ergebnisse des Lernprozesses für alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen und in vielen 
Ganztagsschulen auch nicht unter dem Zwang zur Teilnahme. Aus dieser Situation ergeben sich 
besondere Chancen, aber auch besondere Verpflichtungen für die Gestaltung der Ganztagsan-
gebote.  

Die Befreiung vom Zeitdruck und in vielen Ganztagsangeboten auch die Befreiung von der Ver-
pflichtung, in gleichen Zeiteinheiten mit allen Schülerinnen und Schüler ein vergleichbares Lern-
ergebnis zu erreichen, bietet die Chance, eine begabungsgerechte und individuelle Lernentwick-
lung der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt des Interesses zu rücken. Im Rahmen von 
individuell gestalteten Lernprozessen können Schülerinnen und Schüler die Verantwortung für 
den Lernprozess und für das Ergebnis dieses Prozesses übernehmen und auf diesem Wege Er-
folge erleben und Motivation für den nächsten Lernschritt aufbauen. Die gewonnene Zeit kann 
genutzt werden, um Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern und Eltern Gelegenheit 
zu geben, gemeinsam die Verantwortung für den Zuwachs und die Sicherung der Ergebnisse der 
Lernprozesse zu übernehmen. Die Übernahme einer gemeinsamen Verantwortung erfordert für 
jeden Verantwortungspartner eine Reflexion seiner Anteile an der Gesamtverantwortung und 
stärkt damit die Arbeit der Schule über die Ganztagsangebote hinaus.  

Eine zusätzliche Chance für die Entwicklung einer veränderten Lernkultur durch die Ganz-
tagsangebote liegt in einer in vielen Angeboten verwirklichten Freiheit zur Auswahl von Inhalten. 
Ganz besonders die Ganztagsschule mit ihren zeitlichen Freiräumen soll ein Ort für Lernprozesse 
sein, bei denen die Kinder und Jugendlichen auswählen können. Auswählen aus Angeboten un-
terschiedlicher Personen, unterschiedlicher Institutionen und aus unterschiedlichen inhaltlichen 
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Ausrichtungen. Die Ganztagsschule kann ein Raum sein, in den das Leben mit seiner Vielfalt ein-
tritt und in dem die Schülerinnen und Schüler individuelle Lernerfahrungen im sozialen und im in-
haltlichen Bereich erleben können. Die Ganztagsschule kann Gelegenheiten bieten, die bei Kin-
dern vorhandene Neugier zufrieden zu stellen und sie muss dazu beitragen, dass Kinder, denen 
die Neugier abhanden gekommen ist, wieder wissensdurstig werden. Außerschulische Partner 
sind in besonderer Weise geeignet, den Gedanken der Individualisierung des Lernprozesses in 
die Schule zu tragen, weil der Gedanke des "kollektiven, gleichschrittigen" Lernens und Arbeitens 
in anderen Lebensbereichen als dem der Schule nicht ausgeprägt ist. Vor dem Hintergrund die-
ser grundsätzlichen Gedanken ist die Errichtung von Schulen, die in sehr großem Umfang mit 
außerschulischen Kooperationspartnern zusammen arbeiten, nicht in erster Linie ein preiswertes 
Modell der Ganztagsschule, sondern auch ein Modell der Veränderung der Lernkultur. Wesent-
lich ist, dass die Partner Inhalte einbringen, die über den üblichen Lernstoff der Schule hinausrei-
chen. Die Kinder haben somit Gelegenheiten zu individueller Entfaltung in den Bereichen, in de-
nen sie stark sind und zu neuen Einsichten und Lernergebnissen in den Feldern, in denen sie 
Schwächen verspüren.  

In der zusätzlichen Zeit, die Schülerinnen und Schüler in der Ganztagsschule verbringen, liegen 
neben den Chancen auch neue Verpflichtungen für die Schule. Die Freiwilligkeit der Teilnahme 
der Schülerinnen und Schüler an zusätzlichen Angeboten, die wesentlich vergrößerte Möglichkeit 
einer Auswahl der Inhalte und die Befreiung von Zeitdruck bei der Gestaltung des Lernens ver-
ändern die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer und die der Schülerinnen und Schüler im Lern-
prozess. Lehrerinnen und Lehrer unterbreiten zusätzliche Lernangebote, die von den Schülerin-
nen und Schülern angenommen werden können, aber nicht angenommen werden müssen. In 
freiwillig von Schülerinnen und Schülern angenommenen Lernangeboten muss zwischen den Be-
teiligten ein Konsens über die Sinnhaftigkeit des gemeinsamen Handelns erzeugt werden, damit 
das gemeinsame Vorhaben zu einem Ziel gelangen kann, das von allen akzeptiert worden ist. In-
nerhalb des Prozesses bedarf es immer wieder der Vergewisserung über das gemeinsame Ziel 
oder der gemeinsamen Veränderung der Zielvorstellungen. Diese Situation weicht von der im 
Pflichtunterricht ab, ist daher an vielen Schulen neu und bedarf daher der besonderen Aufmerk-
samkeit. In der neuen Situation liegt gleichzeitig die Möglichkeit, Ergebnisse und Erfahrungen mit 
diesen Verfahren der gegenseitigen Vergewisserung über die Zielvorstellungen des gemeinsa-
men Handelns auch auf Unterrichtssituationen des Pflichtunterrichts zu übertragen.  

Kinder und Jugendliche erleben die Ganztagsschule nicht nur in der Rolle der Lernenden, son-
dern sie verbringen die zusätzliche Zeit in der Schule als Persönlichkeiten mit dem berechtigten 
Anspruch auf Gesundheit. Diese ist dabei umfassend und ganzheitlich zu definieren als ein Zu-
stand, in dem man sich physisch, geistig und sozial völlig wohl fühlt. Die daraus abzuleitenden 
Aufenthaltsbedingungen haben in der Ganztagsschule eine weit größere Bedeutung als in der 
Halbtagsschule; der Schule und dem Schulträger erwachsen aus den berechtigten Ansprüchen 
besondere Aufgaben, denen in den einzelnen Ganztagsschulen in standortgerechter und alters-
gerechter Form zu entsprechen sind. Die Ganztagsangebote müssen einen Beitrag dazu leisten, 
den Akteuren – dazu gehören Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und das nicht-
lehrende Schulpersonal und die Eltern -  ein hohes Maß an Verantwortung über ihre Gesundheit 
im oben beschriebenen Sinne zu ermöglichen und sie damit zu stärken.  

 

Fassung vom 07.07.2008 
 

6



Um Schulen eine Unterstützung für die Entwicklung des pädagogischen Konzeptes, für die tägli-
che Arbeit und für die Evaluation der Ganztagsschule zu bieten, sind Kriterien für die Qualität der 
Ganztagsschule zu entwickeln, in denen Elemente aus den unterschiedlichen Argumentationsli-
nien aufgegriffen werden und Handlungsfeldern aus dem Schulalltag zuzuordnen sind. Qualitäts-
kriterien für die Arbeit von Ganztagsschulen sollen in der Form eines umfassenden Katalogs dar-
gestellt werden, damit den Schulen die Möglichkeit gegeben ist, auszuwählen und vor dem 
Hintergrund der Einzelsituation der konkreten Schule Schwerpunkte zu setzen. Der Hinweis auf 
die Möglichkeit der Auswahl von für die Einzelschule als relevant angesehenen Qualitätskriterien 
aus einem vorhandenen Katalog soll den Blick auf die Notwendigkeit einer Schwerpunktsetzung 
zu Beginn der Ganztagsarbeit und die Möglichkeit zur Entwicklung des Konzeptes im Laufe der 
Arbeit richten.  

Mit Hilfe veröffentlichter Qualitätsmerkmale kann die Verfolgung einseitiger Planungs- und Ent-
wicklungslinien bei der Arbeit von Ganztagsschulen vermieden werden und es kann gleichzeitig 
die Gefahr einer Selbstüberforderung der Systeme und der Akteure gemindert werden. Mit der 
Vorlage von Qualitätsmerkmalen sollen Handlungsoptionen eröffnet werden und soll eine kriti-
sche Rückschau auf geleistete schulische Arbeit erleichtert werden.  

Rechtsvorschriften und die Qualität von Ganztagsangeboten 

Die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften für das Land Niedersachsen geben den 
Rahmen vor für die Qualitätsdimensionen, die in einer niedersächsischen Ganztagsschule wirk-
sam werden können.  

Vorgaben des Niedersächsischen Schulgesetzes 

§ 23 des Niedersächsischen Schulgesetzes1 (NSchG) beschreibt die Ganztagsschule als eine 
Schule mit einem ganztägigen Unterrichts-, Förder- und Freizeitangebot. Das Unterrichtsangebot 
und das Förder- und Freizeitangebot werden gegeneinander abgegrenzt, denn die Teilnahme an 
dem zusätzlichen Förder- und Freizeitangebot ist in der Regel für die Schülerinnen und Schüler 
freiwillig. Damit ist durch das Niedersächsische Schulgesetz die Organisationsform der offenen 
Ganztagsschule zunächst als Regelform festgelegt. Nach den Vorgaben früherer Fassungen des 
Niedersächsischen Schulgesetzes genehmigte Ganztagsschulen können unter den zum Geneh-
migungszeitpunkt gültigen Bedingungen weiterarbeiten und machen von dieser Möglichkeit auch 
Gebrauch (Der einschlägige Erlass „Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule“2 lässt auch 
andere Organisationsformen zu; Details dazu werden im weiteren Verlauf des Textes dargestellt). 
Bei der Formulierung von Qualitätsansprüchen an eine Ganztagsschule ist zunächst festzuhalten, 
dass eine Ganztagsschule eine Schule einer bestimmten Schulform mit ihren Aufgaben, Möglich-
keiten und Grenzen ist. Der wesentliche formale Unterschied zwischen einer Halbtagsschule und 
einer Ganztagsschule besteht darin, dass sich Schülerinnen und Schüler in einer Ganztagsschule 
über einen längeren Zeitraum aufhalten können oder müssen – dies je nach dem Organisations-

                                                 
1  Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) in der Fassung vom 3. März 1998 (Nds. GVBl. S.173), zuletzt geän-

dert durch das Gesetz vom 12. Juli 2007 (Nds. GVBl. S. 339) 
2  Erlass „Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule“ RdErl. d. MK v. 16.3.2004 (SVBl. Nr. 5/2004, S. 219); der 

Erlass ist im Anhang abgedruckt. 
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modell der Schule in unterschiedlichem Umfang und Verpflichtungsgrad – wenn sie an den zu-
sätzlichen Förder- und Freizeitangeboten teilhaben möchten; das Niedersächsische Schulgesetz 
beinhaltet keine darüber hinausgehenden Festlegungen.  

Die Freiwilligkeit des Besuchs der ganztagsspezifischen Angebote ist ein Gut, auf das der nie-
dersächsische Gesetzgeber besonderen Wert gelegt hat. In Umwandlungsprozessen von Halb-
tagsschulen zu Ganztagsschulen stehen die Reaktionen von einem erheblichen Teil der Eltern in 
Niedersachsen auf verpflichtende ganztagsspezifische Angebote im Einklang mit der Entschei-
dung des Gesetzgebers. Die konsequente Umsetzung der Freiwilligkeit der Teilnahme an den 
Ganztagsangeboten wird im Rahmen von Umwandlungsprozessen zur Ganztagsschule von ei-
nem Teil der Eltern als ein Beleg für die Einhaltung von Qualitätsansprüchen angesehen. In der 
Form der offenen Ganztagsschule nimmt in der Regel nur ein Teil der Schülerinnen und Schüler 
einer Schulklasse an den Ganztagsangeboten teil, und eine ganztagsspezifische Rhythmisierung 
des Schultages ist daher nur in sehr begrenztem Ausmaß möglich. Gleichzeitig haben die Aspek-
te der verpflichtenden Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler und der ganztagsspezifischen 
Rhythmisierung der Lernzeit in Erörterungen um die Qualität ganztägiger schulischer Angebote in 
einer Vielzahl von Stellungnahmen und Veröffentlichungen eine besondere Bedeutung. Bei be-
stehenden gebundenen Ganztagsschulen hat die verpflichtende Teilnahme der Schülerinnen und 
Schüler eine hohe Akzeptanz bei allen Akteuren. Dieser Einzelfall zeigt sehr deutlich den Zu-
sammenhang zwischen den Setzungen durch politische Entscheidungen und den Möglichkeiten 
der Schulen, Qualitätsforderungen, die ohne die Berücksichtigung der landesspezifischen Vorga-
ben formuliert sind, zu genügen. An dem einen Standort als unverzichtbar angesehene Ansprü-
che sind an einem anderen Standort aufgrund formaler Vorgaben oder vor dem Hintergrund des 
Elternwillens nicht umsetzbar.  

§ 23 NSchG schließt eine vollständige oder teilweise verpflichtende Teilnahme der Schülerinnen 
und Schüler allerdings nicht aus. Der Erlass „Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule“ vom 
16.3.2004 bietet für die Schulen die Möglichkeit, von der Regelung der Nr. 2.6 Gebrauch zu ma-
chen und verbindliche ganztagsspezifische Angebote einzuführen; diese Einführung ist an enge 
Bedingungen gebunden. Sofern das Konzept in einem bestimmten Umfang oder für Schülerinnen 
und Schüler einzelner Klassen bzw. Schuljahrgänge verbindliche ganztagsspezifische Angebote 
vorsieht oder zur Auswahl stellt, müssen der Schulvorstand mit Mehrheit und der Schulelternrat 
mit Drei-Viertel-Mehrheit zustimmen. Da von der Umwandlung einer offenen Ganztagsschule in 
eine gebundene Ganztagsschule auch immer die Belange des Schulträgers betroffen sind, sind 
in jedem Falle auch dessen Zustimmung und die des Trägers der Schülerbeförderung erforder-
lich. Darüber hinaus gibt das Niedersächsische Schulgesetz vor, dass keine Schülerin und kein 
Schüler eine Ganztagsschule mit verpflichtenden Angeboten besuchen muss; nach § 63 NSchG 
kann sie oder er eine Halbtagsschule – gegebenenfalls auch eines anderen Schulträgers – besu-
chen.  
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Vorgaben aus dem Erlass „Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule“  

Der Erlass „Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule“ vom 16.3.2004 beschreibt neben for-
malen Vorgaben auch Qualitätsansprüche an niedersächsische Ganztagsschulen. Im Folgenden 
sind die Auszüge aus dem Abschnitt Nr. 1 des Erlasses abgedruckt, aus denen Qualitätsansprü-
che an die Ganztagsschule abzuleiten sind. Die Textstellen, die im Zusammenhang mit Quali-
tätsansprüchen stehen, sind in diesem Textabschnitt unterstrichen gedruckt. 

„1. Aufgaben und Ziele 

1.2 Die Ganztagsschule macht ihren Schülerinnen und Schülern ganztägige unterrichtliche und 
außerunterrichtliche Angebote. Im Rahmen ihres Bildungsauftrages gemäß § 2 NSchG hat die 
Schule zum Ziel, die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler, ihre Fähigkeit zu 
einem eigenverantwortlich geführten Leben, ihre sozialen Fähigkeiten und ein aktives Freizeit-
verhalten zu fördern. Dazu gehört insbesondere, auf den Übergang von der Schule in eine beruf-
liche Tätigkeit vorzubereiten. 

Dies geschieht vor allem durch 
− eine pädagogische Gestaltung der Unterrichtswoche und des Tagesablaufs, 
− eine Öffnung von Schule und Unterricht zum außerschulischen sozialen, kulturellen und be-

trieblichen Umfeld, 
− die Mitwirkung und Mitverantwortung der Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung des 

Schullebens und der Ganztagsangebote. 

Dabei ist die Mitarbeit der Erziehungsberechtigten im Rahmen der ganztagsschulspezifischen 
Arbeit besonders erwünscht und zu unterstützen. Ganztagsschulen sollen mit außerschulischen 
Kooperationspartnern zusammenarbeiten; hierfür kommen insbesondere die öffentlichen und 
freien Träger der Jugendhilfe, die Träger der freien Wohlfahrtspflege, die freie und kirchliche Ju-
gendarbeit, Sportvereine, Musik- bzw. Kunstschulen, andere im Kultur- und Bildungsbereich täti-
ge Einrichtungen, Betriebe und mit der Ausbildung befasste Organisationen sowie die Hilfs- und 
Rettungsdienste in Betracht. 

1.3 Besonders Ganztagsschulen sind aufgrund ihres Angebotes und ihres zeitlichen Rahmens 
geeignet, 
− Kontakte und Beziehungen zwischen Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen sozia-

len Gruppen zu ermöglichen und zu verstärken, 
− die Gleichberechtigung der Geschlechter durch eine Erziehung zu partnerschaftlichem Verhal-

ten zu fördern, das einseitigen Rollenorientierungen in Familie, Beruf und Gesellschaft entge-
genwirkt, 

− ein gemeinsames Lernen und Leben von Menschen verschiedener Nationen und Kulturkreise 
zu praktizieren und dadurch die Schülerinnen und Schüler im Sinne von guten Beziehungen 
und Toleranz unter den Menschen verschiedener Nationen und Kulturkreise zu erziehen, 

− das gemeinsame Lernen und Leben von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinde-
rungen zu praktizieren und zu fördern und 

− Bezüge zwischen Unterricht und außerschulischen berufsorientierenden Maßnahmen herzu-
stellen und dadurch die Berufsreife und Ausbildungsfähigkeit zu erhöhen. 

Die Angebote der Ganztagsschule sind unter Berücksichtigung des individuellen Entwicklungs-
stands der Kinder und Jugendlichen zu gestalten; ihre Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit und 
ihre Bewegungsbedürfnisse sind zu beachten.“ 

Die Ausführungen sind zwar – der Textform einer Rechtsvorschrift gemäß –  allgemein gehalten, 
Qualitätsansprüche sind aber deutlich erkennbar formuliert. Diese Ansprüche sind in einem Kata-
log von Qualitätskriterien für Ganztagsschulen zu berücksichtigen. 

Im Abschnitt Nr. 3 des Erlasses sind die charakteristischen Angebote in niedersächsischen Ganz-
tagsschulen aufgeführt: 
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„3. Charakteristische Angebote der Ganztagsschule 
Zu den Angeboten, die Ganztagsschulen zusätzlich zum Unterricht der Halbtagsschule machen, 
gehören 
− Verfügungsstunden der Klassen bei ihrer Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer, 
− Arbeitsgemeinschaften, 
− Arbeits- und Übungsstunden, 
− Fördermaßnahmen, 
− Projekte an außerschulischen Lernorten, 
− die Mittagspause und das Mittagessen, 
− außerunterrichtliche Angebote. 

Alle Angebote gemäß Nr. 3.2 bis 3.7 können klassen-, jahrgangs- und ggf. schul- und schulform-
übergreifend eingerichtet werden. 

Mit den Angeboten soll sich die Schule je nach örtlichen Gegebenheiten zu ihrem Umfeld (z. B. 
zu kommunalen Einrichtungen, der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Kirchen, Vereinen, Betrie-
ben) öffnen. Sie soll mit außerschulischen Trägern kooperieren und deren Angebote in ihre Arbeit 
einbeziehen. 

3.1 Verfügungsstunden 

Die Verfügungsstunden geben der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer die Möglichkeit, im 
Rahmen der Arbeit in der Klasse, ggf. im Rahmen des Klassenrates, insbesondere erzieherische 
und organisatorische Aufgaben (z. B. Gespräche über Beziehungen und Konflikte, besondere 
Vorhaben und ganztagsschulspezifische Fragen) wahrzunehmen. Sie können auch als Wochen-
anfangs- bzw. Wochenschlussstunde angesetzt werden. Jede Klasse soll wöchentlich - soweit 
nicht schon im Rahmen der Halbtagsangebote vorgesehen - eine Verfügungsstunde bei ihrer 
Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer haben. 

3.2 Arbeitsgemeinschaften 

Arbeitsgemeinschaften berücksichtigen die Interessen und Neigungen der Schülerinnen und 
Schüler und geben Anregungen auch für die Freizeitgestaltung. Die Schule stellt - unter Mitwir-
kung der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten sowie unter Berücksichti-
gung der örtlichen Gegebenheiten einschließlich der Angebote der außerschulischen Träger - ein 
ausgewogenes Angebot an fachgebundenen, fächerübergreifenden und fachunabhängigen Ar-
beitsgemeinschaften zusammen. 

3.3 Arbeits- und Übungsstunden 

Arbeits- und Übungsstunden dienen der Sicherung, Anwendung, Weiterführung und Vertiefung 
des Gelernten und der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. Dabei sind insbesondere Formen 
der Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit zu berücksichtigen. Eine Ganztagsschule kann abwei-
chend von dem Bezugserlass zu k) entsprechend ihrem pädagogischen Konzept teilweise oder 
überwiegend auf Hausaufgaben verzichten. Insbesondere in diesem Fall ist eine pädagogische 
Konzeption für die Arbeits- und Übungsstunden notwendig, um den Lernerfolg der Schülerinnen 
und Schüler sicherzustellen. Arbeits- und Übungsstunden können bestimmte Arbeiten wie z. B. 
Vokabellernen, Lektüre von Ganzschriften, Erledigung weiterer zeitaufwändiger Aufgaben und die 
Vorbereitung von Referaten nicht voll ersetzen. 

3.4 Fördermaßnahmen 

Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern gemäß ihrer individuellen Leistungsfähigkeit und 
ihrer Neigungen können Förderstunden eingerichtet werden. Diese können parallel zu den Ar-
beits- und Übungsstunden liegen. Die entsprechenden Fördermaßnahmen richten sich an Schü-
lerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im fächerspezifischen, persönlichen oder sozialen Be-
reich gleichermaßen wie an Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen und 
Interessen. Sie sollen nach Möglichkeit von Lehrkräften – insbesondere den zuständigen Fach-
lehrkräften – und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt werden, die die 
Schülerinnen und Schüler kennen. Dabei kann es sich auch um Fördermaßnahmen nach Be-
zugserlass zu l) handeln. Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen und Organi-
sationen wird auch im Rahmen der Fördermaßnahmen angestrebt. 
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3.5 Projekte an außerschulischen Lernorten 

Ganztagsspezifische Projekte sind Schulveranstaltungen und können außerhalb der Schule statt-
finden. In Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen und Trägern sowie Betrieben und Ver-
bänden ist es sinnvoll, die soziale, kulturelle und berufliche Lebenswirklichkeit in Ganztagsange-
bote einzubeziehen. Sofern erforderlich, kann die zeitliche Lage dieser Angebote gem. Nr. 2.3 
verändert und ihre Dauer überschritten werden; die Teilnahme erfolgt in diesem Falle grundsätz-
lich freiwillig nach besonderer Information der Erziehungsberechtigten. 

3.6 Mittagspause und Mittagessen 

Zwischen den schulischen Veranstaltungen am Vormittag und denen am Nachmittag müssen die 
Schülerinnen und Schüler eine Mittagspause haben. In dieser Zeit sollen sie in der Schule ein 
Mittagessen einnehmen können sowie Gelegenheit zur Ruhepause oder Teilnahme an Freizeit-
angeboten haben. Beim gemeinsamen Mittagessen sollen Regeln der Tisch- und Esskultur ver-
mittelt und eingehalten werden. Das Mittagsessen und sonstige in der Schule angebotene Ge-
tränke und Esswaren sollen eine ausgewogene Ernährung gemäß Bezugserlass zu j) 
sicherstellen. 

3.7 Außerunterrichtliche Angebote 

Außerunterrichtliche Angebote sollen es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, nach eige-
ner Wahl und Schwerpunktsetzung ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten – z. B. in künstlerischmusi-
schen, sportlich-spielerischen, sozialen und kommunikativen oder handwerklichen und techni-
schen Bereichen – zu entwickeln und sie dadurch zu einer sinnvollen und kreativen 
Freizeitgestaltung befähigen. Im Rahmen eines rhythmisiert gestalteten Ganztagsbetriebes bie-
ten sie daneben Gelegenheit zu Entspannung und Erholung. Außerunterrichtliche Angebote wer-
den regelmäßig oder auch gelegentlich von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unter Einbeziehung von Erziehungsberechtigten und in 
Kooperation mit außerschulischen Trägern unterbreitet.“ 

 
Mit den oben genannten Veranstaltungsformen und Inhalten sind Eckpunkte der Möglichkeiten 
und Notwendigkeiten in einer niedersächsischen Ganztagsschule beschrieben und es sind damit 
implizit Qualitätsansprüche formuliert. Mit diesen Beschreibungen wird gleichzeitig eine Abgren-
zung gegenüber nicht erfüllbaren Forderungen geleistet.  

Der Erlass „Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule“ enthält auch Vorgaben über die Betei-
ligung der verschiedenen Akteure an der Planung der Ganztagsangebote:  

„4. Erstellung der Ganztagsangebote und Weiterentwicklung des Ganztagskonzepts 

4.1 Zur Erstellung der ganztagsspezifischen Angebote werden vor Beginn eines Schuljahres Vor-
schläge von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und außerschuli-
schen Anbietern eingeholt. 

4.2 Die Schule legt fest, wie die Ganztagsangebote im Hinblick auf das beschlossene Konzept 
regelmäßig ausgewertet und ggf. Vorschläge zur Weiterentwicklung erarbeitet werden. Dem 
Schulträger und Vertreterinnen oder Vertretern der außerschulischen Anbieter von Ganztagsan-
geboten soll Gelegenheit zur Beteiligung gegeben werden.“ 

Mit diesen Vorgaben ist eine Verpflichtung zur Planung und zur Evaluation der Arbeit im Rahmen 
der Ganztagsangebote unter breiter Beteiligung aller Akteure beschrieben; es ist hiermit eine 
sehr deutliche Anforderung an die Qualität des Planungs- und Auswertungsprozesses gerichtet. 

Damit für den folgenden Text ein einheitlicher Sprachgebrauch gewährleistet ist, werden die oben 
unter 3.1 bis 3.7 genannten Veranstaltungsformen und Inhalte im folgenden Text zusammenfas-
send Ganztagsangebote genannt.  
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Der Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen und Ganztagsangebote 

Das niedersächsische Kultusministerium hat einen Orientierungsrahmen Schulqualität veröffent-
licht.3 Dieser Orientierungsrahmen gliedert und erläutert den Begriff von Schulqualität, er be-
schreibt Qualitätsbereiche, er nennt Ziele und Anhaltspunkte sowie Beispiele zum Nachweis der 
Erreichung der Ziele. Der Orientierungsrahmen umfasst die Qualität einer Schule vollständig, er 
verzichtet auf eine Unterscheidung nach Schulformen und selbstverständlich auch auf eine Un-
terscheidung nach der Dauer der Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler in der Schule. Der 
Orientierungsrahmen Schulqualität enthält somit durch die Beschreibung der Qualitätsbereiche 
und der Ziele und Anhaltspunkte vollständig auch die an eine gute Ganztagsschule zu stellenden 
Qualitätsansprüche, ohne dass der Begriff Ganztagsschule erwähnt wird. Eine Erweiterung des 
Orientierungsrahmens Schulqualität um ganztagsspezifische Qualitätsmerkmale oder Ziele ist 
nicht notwendig, denn in den formulierten Qualitätsmerkmalen und Zielen sind alle notwendigen 
Aspekte auch der Ganztagsschule vollständig erfasst.  

Wählt eine Schule eine Organisationsform für den gesamten Schulbetrieb, die eine erhebliche 
Ausweitung der Anwesenheitszeit der Schülerinnen und Schüler und den Einsatz von Ressour-
cen mit sich bringt, dann besteht für die Schule die Verpflichtung, mit dieser zusätzlichen Zeit der 
Schülerinnen und Schüler und mit den Ressourcen verantwortlich umzugehen. Die Ganztagsan-
gebote der Schule sind also in die Überlegungen zur Schulqualität unbedingt einzubeziehen.  

Für Ganztagsschulen werden hiermit weitere Beispiele zum Nachweis der vorhandenen Schul-
qualität aus dem Bereich der Ganztagsangebote vorgelegt.  

Die den Orientierungsrahmen ergänzende Beispielsammlung erfüllt gemeinsam mit dem Orientie-
rungsrahmen die oben formulierten Ansprüche an einen Katalog von Qualitätskriterien für Ganz-
tagsschulen in Niedersachsen. Der Orientierungsrahmen ist auf den folgenden Seiten nahezu 
vollständig abgedruckt; auf einen Abdruck der Inhalte der Seiten 1 – 10 wird hier aus Platzgrün-
den verzichtet und es wird gleichzeitig empfehlend auf diese Texte hingewiesen. Im Anschluss an 
die Originaltexte sind in diesen Handreichungen in farbig unterlegten Bereichen zusätzliche Bei-
spiele für Nachweise aufgeführt. An dem Ausmaß der Umsetzung der in den Beispielen be-
schriebenen Sachverhalte in einer Ganztagsschule kann erkannt werden, in wieweit die Ganz-
tagsangebote einen Beitrag zum Erreichen der Ziele erbringen. Wie für die Beispiele im 
Orientierungsrahmen so gilt auch für diese ganztagsspezifischen Beispiele, dass diese „Nach-
weise“ als Anregungen zur Reflexion zu verstehen sind. 

Aus den im ersten Abschnitt genannten Argumentationslinien innerhalb der Diskussionen um die 
Errichtung von Ganztagsschulen könnten Qualitätsmerkmale für eine Ganztagsschule abgeleitet 
werden, die über die im niedersächsischen Orientierungsrahmen für Schulqualität genannten  
 

                                                 
3 Der Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen sowie weitere ergänzende Informationen stehen im 

Internet unter http://www.mk.niedersachsen.de zur Verfügung. 
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Qualitätsbereiche hinausreichen. Die Aufnahme aller in den Diskussionen um die Ganztagsschu-
len aufkommenden familienpolitischen und sozialpolitischen Argumentationen in einen Qualitäts-
rahmen für Ganztagsschulen würde die Grenzen schulischer Arbeit verschieben und die Möglich-
keiten der Schule verkennen. Aus diesem Grunde wird hier ausdrücklich eine Beschränkung auf 
die Qualitätsbereiche des niedersächsischen Orientierungsrahmens Schulqualität vorgenommen. 

Um eine Übersicht zu geben, ist zunächst eine Abbildung aus dem Orientierungsrahmen Schul-
qualität in Niedersachsen abgedruckt. Es folgt die Wiedergabe der Seiten 12 – 25 des Orientie-
rungsrahmens, jeweils ergänzt mit Beispielen aus dem Bereich der Ganztagsangebote. 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse und Erfolge 
QB 1 
▪ Kompetenzen 
▪ Schulabschlüsse und  

weiterer Bildungsweg 
▪ Zufriedenheit der 

Beteiligten 
▪ Gesamteindruck der  

Schule 

 

 

Lernen und Lehren 
QB 2 
▪ Schuleigenes Curriculum
▪ Persönlichkeitsent-

wicklung 
▪ Lehrerhandeln im Un-

terricht 
▪ Leistungsanforderungen 

und Leistungsbewertung 
▪ Individuelle Förderung 

und Unterstützung 
▪ Außerunterrichtliche  

Schülerbetreuung  
 

Ziele und Strategien 
QB 6 
▪ Schulprogramm 
▪ Evaluation 
▪ Optimierung des Schul-

umfeldes und der  
Rahmenbedingungen  

 

 

Schulkultur 
QB 3 
▪ Schule als Lebensraum 
▪ Gesundheitsförderung 

im Schulalltag 
▪ Beteiligung der Schüle-

rinnen, Schüler und  
Eltern 

▪ Kooperation mit  
Schulen, Betrieben  
und anderen Partnern 

 

 

 

 

 

 

Lehrerprofessionalität 
QB 5 
▪ Personalentwicklung 
▪ Weiterentwicklung  

beruflicher Kompetenzen
▪ Rahmenbedingungen 
 

  Schulmanagement 
QB 4 
▪ Führungsverantwortung 

der Schulleitung 
▪ Qualitätsentwicklung  
▪ Verwaltungs- und  

Ressourcenmanagement 
▪ Unterrichtsorganisation 
▪ Arbeitsbedingungen  
 

  

 
[Quelle: Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen, Seite 9] 
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Qualitätsbereiche und Beispiele für Nachweise in Ganztagsangeboten 

 
Qualitätsbereich 1: 

Ergebnisse und Erfolge 

(Inspektion 1) 
 
Die Lernergebnisse und Erfolge der Schule sind zum 
einen abhängig von äußeren Rahmenbedingungen 
(rechtliche Vorgaben des Landes, Umfeldfaktoren) so-
wie von biographischen, geschlechtsspezifischen und 
gesellschaftlichen Prägungen der Schülerinnen und 
Schüler. Zum andern werden die Ergebnisse und Erfol-
ge wesentlich von der Qualität des Unterrichts und der 
Schulorganisation bestimmt; hierfür und für die päda-
gogischen Wirkungen ihrer Arbeit trägt die Schule die 
Verantwortung. Was Schule und Unterricht pädago-
gisch bewirken, soll regelmäßig evaluiert werden. Mit 
Lernergebnissen sind dabei nicht nur die vergleichswei-

se leicht messbaren Fachleistungs- bzw. Schul-
abschlussresultate gemeint, sondern auch die weniger 
eindeutig feststellbaren Ergebnisse beim Arbeits- und 
Sozialverhalten und bei der Entwicklung personaler 
Kompetenzen. Die langfristigen pädagogischen Wir-
kungen zeigen sich vor allem im weiteren Bildungsweg 
der Schülerinnen und Schüler. Zur Ergebnisqualität ge-
hören zudem schulische Erfolge aus Sicht der Beteilig-
ten, der „Abnehmer“ und des Umfeldes, die Zufrieden-
heit der Beteiligten sowie der Gesamteindruck der 
Schule. 

 
 

Quali tätsmerkmale Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

1.1 Kompetenzen  

1.1.1  Personale Kompetenzen 

1.1.2  Standards in Fächern und 
Lernfeldern (Insp. 1.1 – 1.4) 

1.1.3  Arbeits- und Sozialverhalten 
 (Insp. 1.5) 

 

Die Schule gewährleistet den Er-
werb vorgegebener Kompetenzen. 
▪ In welchen Aktivitäten der Schüle-

rinnen und Schüler zeigen sich 
gewachsenes Selbstvertrauen 
und die Entwicklung sozialer Ver-
antwortung? 

▪ Werden das Erreichen fachlicher 
Standards sowie die Ergebnisse 
zentraler Vergleichsarbeiten und 
Abschlussprüfungen schulöffent-
lich dokumentiert und ausgewer-
tet? 

 

▪ Beteiligung an sozialen und  
ökologischen Projekten im Schul-
umfeld  

▪ Umfang der ehrenamtlichen  
Tätigkeiten und der Mitwirkung  
in der Schülervertretung (SV)  

▪ Ergebnisse von Vergleichsarbei-
ten und Abschlussprüfungen 

▪ Entwicklung der Wiederholerquo-
te (auch Zurückstellungen) 

▪ Dokumentation der Kriterien 
mündlicher und schriftlicher 
Kommunikation und Leistungs-
kontrollen  

▪ Ergebnisse bei der Entwicklung 
des Arbeits- und Sozialverhaltens 

▪ Erfolge in Wettbewerben 
▪ Beteiligungsgrad und Leistungs-

nachweise z. B. in den Bereichen 
Kultur, Musik und Sport  

 

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Im Rahmen der Ganztagsangebote engagieren sich Schülerinnen und Schüler durch aktives Handeln in 
sozialen und ökologischen Einrichtungen im Umfeld der Schule. 

▪ Schülerinnen und Schüler sind an der Entwicklung und Gestaltung des Ganztagskonzeptes beteiligt. 

▪ Schülerinnen und Schüler bieten Ganztagsangebote für Mitschülerinnen und Mitschüler an und/oder unter-
stützen Lehrerinnen und Lehrer bei Ganztagsangeboten. 



 

Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

1.2  Schulabschlüsse und  
 weiterer Bildungsweg 

1.2.1 Schullaufbahn und Abschlüsse 
(im Landesvergleich)  
(Insp. 1.6) 

1.2.2 Erfüllung der Anforderungen 
aufnehmender Schulen oder 
Ausbildungsbetriebe und 
Hochschulen  

Die Schule trägt Sorge für optimale 
Schulabschlüsse und für den weite-
ren Bildungsweg ihrer Schülerinnen 
und Schüler.  
▪ Wie entwickeln sich die Quoten 

der Schullaufbahnempfehlungen 
und der Ergebnisse der einzelnen 
Bildungsgänge? 

▪ Sind die Ergebnisse und Erfolge 
der Schülerinnen und Schüler im 
Verlauf ihrer weiteren Schul- und 
Bildungslaufbahn bekannt? 

 

▪ Anteil und Entwicklung der Schul-
laufbahnempfehlungen und der 
Schulabschlüsse 

▪ Quote der Wiederholer und 
Schulabbrecher 

▪ Vergleiche mit anderen Schulen 
und Schlussfolgerungen daraus 

▪ Durchschnittsnoten in zentralen 
Fächern 

▪ Berufliche Abschlüsse  
▪ Rückmeldesystem über den wei-

teren Bildungsweg der Schülerin-
nen und Schüler (Erfüllung von 
Anforderungen der „Abnehmer“)  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ In Ganztagsangeboten können Zusatz- und Ergänzungsqualifikationen mit formaler Anerkennung erbracht 
werden. 

▪ In Ganztagsangeboten wird der nachschulische Bildungsweg von Schülerinnen und Schülern vorbereitet.  

 
Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

1.3  Zufriedenheit der Beteiligten 

1.3.1  Zufriedenheit der Schülerin-
nen und Schüler  
(Insp. 10.2, 16.5) 

1.3.2  Zufriedenheit der Eltern  
(BBS: Ausbildungsbetriebe) 
(Insp. 16.5) 

1.3.3  Zufriedenheit der Lehrkräfte 
(Insp. 10.3, 16.5) 

1.3.4  Zufriedenheit der sonstigen 
Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter  
(Insp. 10.3, 16.5)  

Die Schule kümmert sich um die 
kontinuierliche Verbesserung der 
Zufriedenheit aller Beteiligten. 
▪ Ist die Schulgemeinschaft mit der 

Arbeit an der Schule und mit der 
Schulleitung zufrieden? 

▪ Wie sehr identifiziert sich die 
Gemeinschaft mit der Schule? 

▪ Gibt es besondere Initiativen und 
Engagements für die Schule au-
ßerhalb der schulischen Gre-
mien? 

 

▪ Einschätzung der Schülerinnen 
und Schüler 

▪ Einschätzung der Eltern (Leiter 
der Ausbildungsbetriebe) 

▪ Einschätzung des Kollegiums 
▪ Anzahl der Beschwerden 
▪ Quote der Krankheitstage und 

Versetzungsanträge (vgl. 3.2) 

 

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Eine Vielzahl von Schülerinnen und Schülern nimmt an den Ganztagsangeboten teil.  

▪ Arbeits- und Übungsstunden im Rahmen von Ganztagsangeboten werden von einer Vielzahl von Schülerinnen 
und Schülern genutzt. 

▪ Die Teilnahmequoten an den ganztagsspezifischen Veranstaltungen der Schule werden schulintern veröffent-
licht. 

▪ Schülerinnen und Schüler und Eltern nennen die Ganztagsangebote als eine Begründung für die Wahl dieser 
Schule. 

▪ Eltern führen Ganztagsangebote durch.  

▪ Lehrerinnen und Lehrer und das nichtlehrende Personal der Schule unterstützen den Ganztagsbetrieb aktiv. 

▪ Viele außerschulische Institutionen und Personen wirken an Ganztagsangeboten mit. 

▪ Die Gemeinschaftsverpflegung in der Schule hat eine hohe Akzeptanz. 
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Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

1.4  Gesamteindruck der Schule 

1.4.1  Besondere Ergebnisse,  
Erfolge und Auszeichnungen 
der Schule  
(Insp. 1.7) 

1.4.2  Öffentliche Wahrnehmung  
und Wirksamkeit 

1.4.3 Zustand der schulischen  
Gebäude und Anlagen  
(Abschnitt Insp.-Bericht) 

 

Die Schule präsentiert sich über-
zeugend in der Öffentlichkeit. 
▪ Welche Auszeichnungen und Zer-

tifizierungen werden erworben? 
▪ Welche Wirkung erzielt die Schu-

le in der Öffentlichkeit (z. B. Pres-
se)? 

▪ Wird für ein gepflegtes Erschei-
nungsbild der schulischen Ge-
bäude und Anlagen Sorge getra-
gen? 

 

▪ Darstellung besonderer Schwer-
punktsetzungen, Erfolge und 
Auszeichnungen 

▪ Berichterstattung in den Medien  
▪ Internet-Auftritt 
▪ Beteiligung der Schule an Veran-

staltungen, Wettbewerben und 
pädagogischen Foren im lokalen 
und regionalen Umfeld 

▪ Rückmeldungen von Gästen und 
„Abnehmern“  

 

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Die Ganztagsangebote werden von Schülerinnen und Schülern zur Teilnahme an Wettbewerben genutzt. 

▪ In Ganztagsangeboten werden schulinterne und schulübergreifende Wettbewerbe vorbereitet und durch-
geführt. 

▪ Die Ganztagsangebote werden genutzt, um die Teilnahme an Veranstaltungen im Umfeld der Schule 
vorzubereiten. 

▪ Ganztagsangebote werden genutzt, um mit fachlich orientierten Einrichtungen aus dem Umfeld der Schule 
zu kooperieren. 

▪ Das pädagogische Konzept der Ganztagsschule ist im Internet und/oder im lokalen Umfeld veröffentlicht. 

▪ Die Angebote der Ganztagsschule sind den Eltern und den Schülerinnen und Schülern bekannt. 
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Qualitätsbereich 2: 

Lernen und Lehren 
(Inspektion 2 - 9) 
 
Gute Ergebnisse lassen sich nur durch eine entspre-
chende Qualität der Lern- und Lehrprozesse erreichen. 
Grundlagen sind ein abgestimmtes schuleigenes Curri-
culum, transparente Leistungsanforderungen sowie ei-
ne didaktisch, methodisch und pädagogisch durchdach-
te Unterrichtsgestaltung. Originäre Verantwortungs-
bereiche der Schule sind die planvolle Gestaltung und 
Verbesserung der Lern- und Arbeitsprozesse von Schü-

lerinnen und Schülern sowie der Lehrprozesse. Sie sind 
Aufgabe des Lehrerkollegiums, der Konferenzen und 
letztendlich jeder einzelnen Lehrkraft. Schließlich beein-
flusst die Qualität des Unterrichts wesentlich das Anse-
hen einer Schule. Die Persönlichkeit stärkende und 
lernanregende Erfahrungsmöglichkeiten sowie Betreu-
ungs- und Beratungsangebote ergänzen und unterstüt-
zen den Unterricht. 

 
Quali tätsmerkmale Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

2.1  Schuleigenes Curriculum  
 (Insp. 2) 
2.1.1  Fachbezogene schuleigene 

Arbeitspläne  
(Insp. 2.1) 

2.1.2  Integration von Lern- und Ar-
beitstechniken sowie Schlüs-
selkompetenzen in schuleige-
nen Arbeitsplänen 
(„Methodenkonzept“)  
(Insp. 2.2) 

2.1.3  Fächerübergreifender und -
verbindender Unterricht  
(Insp. 2.3) 

2.1.4  Jahrgangsübergreifende Ko-
ordination der Unterrichtsin-
halte 

2.1.5  Sprachförderung bei nicht 
ausreichenden Deutschkennt-
nissen  
(Insp. 2.4) 

2.1.6  Medienerziehung und Einsatz 
der IuK-Technologien  
(Insp. 2.6) 

2.1.7  Berufsorientierung und  
Studierfähigkeit  
(Insp. 2.7)  

Die Schule verfügt über ein diffe-
renziertes schuleigenes Curriculum 
mit abgestimmten Zielen und Inhal-
ten. 
▪ Wie werden jahrgangsübergrei-

fende Inhalte gesichert (z. B. Spi-
ralcurriculum, Lernangebote für 
altersheterogene Gruppen)? 

▪ Entwickelt die Schule systema-
tisch fachübergreifende und Fä-
cher verbindende Unterrichtsvor-
haben? 

▪ Werden eigenverantwortliches 
Lernen und Handeln, Methoden-
kompetenz und Teamarbeit sys-
tematisch entwickelt? 

▪ Gibt es ein Konzept zur systema-
tischen Sprachförderung bei nicht 
ausreichenden Deutschkenntnis-
sen? 

▪ Wie werden Kompetenzen im 
Umgang mit Medien und IuK-
Technologien entwickelt? 

▪ Welche Programme zur Förde-
rung der Entscheidungsfähigkeit 
der Schülerinnen und Schüler für 
die Berufs- und Arbeitswelt be-
stehen?  

▪ Schuleigene Arbeitspläne mit Be-
zug zum Schulprogramm 

▪ Anteil des fächerübergreifenden 
Unterrichts  

▪ Einbindung von Projekten, Exkur-
sionen und Tages- und Klassen-
fahrten in den Lernprozess 

▪ Führung von Lerntagebüchern, 
Portfolios 

▪ Sprachförderangebot für Kinder 
mit Defiziten in der deutschen 
Sprache 

▪ Medienkonzept und entsprechen-
de IuK-Ausstattung 

▪ Konzept zur Durchführung und 
Auswertung von Betriebspraktika 
und Praxistagen 

▪ Kooperation mit Hochschulen, 
Universitäten und anderen au-
ßerschulischen Partnern  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Die Ganztagsangebote stehen im inhaltlichen Zusammenhang mit den schuleigenen Arbeitsplänen. 
▪ Die Ganztagsangebote werden genutzt, um Lern- und Arbeitstechniken sowie Schlüsselkompetenzen zu 

vermitteln. 
▪ Im Rahmen der Ganztagsangebote finden fächerübergreifende Projekte statt. 
▪ Im Rahmen von Ganztagsangeboten werden Projekte, Exkursionen und Tages- und Klassenfahrten vorbereitet. 
▪ Es finden Ganztagsangebote zur Sprachförderung statt. 
▪ Es finden Ganztagsangebote zur Erweiterung der Medienkompetenz statt. 
▪ Es finden ganztagsspezifische Angebote statt, in denen den Schülerinnen und Schülern Übungs- und Arbeits-

gelegenheiten unter Anleitung geboten werden. 
▪ Es finden ganztagsspezifische Angebote statt, in denen die Schülerinnen und Schüler bei der Anfertigung der 

Hausaufgaben unterstützt werden. 
▪ Ganztagsangebote werden in Kooperation mit Hochschulen, Universitäten und anderen außerschulischen 

Bildungseinrichtungen angeboten. 
▪ Zur Förderung der Entscheidungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zum weiteren Bildungsverlauf und für 

die Arbeits- und Berufswelt finden Ganztagsangebote statt.  



 
Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

2.2  Persönlichkeitsentwicklung 
 (Insp. 2.5) 

2.2.1  Spezifische Fähigkeiten, Inte-
ressen und Begabungen aller 
Schülerinnen und Schüler 

2.2.2  Soziales Lernen 
2.2.3  Offenheit für Herausforderun-

gen der Zukunft, Verantwor-
tung für die Gesellschaft 

2.2.4  Gesundheits- und Umweltbe-
wusstsein 

2.2.5  Kreative Gestaltungskompe-
tenz 

 

Die Schule trägt mit besonderen 
Angeboten zur Persönlichkeitsent-
wicklung bei. 
▪ Wie werden Fähigkeiten, Interes-

sen und Begabungen wahrge-
nommen und gefördert (auch  
geschlechtsspezifisch)? 

▪ Wie werden soziales Lernen und 
verantwortliches Handeln entwi-
ckelt? 

▪ Werden Ausgrenzung und Abwer-
tung wahrgenommen und aufge-
griffen? 

▪ Werden zukunftsrelevante Her-
ausforderungen aufgegriffen und 
bearbeitet? 

▪ Regt die Schule zu kreativem und 
ästhetisch-expressivem Handeln 
an? 

 

▪ Zusatzangebote zur Persönlich-
keitsentwicklung und Vermittlung 
von Werten und Normen 

▪ Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler, die (Ehren-) Ämter und 
Aufgaben wahrnehmen 

▪ Freiwillige Arbeitsgemeinschaften 
(Vielfalt, Beteiligung) 

▪ Angebote zur Gleichberechtigung 
der Geschlechter sowie zum Zu-
sammenleben und -lernen behin-
derter und nicht behinderter Men-
schen 

▪ Angebote zu   
- interkultureller Bildung  
- Familien- und Sexualerziehung  
- Förderung von Gesundheits- 
und Umweltbewusstsein  

- kreativem Lernen 
 

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Das Ganztagsangebot ist inhaltlich vielfältig und berücksichtigt das breite Interessenfeld der Schülerinnen 
und Schüler. 

▪ Schülerinnen und Schüler übernehmen Aufgaben im Rahmen der Organisation der Ganztagsangebote 
(Spieleausleihe, Unterstützung bei der Organisation von Verpflegungsangeboten usw.). 

▪ Ganztagsangebote werden genutzt, ein gemeinsames Lernen und Leben von Menschen verschiedener 
Nationen und Kulturkreise zu praktizieren und dadurch die Schülerinnen und Schüler im Sinne von guten 
Beziehungen und Toleranz unter den Menschen verschiedener Nationen und Kulturkreise zu erziehen. 

▪ Es finden Ganztagsangebote statt, in den Schülerinnen und Schüler zu ehrenamtlicher Tätigkeit angeleitet 
werden. 

▪ Die organisatorische und methodische Gestaltung der Ganztagsangebote ist darauf ausgerichtet, den 
Schülerinnen und Schülern zunehmend Verantwortung für das eigene Handeln und Lernen zu übertragen.  

▪ Es finden Ganztagsangebote statt, die zu einer gesundheits- und umweltbewussten Lebensführung anleiten. 

▪ Das Verpflegungsangebot in der Ganztagsschule orientiert sich an den Empfehlungen der Deutschen  
Gesellschaft für Ernährung zur Schulverpflegung und bietet damit ein Vorbild zu einer gesundheitsbewussten 
Lebensführung. 
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Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

2.3  Lehrerhandeln im Unterricht 
 (Insp. 3 - 6) 

2.3.1 Vorbereitung und Nachberei-
tung des Unterrichts 

2.3.2 Strukturierung und transpa-
rente Zielausrichtung des 
Unterrichts  
(Insp. 3.1 - 3.5) 

2.3.3 Fachliche Qualität des  
Unterrichts  
(Insp. 4.1, 4.3, 5.6) 

2.3.4 Differenzierung  
(Insp. 4.4, 5.5) 

2.3.5 Methoden- und Medieneinsatz 
(Insp. 4.2, 4.5, 5.4) 

2.3.6 Selbstständiges Lernen, aktive 
Teilnahme sowie Zusammen-
arbeit und gegenseitige Un-
terstützung der Schülerinnen 
und Schüler  
(Insp. 5.1 - 5.3) 

2.3.7 Lernatmosphäre und  
Lernumgebung  
(Insp. 6.1, 6.3, 6.4) 

2.3.8 Wertschätzung und  
Ermutigung  
(Insp. 6.2, 6.3) 

 

Die Lehrkräfte arbeiten nach einem 
abgestimmten Konzept für die Un-
terrichtsgestaltung und berücksich-
tigen Erkenntnisse der Lern-, Wir-
kungs- und Unterrichtsforschung. 
▪ Welche Formen gemeinsamer 

Vorbereitung und Nachbereitung 
des Unterrichts gibt es? 

▪ Wie werden die fachliche Qualität 
des Unterrichts sowie seine di-
daktisch und methodisch ange-
messene Gestaltung gesichert? 

▪ Auf welche Weise finden die indi-
viduellen Lernvoraussetzungen 
und -möglichkeiten Berücksichti-
gung? 

▪ Wie werden selbstständiges und 
eigenverantwortliches Lernen 
sowie Teamarbeit gefördert? 

▪ Erläutern die Lehrkräfte den 
Lehrstoff und die Aufgaben klar 
und verständlich und stellen sie 
sicher, dass die Unterrichtszeit 
effektiv genutzt wird? 

▪ Wie wird auf eine förderliche 
Lernumgebung und eine wert-
schätzende Lernatmosphäre ge-
achtet? 

▪ Auf welche Weise werden das 
Selbstvertrauen und die Motivati-
on der Schülerinnen und Schüler 
gefördert? 

 

▪ Regelmäßige Treffen der Lehr-
kräfte zu gemeinsamer curricula-
rer Arbeit 

▪ An Bildungsstandards und Kern-
curricula orientierte Aufgaben-
entwicklung in Teams und Fach-
konferenzen 

▪ Dokumentierter Erziehungskon-
sens 

▪ Anteil der Schüleraktivitäten in 
den Unterrichtsstunden 

▪ Situationsgerechte Nutzung eines 
vielfältigen Methodenrepertoires 

▪ Anteil von Phasen selbstständi-
gen Lernens 

▪ Zeitanteil für Schüler und Schüle-
rinnen zur Präsentation eigener 
Ergebnisse 

▪ „Lern-Lehr-Verträge“, Klassen-
Regeln 

▪ Dokumentierter Lernzuwachs 
▪ Integration von Übungs- und 

Wiederholungsphasen in den 
Lernprozess 

▪ Schülerinteresse an den Unter-
richtsinhalten 

▪ Abgestimmte Interventions- und 
Sanktionsmaßnahmen 

▪ Zufriedenheit der Schülerinnen 
und Schüler mit dem Unterricht 

▪ Entwicklung von Kompetenz-
rastern  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Das Handeln der Lehrkräfte in Ganztagsangeboten berücksichtigt die Notwendigkeit der Verständigung auf  
gemeinsame Ziele des Ganztagsangebotes. 

▪ Das Handeln der Lehrkräfte in Ganztagsangeboten berücksichtigt in besonders intensiver Weise, den  
Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zur Selbsteinschätzung der Lernprozesse zu geben. 

▪ Lehrkräfte nutzen die Ganztagsangebote, um mit Schülerinnen und Schülern außerhalb von schulischen  
Pflichtveranstaltungen zu kommunizieren. 
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Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

2.4 Leistungsanforderungen 
und Leistungsbewertung  
(Insp. 7) 

2.4.1  Leistungsorientierung  
(Insp. 7.1, 7.2) 

2.4.2  Leistungsbewertung  
(Insp. 7.3, 7.5) 

2.4.3  Hausaufgaben  
(Insp. 7.4) 

2.4.4  Würdigung von  
Schülerleistungen 

 

Die Schule legt ihre Leistungsanfor-
derungen und Kriterien zur Leis-
tungsbewertung offen. 
▪ Wird regelmäßig über die Ziele 

des Unterrichts und die erwarte-
ten Leistungen informiert und 
liegt ein Konzept zur Förderung 
der Leistungsbereitschaft vor? 

▪ Haben die Fachkonferenzen die 
Grundsätze und Kriterien der 
Leistungsbewertung offen gelegt? 

▪ Wie sorgen die Lehrkräfte für die 
systematische Nutzung von 
Hausaufgaben im Lernprozess? 

▪ Werden besondere Schülerleis-
tungen gewürdigt und gefördert?  

▪ Vereinbarung über Grundsätze 
zur Leistungsbeurteilung 

▪ Akzeptanz der Bewertungsmaß-
stäbe bei Schülerinnen, Schülern 
und Eltern 

▪ Schulübergreifende Fachkonfe-
renzen zur Abstimmung der Leis-
tungsbewertungen 

▪ Formen der Anerkennung für 
Schülerleistungen 

▪ Vereinbarung zum Umgang mit 
Hausaufgaben  

▪ Veröffentlichung besonderer 
Schülerleistungen 

▪ Nutzung von Kompetenzrastern  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Die im Rahmen der Ganztagsangebote erbrachten Schülerleistungen werden formal und informell anerkannt 
und gewürdigt und die Form der Anerkennung und Würdigung ist den Schülern bekannt. 

▪ In Ganztagsangeboten können Schülerinnen und Schüler in besonderer Weise Verantwortung für die Gestal-
tung von Lern- und Arbeitsprozessen und von Ergebnisdokumentation und Präsentation übernehmen. 

▪ Es finden Ganztagsangebote statt, in denen Schülerinnen und Schüler bei der Anfertigung der Hausaufgaben 
unterstützt werden. 
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Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

2.5  Individuelle Förderung und 
Unterstützung  
(Insp. 8) 

2.5.1 Lernstandsanalysen und 
Rückmeldung individueller 
Förderziele  
(Insp. 8.1, 8.2) 

2.5.2 Förderung von unterschiedlich 
leistungsstarken Schülerinnen 
und Schülern und solchen mit 
besonderen Begabungen 
(Insp. 8.3, 8.4) 

2.5.3 Konzentrations- und  
Lernfähigkeit  
(Insp. 8.5) 

 

Die Schule unterstützt und fördert 
die Schülerinnen und Schüler im 
Lernprozess und berücksichtigt da-
bei auch soziale und geschlechts-
spezifische Aspekte. 
▪ Wird der Lernstand regelmäßig 

festgestellt und für den Unterricht 
nutzbar gemacht? 

▪ Werden Schülerinnen und Schü-
ler mit unterschiedlicher Lern- 
und Leistungsfähigkeit gezielt ge-
fördert? 

▪ Gibt es Maßnahmen zur Förde-
rung und Unterstützung von Kon-
zentrations- und Lernfähigkeit? 

 

▪ Regelmäßige Lernstandsgesprä-
che mit Schülerinnen und Schü-
lern sowie Eltern 

▪ Individuelle Förderpläne und 
schuleigenes Förderkonzept 

▪ Anteil der Überweisungen an 
bzw. von Förderschulen 

▪ Unterstützung von Wiederhole-
rinnen und Wiederholern 

▪ Unterstützung von Schülerinnen 
und Schülern beim Schulwechsel 
(vgl. 3.4) 

▪ Mitarbeit im Hochbegabten-
Verbund  

▪ Angebote zur Bewegungsförde-
rung und zum Stressabbau  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Ganztagsangebote werden genutzt, um allen Schülerinnen und Schülern erweiterte Lern- und Leistungs-
gelegenheiten und Erfahrungsfelder zu eröffnen. 

▪ Im Rahmen der Ganztagsangebote wird auf die Förderung von Fähigkeiten zur systematischen Selbstein-
schätzung der Schülerinnen und Schüler geachtet. 

▪ Beobachtungen über Lernverhalten und Leistungen im Rahmen von Ganztagsangeboten finden Eingang 
in die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler. 

▪ Ganztagsangebote werden genutzt, um Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen Zusatz- und 
Ergänzungsangebote zu unterbreiten, in deren Rahmen sie die Möglichkeit erhalten, ihre Begabungen einzu-
bringen und weiter zu entwickeln. 

▪ Empfehlungen und Hinweise auf unterstützende Ganztagsangebote sind Bestandteil individueller Förderpläne 
und des schuleigenen Förderkonzeptes. 

▪ Ganztagsangebote wenden sich an Wiederholer und bemühen sich um eine Verringerung der Quote der 
Schulabbrecher. 

▪ Ganztagsangebote werden genutzt, um die Quoten der Schullaufbahnempfehlungen positiv zu beeinflussen. 

▪ Ganztagsangebote werden genutzt, um Schülerinnen und Schüler vor oder nach einem Schulwechsel zu 
unterstützen. 

▪ Die Organisation des Ganztagsangebotes ist so gestaltet, dass Schülerinnen und Schüler von der Verpflichtung 
zur Teilnahme an Ganztagsangeboten befreit werden können, um in außerschulischen Bildungseinrichtungen 
ihren individuellen Bildungsinteressen nachgehen zu können. 

▪ Die methodische Gestaltung der Ganztagsangebote berücksichtigt die Notwendigkeit von Bewegung und  
Entspannung der Schülerinnen und Schüler in der Schule. 
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Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

2.6 Außerunterrichtliche  
Schülerbetreuung 
(Insp. 9) 

2.6.1 Hilfen bei persönlichen und 
schulischen Problemen 
(Insp. 9.1 – 9.3) 

2.6.2 Familiäre Unterstützung in 
Fragen von Erziehung und 
Lebensführung 

2.6.3 Umgang mit Schulversäum-
nissen  
(Insp. 9.4) 

2.6.4 Schullaufbahnberatung für 
Schülerinnen, Schüler und  
Eltern  
(Insp. 9.5) 

2.6.5 Studien- und Berufswahl-
beratung  
(Insp. 9.5) 

 

Die Schule arbeitet mit einem Kon-
zept zur außerunterrichtlichen Bera-
tung und Betreuung der Schülerin-
nen und Schüler. 
▪ Besitzt die Schule ein Konzept 

zur außerunterrichtlichen Bera-
tung und Betreuung? 

▪ Werden Eltern sowie Schülerin-
nen und Schüler bei häuslichen 
Problemen beraten und ggf. 
durch kompetente Hilfe unter-
stützt? 

▪ Gibt es eine kontinuierliche Zu-
sammenarbeit mit der Jugendhil-
fe, der Schulpsychologie und an-
deren Beratungseinrichtungen? 

▪ Entwickelt die Schule ein abge-
stimmtes Verfahren für den Um-
gang mit Schulversäumnissen 
(Absentismus) und setzt es um?  

▪ Hat die Schule ein Beratungskon-
zept im Hinblick auf einen optima-
len Bildungsabschluss? 

▪ Bietet die Schule Berufsfin-
dungsmaßnahmen an? 

 

▪ Beratungs- und Unterstützungs-
konzept  

▪ Zusammenarbeit mit der Schul-
psychologie 

▪ Zusammenarbeit mit Kinder-  
und Jugendgesundheitsdiensten, 
Erziehungsberatungsstellen,  
Jugendamt 

▪ Beratung und Unterstützung der 
Eltern der Schülerinnen und 
Schüler 

▪ Rückgang der Absentismusquote 
▪ Regelmäßige Angebote zur 

Schullaufbahnberatung 
▪ Konzept zur umfassenden und 

differenzierten Studien- und  
Berufswahlberatung 

▪ Einsatz eines Berufwahlpasses 
▪ Zusammenarbeit mit der Berufs-

beratung, den Hochschulen und 
Universitäten sowie außerschuli-
schen Partnern  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Ehemalige Schülerinnen und Schüler stellen in Ganztagsangeboten ihren erfolgreichen Berufsweg vor.  

▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betrieben führen Ganztagsangebote zur Berufsorientierung durch. 
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Qualitätsbereich 3: 

Schulkultur  

Die Lern- und Lehrprozesse der Schule werden ganz 
wesentlich durch ein anregendes Schulklima und ein 
vielfältiges Schulleben sowie durch die Einbeziehung 
des gesellschaftlichen Umfeldes gefördert. Die Schule 
ist Lern- und Lebensraum, in dem auch Formen des so-
zialen Umgangs, der demokratischen Partizipation und 
des geregelten Zusammenlebens erfahren und gelernt 

werden. Der Begriff „Schulkultur“ bezieht die Gestaltung 
der Schule „als Lebensraum“ ebenso ein wie die Gestal-
tung der persönlichen Beziehungen sowie die Zusam-
menarbeit mit Eltern, Betrieben und außerschulischen 
Partnern. Zu den Lernvoraussetzungen gehören eine 
gesund erhaltende Verpflegung sowie Bewegungs- und 
Entspannungsmöglichkeiten. 

 
Quali tätsmerkmale Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

3.1  Schule als Lebensraum 

3.1.1  Umgangsformen  
(Insp. 10.1 - 10.3) 

3.1.2  Gestaltung von Klassenräu-
men, Schulgebäuden und 
Schulgelände  
(Insp. 10.4, 10.5) 

3.1.3  Schulleben  
(Insp. 10.6) 

3.1.4  Verhalten in Schule und  
Klassenraum  
(Insp. 10.7) 

3.1.5  Sicherheit von Personen  
und Eigentum  
(Insp. 10.8) 

 

Die ganze Schule und jede einzelne 
Klasse werden auch als Lebens-
raum der Beteiligten gestaltet. Alle 
sorgen dafür, dass das soziale Kli-
ma durch Wertschätzung, Toleranz 
und Zuverlässigkeit geprägt wird. 
▪ Werden soziale Umgangsformen 

gemeinsam entwickelt, vereinbart 
und gelebt? 

▪ Wie gelingt es, eine anregende 
Lernatmosphäre und ein vielfälti-
ges, aktives Schulleben zu entwi-
ckeln? 

▪ Durch welche Maßnahmen er-
zeugt die Schule eine Atmosphä-
re von Sicherheit und Wohlbefin-
den und wie gelingt es, Gebäude 
und Gelände als ansprechenden 
Aufenthaltsort zu gestalten? 

▪ Werden Maßnahmen zur Gewalt-
prävention durchgeführt?  

▪ Identifikation der Schülerschaft, 
der Lehrkräfte sowie der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit der 
Schule (Schulcharta, Schulre-
geln, Klassenregeln u. a.) 

▪ Ämter zur Stützung der Klassen- 
und Schulgemeinschaft 

▪ Arbeitsgemeinschaften und 
Schulveranstaltungen (Anzahl, 
Inhalte, Beteiligung) 

▪ Einbeziehung externer Fachleute 
(z. B. Künstlerinnen und Künstler, 
Berufspraktiker) 

▪ Gestaltung des Schulgeländes  
für Sport-, Bewegungs- und  
Naturerlebnismöglichkeiten 

▪ Angebote zur Konfliktlösung / 
Streitschlichtung 

▪ Dokumentierte Beschwerden, 
Gewaltakte, Diebstähle u. a.  
sowie entsprechende Ordnungs-
maßnahmen 

▪ Präventionskonzepte im Hinblick 
auf Gewalt  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Schülerinnen und Schüler werden durch Übernahme von Aufgaben und Verantwortung an der Umsetzung des 
vereinbarten Organisationsrahmens und der vereinbarten Verhaltensformen in der Ganztagsschule beteiligt. 

▪ Das Schulgebäude und das Schulgelände sind so ausgestattet, dass Schülerinnen und Schüler für die Bedürf-
nisse während eines ganztägigen Aufenthalts angemessene Bedingungen vorfinden. Bereiche für Lernen, 
Kommunikation, Spiel, Bewegung, Ruhe und Entspannung sind räumlich getrennt und die Trennung wird ein-
gehalten. 

▪ Das Mittagessen wird in ausgewiesenen Räumlichkeiten und in einem angemessenen Organisationsrahmen 
in einer ruhigen Atmosphäre eingenommen. Die ausgewiesenen Räumlichkeiten für die Einnahme des Mit-
tagessens werden zu den Zeiten des Essens ausschließlich für diesen Zweck genutzt. Bei der Mittagsverpfle-
gung in der Ganztagsschule wird auf angemessene Tischsitten geachtet. 

▪ Die Ausstattung der Schule mit Lehr- und Lernmitteln berücksichtigt die in den Ganztagsangeboten favorisier-
ten Lern- und Arbeitsformen. 

▪ Ganztagsangebote werden genutzt, um das Schulleben zu gestalten. Ganztagsangebote werden genutzt, um 
das Schulgebäude zu gestalten. 

▪ Die Ganztagsschule kooperiert ständig und auf der Grundlage von fachlich begründeten und vertraglichen 
Vereinbarungen mit außerschulischen Institutionen und Personen. 

▪ In der Ganztagsschule sind Schließfächer für die Schülerinnen und Schüler vorhanden. Auch am Nachmittag 
ist für hinreichende Sicherheit im Schulgebäude gesorgt. 



 
Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

3.2  Gesundheitsförderung im 
Schulalltag 

3.2.1  Gesundheit im Schulleben  
und in der Lernkultur  
(Insp. 10.9) 

3.2.2  Drogenprävention  
(Insp. 10.9) 

3.2.3  Gesundheitsförderung und 
Umweltschutz 

 

Ausreichende Bewegung, gesunde 
Ernährung und Entspannung sind 
Teil der Schul- und Lernkultur. 
▪ Sind Gesundheits- und Umwelt-

fragen wichtige Themen in Schu-
le und Unterricht? 

▪ Wie werden Kinder und Jugendli-
che mit mangelnden Bewe-
gungserfahrungen oder mit be-
sonderen gesundheitlichen 
Problemen gefördert? 

▪ Sind Räume und Gelände in der 
Schule nach Grundsätzen der 
Gesundheitsförderung und des 
Umweltschutzes gestaltet? 

▪ Werden Maßnahmen zum  
Drogenverzicht durchgeführt? 

 

▪ Gesundheitsförderliches Verpfle-
gungs-, Getränke- und Bewe-
gungsangebot 

▪ Fitnessprofil der Schule und  
Umgang damit 

▪ Rückzugs- und Ruheräume 
▪ Bewegungsmöglichkeiten und 

Bewegungsangebote im Schul-
gebäude und auf dem Schulge-
lände 

▪ Größe der Klassenräume im Ver-
gleich zur Größe der Lerngruppe 

▪ Präventionskonzepte im Hinblick 
auf Drogen 

▪ Ökologische Konzepte (z. B. 
Schadstoff- und Müllvermeidung 
und Einsparungen im Energie-
verbrauch)  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ In der Ganztagsschule wird eine gesundheitsförderliche und altersgerechte Schulverpflegung auf der Basis 
der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung angeboten. 

▪ Die Einnahme des Mittagessens in der Ganztagsschule ist eine pädagogisch begleitete Veranstaltung, in  
deren Rahmen in einer ruhigen Atmosphäre gegessen und miteinander kommuniziert wird.  

▪ Das gesamte Verpflegungsangebot der Ganztagsschule ist in ein pädagogisch orientiertes Konzept einge-
bunden. 

▪ Das Angebot der gesunden und altersgerechten Verpflegung steht nicht in Konkurrenz zu anderen in der 
Schule angebotenen Lebensmitteln. 

▪ In der Ganztagsschule ist ein Angebot für die kostenlose Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit 
Trinkwasser vorhanden. 

▪ Für die Schülerinnen und Schüler sind altersgerechte Bewegungsmöglichkeiten vorhanden. 

▪ Räumliche Bereiche für Lernen, Verpflegung, Spiel, Erholung und Begegnung sind vorhanden und als solche 
ausgewiesen. 

▪ Für die außerunterrichtliche Aufenthaltszeit in der Ganztagsschule sind altersgerechte Rückzugs- und Aufent-
haltsräume vorhanden.  
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Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

3.3  Beteiligung der Schülerin-
nen, Schüler und Eltern 
(Insp. 11) 

3.3.1  Beteiligung der Schülerinnen, 
Schüler und Eltern am Schul-
leben und an der Schulent-
wicklung  
(Insp. 11.1 - 11.3) 

3.3.2  Mitwirkung und Verantwor-
tungsbereiche der Schülerin-
nen und Schüler  
(Insp. 11.4, 11.5) 

3.1.3  Einbeziehung ehemaliger 
Schülerinnen und Schüler 

 

Die Schülerinnen, Schüler und El-
tern werden motiviert, sich aktiv am 
Schulleben und an der Umsetzung 
der Ziele und Strategien der Schule 
zu beteiligen. 
▪ Wie wirken die Schüler- und El-

ternschaft bei der Gestaltung von 
Schule, Unterricht und Schulle-
ben mit? 

▪ Hat die Schule Mitbestimmungs-
formen entwickelt und Verantwor-
tungsbereiche für Schülerinnen 
und Schüler geschaffen? 

▪ Wie werden die Beteiligten und 
die ehemaligen Schülerinnen und 
Schüler zur Mitwirkung aktiviert? 

 

▪ Frühzeitige und regelmäßige  
Information über neue Entwick-
lungen und Planungen 

▪ Beteiligung an der Leitbild- und 
Schulprogrammentwicklung 

▪ Einbeziehung der Schüler- und 
Elternschaft bei der Gestaltung 
von Schulleben und Unterricht 

▪ Selbsteinschätzung der Schüle-
rinnen, Schüler und Eltern 
(Rückmeldesystem); Einschät-
zung der Lehrkräfte 

▪ Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler mit eigenständigen Ver-
antwortungsbereichen 

▪ Selbst organisierte Schülerprojek-
te  

▪ Aktivitäten und Akzeptanz der 
Schülervertretung  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Eltern und Schülerinnen und Schüler sind Mitglieder der Planungs- und Entscheidungsgremien für ganz-
tagsspezifische Angelegenheiten. 

▪ Der Schulelternrat und die Schülervertretung werden regelmäßig über ganztagsspezifische Angelegenheiten 
unterrichtet. 

▪ Eltern und Schülerinnen und Schüler sind an der Entwicklung des pädagogischen Konzeptes der Ganztags-
schule beteiligt. 

▪ Eltern und Schülerinnen und Schüler sind an den Planungen zur Gestaltung des Ganztagsangebotes beteiligt. 

▪ Eltern und Schülerinnen und Schüler können in den Gremien der Schule und im Rahmen eines formalisierten 
Prozesses Vorschläge für Ganztagsangebote unterbreiten. 

▪ Eltern und Schülerinnen und Schüler sind an der Umsetzung des Ganztagsangebotes beteiligt. 

▪ Schülerinnen und Schüler führen für ihre Mitschüler Ganztagsangebote durch. 

▪ Ehemalige Schülerinnen und Schüler führen Ganztagsangebote durch. 
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Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

3.4  Kooperation mit Schulen, 
Betrieben und anderen 
Partnern  
(Insp. 12) 

3.4.1  Kooperation mit Schulen und 
anderen Bildungseinrichtun-
gen im lokalen und regionalen 
Umfeld (Insp. 12.1, 12.2) 

3.4.2  Zusammenarbeit mit den  
Betrieben im Bereich der  
Berufsausbildung 

3.4.3  Verankerung der Schule im 
gesellschaftlichen Umfeld 
durch Kooperation mit außer-
schulischen Partnern  
(Insp. 12.3) 

3.4.4  Nationale und internationale 
Kooperation mit Schulen und 
außerschulischen Partnern  
(Insp. 12.4) 

 

Die Schule öffnet sich und koope-
riert systematisch mit anderen 
Schulen, Bildungseinrichtungen und 
Betrieben sowie mit anderen gesell-
schaftlichen Partnern. 
▪ In welcher Form arbeitet die 

Schule mit „abgebenden“ Bil-
dungseinrichtungen (z. B. Kinder-
tageseinrichtungen oder Grund-
schulen) und mit „aufnehmenden“ 
Schulen oder anderen Bildungs-
einrichtungen zusammen, um ei-
nen optimalen Bildungsgang der 
Schülerinnen und Schüler zu för-
dern? 

▪ Wie wird im Bereich der Berufs-
bildung mit den Ausbildungsbe-
trieben zusammengearbeitet? 

▪ Bestehen an der Schule Koopera-
tionspartnerschaften mit außer-
schulischen Expertinnen und Ex-
perten, Einrichtungen, 
Institutionen? 

▪ Werden nationale, europäische 
bzw. internationale (Schul-) Part-
nerschaften entwickelt und für die 
schulische Arbeit genutzt?  

▪ Kooperationsvereinbarungen (z. 
B. Grundschule – KITA) (vgl. 2.5) 

▪ Schulpartnerschaften und Häufig-
keit der Kontakte 

▪ Systematischer Austausch, ge-
meinsame Konferenzen und Ver-
einbarungen mit den Betrieben 

▪ Gemeinsame Treffen und Veran-
staltungen mit externen Partnern 

▪ Aktionsprogramm zur Zusam-
menarbeit von Schule und  
Vereinen 

▪ Externe Fachleute, die regelmä-
ßig in den Lehr- und Lernprozess 
einbezogen werden 

▪ Projekt- und Wettbewerbsbeteili-
gungen (regionale, nationale und 
internationale Projekte, EU-
Programme, außerschulische 
Anbieter)  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Einrichtungen, Betriebe und Vereine aus dem Umfeld der Ganztagsschule werden in die Entwicklung des 
pädagogischen Konzeptes der Ganztagsangebote einbezogen. 

▪ Es finden regelmäßig gemeinsame Besprechungen mit Einrichtungen, Betrieben und Vereinen aus dem Umfeld 
der Schule über die Entwicklung und Gestaltung der Ganztagsangebote statt. 

▪ Vertreterinnen und Vertreter von Einrichtungen, Betrieben und Vereinen nehmen an Konferenzen zu Aspekten 
der Gestaltung der Ganztagsschule teil. 

▪ Einrichtungen, Betriebe und Vereine aus dem Umfeld der Ganztagsschule gestalten Ganztagsangebote im 
Rahmen von Kooperationsverträgen mit der Schule. 

▪ Die Zusammenarbeit mit allen außerschulischen Partnern findet auf der Grundlage von Verträgen statt. 

▪ Die Erwartungen der außerschulischen Partner an die Entwicklung der Schule wie auch die von den Partnern 
erwarteten Leistungen sind der Schule und den Partnern bekannt. 

▪ Alle außerschulischen Partner haben in der Schule einen Ansprechpartner. 

▪ Externe Fachleute gestalten Ganztagsangebote im Rahmen von Honorarverträgen. 

▪ Im Rahmen von Ganztagsangeboten wird die Beteiligung an Projekten und Wettbewerben gefördert. 
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Qualitätsbereich 4: 

Schulmanagement 

(Inspektion 13 - 14) 
 
Professionelles Führungsverhalten und Schulmanage-
ment sind wesentliche Voraussetzungen gezielter Schul-
entwicklung. Sie zeigen sich im vorbildlichen Handeln 
der Schulleiterinnen und Schulleiter sowie anderer Funk-
tionsträger und werden auch sichtbar an der Motivation 
und Zufriedenheit der Schulgemeinschaft, der kontinuier-
lichen Verbesserung der Schulqualität und der Wert-
schätzung der Schule durch ihr Schulumfeld. Die Schul-
leitung, sorgt für Klarheit und Konsens in den 

Grundsätzen schulischer Arbeit und für kooperative Be-
teiligungen an Entscheidungsprozessen. Sie stärkt durch 
planvolle Aufgabendelegation die Eigenverantwortung 
der Lehrkräfte und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Sie sorgt für ein effektives Verwaltungs- und Ressour-
cenmanagement, eine bedarfsgerechte Unterrichtsorga-
nisation und für gesundheitsfördernde, motivierende Ar-
beitsbedingungen.  

 
Quali tätsmerkmale Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

4.1  Führungsverantwortung  
der Schulleitung 

4.1.1  Führungsverhalten  
(Insp. 13.2, 13.8) 

4.1.2  Konsens in den Grundsätzen 
der Erziehung und des  
Unterrichts  
(Insp. 13.1) 

4.1.3 Zusammenarbeit in der Schule  
(Insp. 13.3) 

4.1.4  Wahrnehmung von Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten 
(Insp. 13.4) 

4.1.5  Beteiligungsrechte 

4.1.6  Öffentlichkeitsarbeit 

 

Die Schulleiterin oder der Schullei-
ter und andere Funktionsträgerin-
nen und -träger stärken die Schul-
gemeinschaft durch eigenes 
Vorbild, beteiligen sie an Entschei-
dungsprozessen und pflegen part-
nerschaftliche Arbeits- und Füh-
rungsbeziehungen. Sie sorgen für 
eine systematische und kontinuierli-
che interne und externe Kommuni-
kation. 
▪ In welcher Weise nimmt die 

Schulleiterin oder der Schulleiter 
die Führungsverantwortung wahr 
und wie überprüft sie oder er die 
Wirksamkeit des eigenen Füh-
rungsverhaltens? 

▪ Trägt die Schulleitung zur Lösung 
von Konflikten und zum Abbau 
von Spannungen bei?  

▪ Werden Entwicklungs- und Ent-
scheidungsprozesse transparent 
und nachvollziehbar organisiert, 
die Gremien einbezogen und 
Verantwortlichkeiten festgelegt? 

▪ Wie wird dafür gesorgt, dass das 
Kollegium mit der übrigen Schul-
gemeinschaft in wesentlichen 
Fragen von Erziehung, Unterricht 
und Schulentwicklung an einem 
Strang zieht? 

▪ Wie wird die Zusammenarbeit im 
Kollegium, in schulischen Gre-
mien und in Arbeitskreisen geför-
dert? 

▪ In welcher Weise setzt die Schul-
leitung die Beteiligungs- und Mit-
bestimmungsrechte der Schul-
gemeinschaft um und fördert sie? 

▪ Welche Grundsätze gibt es für ei-
ne systematische Information der 
Schulgemeinschaft und der Öf-
fentlichkeit?  

▪ Leitbilder für Schulleitung und 
Lehrkräfte  

▪ Dokumentation strategischer Ent-
scheidungen 

▪ Teamkonzept 
▪ Konzept zur Lösung von Konflik-

ten und zum Abbau von Span-
nungen 

▪ Zufriedenheit des Kollegiums, der 
Schüler- und Elternschaft 

▪ Vorschlags- und Beschwerdema-
nagement 

▪ Regelmäßige Darstellung der 
Schulentwicklung vor den schuli-
schen Gremien 

▪ Genutzte Kommunikationsme-
dien; Kommunikationskonzept 

▪ Zusammenarbeit mit schulischen 
Gremien und Arbeitskreisen 

▪ Lehrkräfte mit Aufgaben in der 
schulischen Selbstverwaltung 

▪ Gemeinsame Termine mit Eltern-, 
Schüler- und Personalvertretung 
(Personalrat, Gleichstellungsbe-
auftragte, ggf. Schwerbehinder-
tenbeauftragte oder -
beauftragter) 

 



 

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Die Schulleitung ist aktiv an der Gestaltung der Ganztagsschule als ganztägige Bildungseinrichtung beteiligt. 

▪ In der Schulgemeinschaft besteht Konsens über den Beitrag der Ganztagsangebote zur Erfüllung des 
Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule. 

▪ Die Verantwortlichkeiten für die ganztagsspezifischen Angelegenheiten der Schule sind einer institutionalisier-
ten Arbeitsgruppe oder einer formal beauftragten Person zugeordnet. 

▪ Die Angebotspalette der ganztagsspezifischen Veranstaltungen und der Personaleinsatz in den ganztagsspe-
zifischen Angeboten richten sich im Rahmen der Möglichkeiten der Schule an den Notwendigkeiten für den 
Ganztagsbetrieb aus. 

▪ Eine Verantwortliche oder ein Verantwortlicher für die ganztagsspezifischen Angelegenheiten der Schule 
nimmt regelmäßig an den Sitzungen der Schulleitung teil. 

▪ Regeln für ein Konfliktmanagement für im Rahmen der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern  
auftretende Probleme sind festgelegt. 

▪ Die ganztagsspezifischen Angelegenheiten der Schule werden regelmäßig in den Entscheidungsgremien 
erörtert. 

 

 
Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

4.2  Qualitätsentwicklung 

4.2.1  Schulinternes  
Qualitätsmanagement  
(Insp. 13.6) 

4.2.2 Unterrichtsentwicklung  
(Insp. 13.5, 13.7) 

 

Die Schulleitung steuert den Pro-
zess der Qualitätsentwicklung auf 
der Grundlage des Schulprogramms 
und nutzt dabei Evaluationsergeb-
nisse. 
▪ Was wird unternommen, um die 

Weiterentwicklung der Schule zu 
unterstützen und zu sichern? 

▪ Legt die Schulleitung über die Er-
gebnisse der Schulentwicklung 
Rechenschaft ab? 

▪ Wie wird die systematische Ver-
besserung der Unterrichtsqualität 
sichergestellt? 

 

▪ Konzeption und Organisation der 
Schulentwicklung 

▪ Steuergruppe, Qualitätsbeauf-
tragte mit definiertem Auftrag 

▪ Prioritätenliste der anstehenden 
Verbesserungsmaßnahmen 

▪ Durchführung und Ergebnisse 
von Audits (z. B. Gesundheitsau-
dits), Selbstevaluation (z. B. 
SEIS), Schulinspektion, Schul-
leistungsvergleichen 

▪ Dokumentation relevanter Ar-
beits- und Entwicklungsprozesse 
und Entscheidungen 

▪ Unterrichtskonzepte (z. B. in Jah-
resplänen von Fachkonferenzen) 

▪ Regelmäßige Besuche der Schul-
leitung im Unterricht der Lehrkräf-
te und Überprüfung der Unterla-
gen zur Leistungsentwicklung der 
Lernenden  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Die ganztagsspezifischen Aspekte der Schulentwicklung sind integraler Bestandteil aller Prozesse der Quali-
tätsentwicklung. 

▪ Das pädagogische Konzept der Ganztagsschule wird regelmäßig den veränderten Notwendigkeiten angepasst. 

▪ Die Organisationsstruktur der Ganztagsschule wird regelmäßig den veränderten Notwendigkeiten angepasst. 

▪ Es finden regelmäßig Besuche der Schulleitung in den ganztagsspezifischen Veranstaltungen der außerschuli-
schen Partner statt.  
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Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

4.3  Verwaltung und  
Ressourcenmanagement 

4.3.1  Verwaltung  

4.3.2  Verwendung der finanziellen, 
sächlichen und personellen 
Ressourcen  
(Insp. 14.4 - 14.8) 

4.3.3  Pflege, Ausstattung und  
Nutzung der schulischen  
Gebäude und Anlagen  
(Insp. 14.9) 

 

Die Verwaltung der Schule ist nach 
rationalen Gesichtspunkten organi-
siert. Schulleitung und andere Funk-
tionsträgerinnen und -träger planen, 
managen und verbessern die Res-
sourcen der Schule und sorgen für 
eine effektive und transparente 
Verwendung. 
▪ Verfügt die Schule über ein Ver-

waltungskonzept? 
▪ Wie gelingt eine zugleich effektive 

und transparente Verwendung 
der bereitgestellten finanziellen, 
sächlichen und personellen Res-
sourcen? 

▪ Ist sichergestellt, dass Lern-, 
Lehr- und Arbeitsmittel auf aktuel-
lem Stand sind? 

▪ Gibt es regelmäßige Arbeitsge-
spräche mit dem Schulträger, um 
die Gestaltung, Ausstattung und 
Nutzung der Schule zu optimie-
ren?  

▪ Struktur der Verwaltung  
(Geschäftsverteilung) 

▪ Anzahl der Widersprüche gegen 
Verwaltungsakte 

▪ Ressourcenmanagement  
(z. B. Schulbudget, Personalein-
satz, Raumnutzung, Lern- und 
Lehrmaterialien)  

▪ Personal- und Bedarfsplanung  
(z. B. auch Gleichstellungsplan 
nach NGG) 

▪ Zusätzlich erwirtschaftete Mittel  
▪ Zusammenarbeit mit dem Schul-

träger (Zielvereinbarung) 
▪ Kostenbilanz (Energie, Bauunter-

haltung, Gebäudereinigung) 

▪ Schonung natürlicher Ressourcen 
und Vermeidung von Umweltbe-
lastungen  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Die ganztagsspezifischen Aspekte sind integraler Bestandteil der Arbeitsprozesse der Verwaltung der Schule.  

▪ Die Kapitalisierung von Lehrerstunden aus dem Ganztagszuschlag der Schule erfolgt ausschließlich unter 
ganztagsspezifischen Aspekten. 

▪ Schülerinnen und Schüler sind in die Planungen und in die Umsetzung der Planungen zur Pflege, Ausstattung 
und Nutzung der Räume mit ganztagsspezifischen Funktionen eingebunden. 
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Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

4.4  Unterrichtsorganisation 

4.4.1  Klassenbildung und  
Lehrereinsatz  
(Insp. 14.3) 

4.4.2  Durchführung von Unterricht, 
unterrichtsergänzenden  
Angeboten, Betreuung und 
Pausenaufsicht  
(Insp. 14.1) 

4.4.3 Vermeidung von Unter-
richtsausfall  
(Insp. 14.2) 

 

Die Schulleitung und andere Funkti-
onsträgerinnen und -träger organi-
sieren Unterricht und Erziehung un-
ter Berücksichtigung der 
verschiedenen Anforderungen und 
dokumentieren dies für die Beteilig-
ten. 
▪ Wie werden Klassen gebildet und 

Lehrkräfte eingesetzt? 
▪ Nach welchem Konzept wird eine 

effektive und akzeptierte Unter-
richtsorganisation, Betreuung und 
Pausenaufsicht sichergestellt? 

▪ Gibt es Regelungen, um Perso-
nalengpässe und Unterrichtsaus-
fall zu begrenzen? 

▪ Wie nutzt die Schule die (zuneh-
mende) Fähigkeit von Schülerin-
nen und Schülern zu selbststän-
digem Arbeiten und 
eigenverantwortlichem Lernen, 
um kontinuierliche und erfolgrei-
che Lernprozesse z. B. auch im 
Vertretungsfall zu ermöglichen?  

▪ Grundsätze der Klassenbildung  
▪ Grundsätze des Einsatzes von 

Klassen- und Fachlehrerinnen 
und -lehrern 

▪ Organisation des Schulalltags 
(Zeitmanagement) 

▪ Zeitliche und inhaltliche Organisa-
tion des Unterrichts bei Ausfall 
von Lehrkräften 

▪ Anteil der vertretenen und der 
tatsächlich ausgefallenen Unter-
richtsstunden; Phasen selbst-
ständigen und eigenverantwortli-
chen Arbeitens von Schülerinnen 
und Schülern (ohne dauerhafte 
Anwesenheit einer Lehrkraft) 

▪ Aufschlüsselung des Ausfalls von 
Unterricht nach Fächern und Ur-
sachen (z. B. Krankheit, Klassen-
fahrten, Unterrichtsgänge)  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Es sind Grundsätze für die Bildung der Lerngruppen der ganztagsspezifischen Angebote beschlossen, und die 
Grundsätze werden umgesetzt. 

▪ Es sind Grundsätze für den Umfang der Kapitalisierung von Lehrerstunden aus dem Ganztagszuschlag der 
Schule beschlossen, und diese werden umgesetzt. 

▪ Die Mittagspause dauert mindestens 45 Minuten und ist mit inhaltlich reichhaltigen Angeboten für Mittagessen, 
Bewegung, Ruhe, Kommunikation für die Schülerinnen und Schüler gestaltet.  

▪ Die äußere Rhythmisierung gestaltet den Tages- und Wochenrhythmus in Unterricht und Schulleben, den 
Wechsel von Anspannung und Entspannung, Unterrichts- und Freizeitblöcken, von Kommunikation und Rück-
zug. Die äußere Rhythmisierung ist aus der Stundenplangestaltung ersichtlich. 

▪ Die Funktionen, die an der Halbtagsschule traditionell mit den Hausaufgaben verbunden werden, werden 
auf Grund der zeitlichen Rahmenbedingungen der voll gebundenen Ganztagsschule weitgehend gleichwer-
tig durch andere Formen ersetzt. Dies findet im Unterricht und in zusätzlichen Übungsphasen (Arbeitsstun-
den) statt. Bei offenen Formen der Ganztagsschule ist das Angebot einer Hausaufgabenförderung vorhan-
den. 

▪ Die spezifischen Angebote der Ganztagsschule finden verlässlich statt. Keine Schülerin und kein Schüler 
muss die Ganztagsschule aufgrund des Ausfalls eines Ganztagsangebotes vor der vereinbarten Zeit verlas-
sen. 

▪ Die zeitliche Gestaltung der Ganztagsangebote orientiert sich im Rahmen der formalen Vorgaben des Ganz-
tagserlasses an dem Bedarf der Schülerinnen und Schüler und am Bedarf der Erziehungsberechtigten. 

▪ Der Umfang des Ausfalls von ganztagsspezifischen Angeboten der Schule wird separat erfasst. 

▪ Die Schülerbeförderung zu den freiwilligen Ganztagsangeboten ist vergleichbar mit der Schülerbeförderung  
zu den Pflichtveranstaltungen organisiert. 

▪ Nachmittäglicher Pflichtunterricht wird beim Stellen der Hausaufgaben von den Lehrkräften berücksichtigt. 

 

Fassung vom 07.07.2008 
 

30



 
Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

4.5  Arbeitsbedingungen 

4.5.1  Gestaltung der Räume und 
Arbeitsbereiche 

4.5.2 Arbeitssicherheit sowie  
Abbau von Belastungen und 
Gesundheitsgefährdungen  
(Insp. 14.10) 

 

Die Schulleitung sorgt für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz sowie für 
motivierende Bedingungen am Ar-
beitsplatz Schule. 
▪ Nach welchem System sorgt die 

Schulleitung für die Beachtung 
der Sicherheitserfordernisse, des 
Umwelt- und des Gesundheits-
schutzes bei der Gestaltung der 
Räume und Arbeitsbereiche? 

▪ Stellt die Schule Belastungen und 
Gesundheitsgefährdungen der 
Beschäftigten auch unter Berück-
sichtigung geschlechtsspezifi-
scher Besonderheiten fest und 
begegnet ihnen durch angemes-
sene präventive und reaktive 
Maßnahmen? 

 

▪ Räume für Besprechungen,  
Unterrichtsplanung und  
-materialien, Ruhe und Bewe-
gung 

▪ Größe der Klassenräume im Ver-
gleich zur Größe der Lerngruppe 

▪ Einhaltung der Bestimmungen zu 
Arbeitsschutz und Arbeitssicher-
heit sowie Maßnahmen zur Ge-
sundheitsförderung 

▪ Unterstützung des Personals bei 
besonderen Belastungen 

▪ Konzepte zur Stress- und Sucht-
prävention 

▪ Anerkennung und Beratung der 
Beschäftigten 

▪ Kollegiale Fallberatung, Supervi-
sion 

▪ Gemeinschaftsveranstaltungen 
im Kollegium und Kollegiums-
sport  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Die Fachkräfte der außerschulischen Partner können die Räume der Schule gleichberechtigt nutzen. 

▪ Die Fachkräfte der außerschulischen Partner werden in die Maßnahmen zur Einhaltung der Bestimmungen 
zu Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit einbezogen. 

▪ Die Arbeit der außerschulischen Partner wird als Bildungsarbeit in der Schule anerkannt und dies wird durch 
die Haltung gegenüber den außerschulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich. 

▪ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der außerschulischen Partner werden im Rahmen des rechtlich Möglichen 
in das System der kollegialen Fallberatung einbezogen. 

▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der außerschulischen Partner werden zu den Gemeinschaftsveranstaltungen 
der Schule eingeladen. 
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Qualitätsbereich 5: 

Lehrerprofessionalität 

(Inspektion 15) 
 
Schule ist stärker als andere Institutionen eine auf 
Personen bezogene und von Personen getragene Or-
ganisation, die einen öffentlichen Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag zu erfüllen hat. Die Motivation, Kompe-
tenz und Professionalität der Lehrkräfte sowie deren 
Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit beeinflussen 

die Qualität der entsprechenden Lern- und Lehrpro-
zesse entscheidend. Dies gilt auch für ihr Zusammen-
wirken mit Schülerinnen, Schülern, Eltern, Betrieben 
und weiteren Partnern. Systematische Personalent-
wicklung ist deshalb von zentraler Bedeutung für Erfolg 
und Wirksamkeit der Schule. 

 
Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte   Beispiele für  Nachweise  

5.1. Personalentwicklung 

5.1.1 Übereinstimmung von  
Leitbild, Schulprogramm und 
Personalentwicklung 

5.1.2 Wertschätzung der Lehrkräfte 
und Unterstützung ihrer  
Entwicklungsmöglichkeiten  
in der Schule  
(Insp. 15.1, 15.7) 

5.1.3 Personalauswahl und  
Personaleinsatz (Insp. 15.6) 

5.1.4 Einführung neuer Lehrkräfte 
sowie neuer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter  
(Insp. 15.5) 

 

Die Personalentwicklung ist strate-
gisch auf Ziele und Anforderungen 
der Schule und ihrer Entwicklung 
ausgerichtet. Sie ist das Ergebnis 
eines Ausgleichs zwischen persön-
lichen Interessen sowie fachlichen 
und schulischen Anforderungen. 
▪ Mit welchen Maßnahmen gelingt 

der Schule die Verknüpfung von 
Organisations-, Aufgaben- und 
Personalentwicklung und welche 
Synergieeffekte entstehen zwi-
schen diesen Feldern der Schul-
entwicklung? 

▪ Wie vermittelt die Schulleitung 
den Lehrkräften ein Gefühl der 
Wertschätzung und zeigt ihnen 
persönliche Entwicklungsmög-
lichkeiten in der Schule auf? 

▪ Werden fachfremd eingesetzte 
Lehrkräfte begleitend qualifiziert 
und beraten (training on the job)? 

▪ Hat die Schule ein Konzept zur 
Einführung neuer Lehrkräfte oder 
neuer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter? 

 

▪ Personalentwicklungskonzept 
und Leitlinien zur Personalent-
wicklung  

▪ Die Einbindung besonderer Inte-
ressen und Kompetenzen der 
Beschäftigten in die Aufgaben der 
Schulentwicklung 

▪ Durchführung und Auswertung 
von Mitarbeiterbefragungen u. a. 
zur Zufriedenheit des Kollegiums 

▪ Regelmäßige Personalentwick-
lungsgespräche 

▪ Wahrnehmung und Würdigung 
besonderen Engagements und 
besonderer Leistungen von Lehr-
kräften 

▪ Nutzung von Portfolios 
▪ Unterstützungskonzept zur Pro-

fessionalisierung von Neuanfän-
gern und anderen Kolleginnen 
und Kollegen (z. B. Mentoren-
konzept) 

▪ Berücksichtigung von Gender-
Mainstreaming-Konzepten  
(z. B. Gleichstellungsplan nach 
NGG)  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Der Personaleinsatz in den ganztagsspezifischen Angeboten erfolgt nach fachlichen Kriterien. 

▪ Die Auswahl des durch außerschulische Partner im Rahmen von Kooperationen in der Schule eingesetzten 
Personals erfolgt im Einverständnis mit der Schulleitung. 

▪ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der außerschulischen Partner werden im Rahmen der rechtlichen Möglich-
keiten in das System der Personalentwicklung in Kooperation mit dem außerschulischen Partner einbezogen. 

▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter außerschulischer Partner werden in die Gepflogenheiten der Schule eingeführt 
und über pädagogische Grundsätze informiert. Für diesen Zweck liegt auch eine schriftliche Unterlage mit den 
wesentlichen Informationen vor. 

▪ Die Arbeitsergebnisse aus den ganztagsspezifischen Angeboten der außerschulischen Partner werden der 
Schulöffentlichkeit und der Öffentlichkeit vorgestellt. 

▪ Mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der außerschulischen Partner wird deren Arbeit erörtert und es wird 
ihnen eine Rückmeldung über den Erfolg ihrer Arbeit gegeben. 

▪ Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der außerschulischen Partner wird eine Mentorin oder ein Mentor zur 
Seite gestellt. 



 
Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

5.2.  Weiterentwicklung  
beruflicher Kompetenzen 

5.2.1  Fortbildungsschwerpunkte  
der Schule  
(Insp. 15.3) 

5.2.2 Fortbildungsschwerpunkte  
der einzelnen Lehrkräfte  
(Insp. 15.3, 15.4) 

5.2.3 Fortbildungsschwerpunkte  
der Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter 

 

Das berufliche Selbstverständnis 
und die Kompetenzen der Bediens-
teten werden wahrgenommen, re-
flektiert und weiterentwickelt. 
▪ In welchem Rahmen wird in der 

Schule die Weiterentwicklung der 
Professionalität thematisiert und 
reflektiert? 

▪ Wie qualifizieren sich die einzel-
nen Lehrkräfte bzw. Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gezielt  
weiter? 

▪ In welcher Weise werden die 
Fortbildungen einzelner Lehrkräf-
te bzw. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu einer Weiterentwick-
lung der Schule genutzt? 

 

▪ Schuleigenes Fortbildungskon-
zept unter Berücksichtigung des 
Schulprogramms 

▪ Organisation wechselseitiger  
Unterrichtshospitation 

▪ Individuelle Fortbildungspläne  
(z. B. Portfolio) 

▪ Angebote zur kollegialen  
Beratung 

 

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Ganztagsspezifische Aspekte sind Bestandteil des schulischen Fortbildungskonzeptes. 

▪ Es finden gemeinsame Fortbildungen für Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der außerschulischen 
Partner statt. 

▪ Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der außerschulischen Partner wird die Gelegenheit zur Hospitation im 
Unterricht bei Lehrkräften der Schule ermöglicht. 

 
 
 
 
 
 

Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

5.3.  Lehrerkooperation 

5.3.1  Informationsfluss 

5.3.2  Teamarbeit  
(Insp. 15.2) 

 

Die Lehrerkooperation (Verbesse-
rung der Arbeits- und Kommunikati-
onskultur und Teamarbeit) in der 
Schule wird angeregt und weiter 
entwickelt. 
▪ Wie ist der Informationsfluss in 

der Schule organisiert? 
▪ Pflegt die Schule eine Kultur der 

vertrauensvollen Zusammenar-
beit? 

▪ Verfolgt die Schule eine systema-
tische Teamentwicklung? 

 

▪ Schulleitung sorgt für effektiven 
Informationsfluss und Informati-
onsaustausch 

▪ Schulinternes Informations-  
und Kommunikationskonzept  
(z. B. Homepage, Intranet) 

▪ Verbesserungsvorschläge wer-
den systematisch erfragt und be-
rücksichtigt 

▪ Unterstützung der Teamarbeit 
durch geeignete Organisations-
pläne 

▪ Ausgewiesene Stunden für 
Teambesprechungen  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der außerschulischen Partner sind in das Kommunikationskonzept der 
Schule einbezogen. 
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Qualitätsbereich 6: 

Ziele und Strategien der Schulentwicklung 
Grundlage der Qualitätsentwicklung der Schule ist die 
Verständigung über ein Leitbild und über Ziele und Stra-
tegien der Schulentwicklung. Diese werden im Schul-
programm beschrieben. Gute Schulen lassen sich durch 
gemeinsame Grundsätze und Werte, klare Zielsetzun-
gen und vereinbarte Maßnahmen zur Qualitätssicherung 
und -entwicklung kennzeichnen. Im Mittelpunkt steht die 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit, die von den schuli-
schen Gremien, aber auch von einzelnen Lehrkräften 
und Teams mit Hilfe geeigneter Evaluationsinstrumente 
regelmäßig überprüft und verbessert wird. Die Ergebnis-
se werden in einen pädagogischen Diskurs und einen 

planvollen Umsetzungsprozess überführt. Für die Erar-
beitung und die Fortschreibung des Schulprogramms 
sollte zudem die Entwicklung der Schule als Ganzes re-
gelmäßig evaluiert werden. Auf diese Weise gewinnt die 
Schule Steuerungswissen für die Verbesserung ihrer Ar-
beit und der schulinternen Rahmenbedingungen. Das 
jeweilige Schulumfeld und die landesweiten Rahmenbe-
dingungen werden in diesem Zusammenhang ebenfalls 
in den Blick genommen, da die Erfolge und Wirkungen 
der Schule nicht unwesentlich auch von ihnen abhän-
gen.  

 
Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte   Beispiele für  Nachweise  

6.1.  Schulprogramm 

6.1.1  Leitbild  
(Insp. 16.1) 

6.1.2 Entwicklungsziele  
und -schwerpunkte  
der Schule  
(Insp. 16.2, 16.3) 

6.1.3 Maßnahmenplanung,  
Umsetzungsstrategien  
(Insp. 16.4) 

 

Auf der Grundlage eines abgestimmten Leitbildes 
verständigen sich Schulleitung und Lehrkräfte mit 
Schülerinnen und Schülern, Eltern und anderen 
Beteiligten auf pädagogische Grundsätze. Daraus 
ableitend formuliert die Schule ihre Entwicklungs-
ziele und -schwerpunkte. Um diese zu realisieren, 
werden geeignete Maßnahmen und Aktivitäten 
vereinbart. 
▪ Wird im Schulprogramm der gesetzliche Bil-

dungsauftrag der Schule unter Berücksichtigung 
des sozialen Umfeldes und der eigenen Stärken 
und Verbesserungsbereiche konkretisiert? 

▪ Orientiert sich die Schule an einem gemeinsa-
men pädagogischen Ziel- und Werteverständ-
nis? 

▪ Auf welche Weise werden Stärken und Verbes-
serungsbereiche identifiziert und dokumentiert? 

▪ Ist die Entwicklungsplanung innerhalb der Schu-
le abgestimmt und mit Prioritäten versehen und 
enthalten die daraus abgeleiteten Maßnahmen 
Zielsetzungen, deren Erreichen dokumentiert 
werden kann? 

▪ Wie berücksichtigt die Schule den Orientierungs-
rahmen Schulqualität in Niedersachsen? 

▪ Wie werden Gremien und Partner in den Ent-
wicklungsprozess eingebunden? 

▪ Sind Entscheidungsgrundlagen dokumentiert 
und Entscheidungen in einem transparenten 
Verfahren getroffen worden?  

▪ Sind für die Durchführung konkreter Maßnah-
men Termine und Verantwortlichkeiten verein-
bart und in der Schule veröffentlicht? 

▪ Wie wird das Erreichen der vereinbarten Ziele 
kontrolliert und dokumentiert (Bilanzierung)?  

▪ Veröffentlichung des schuli-
schen Leitbildes 

▪ Schulprogramm mit abgestimm-
tem Maßnahmenkatalog 

▪ Dokumentierte Ziele und Maß-
nahmen zur Verbesserung der 
Unterrichtsqualität (Konzept zur 
Unterrichtsentwicklung) 

▪ Befragungen der Lehrkräfte 
sowie der Schüler- und Eltern-
schaft 

▪ Abgestimmtes Verfahren für 
Verbesserungsvorschläge der 
Schulgemeinschaft 

▪ Dokumentation schulischer 
Stärken und Verbesserungsbe-
reiche 

▪ Dokumentation eines gemein-
sam vereinbarten Maßnahmen-
katalogs mit Priorisierung 

▪ Regelmäßige Überprüfung der 
Wirksamkeit von Maßnahmen 

▪ Dokumentation der Bilanzierung 
▪ Schulinternes Qualitätshand-

buch 

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Die Mitglieder der Schulgemeinschaft verstehen die Ganztagsschule als ganztägige Bildungseinrichtung für Schüle-
rinnen und Schüler.  

▪ Die konzeptionelle Verzahnung zwischen Unterricht und Ganztagsangeboten wird als eine Gemeinschaftsaufgabe der 
Schulgemeinschaft aufgefasst. 

▪ Die ganztagsspezifischen Aspekte sind integraler Bestandteil des Schulprogramms. 
▪ Die Schule versteht sich auch in der Form der offenen Ganztagsschule als eine Einheit, die nicht in einen Vormittags-

betrieb (Pflichtunterricht) und einen Nachmittagsbetrieb (Förder- und Freizeitangebote) zerfällt. 
▪ Ganztagsangebote erwachsen aus dem Pflichtunterricht der Schülerinnen und Schüler. 
▪ Arbeitsergebnisse aus Ganztagsangeboten werden im Pflichtunterricht genutzt.  
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Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

6.2.  Evaluation 

6.2.1  Interne Evaluation der Unter-
richts- und Erziehungsarbeit 
(Insp. 16.3) 

6.2.2  Interne Evaluation der Schule 
als Ganzes und ihrer  
Entwicklung  
(Insp. 16.4, 16.5) 

6.2.3 Externe Evaluation 

 

Die Entwicklung der Schule in den 
Qualitätsbereichen wird regelmäßig 
überprüft und bewertet. 
▪ Haben die Konferenzen und 

Teams der Schule Ziele für die 
Verbesserung der Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit formuliert, 
Maßnahmen eingeleitet und eva-
luiert? 

▪ Besitzt die Schule ein Konzept 
zur systematischen Überprüfung 
ihrer Qualität und wie hängt es 
inhaltlich mit dem Leitbild und der 
Schulentwicklungsstrategie zu-
sammen? 

▪ Sind die Evaluationsziele nach-
vollziehbar definiert und werden 
die Evaluationsaufträge in einem 
transparenten Verfahren erteilt 
und von der Schulgemeinschaft 
getragen? 

▪ Nach welcher Methode (mit wel-
chen Instrumenten) werden die 
Arbeits- und Entwicklungsergeb-
nisse festgestellt und bewertet? 

▪ Gibt es für Evaluationsverfahren 
einschließlich der Ergebnisbewer-
tung Dokumentationsregeln? 

▪ Wie überprüft die Schule die Zu-
friedenheit der Schulgemein-
schaft? 

▪ Welche Konsequenzen zieht die 
Schule aus dem Vergleich ihrer 
Leistungs- und Entwicklungsda-
ten mit dem Landesdurchschnitt 
und mit denen vergleichbarer 
Schulen? 

▪ Wie wird die externe Evaluation 
durch „kritische Freunde“ oder die 
Schulinspektion zur systemati-
schen Schulentwicklung genutzt?  

▪ Regelmäßige Schüler- und El-
tern-Rückmeldungen zur Unter-
richts- und Erziehungsarbeit 

▪ Auswertung und Fortschreibung 
der schuleigenen Arbeitspläne 
und der Jahresprogramme der 
Fachkonferenzen bzw. der Abtei-
lungen 

▪ Einsatz schulinterner Evaluations-
instrumente zur Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit 

▪ Einrichtung kollegialer Lern-
gemeinschaften (z.B. regelmäßi-
ge Unterrichtshospitationen) 

▪ Regelmäßige Bestandsaufnah-
men zur Situation der Schule und 
ihrer Entwicklung 

▪ Einsatz professioneller Bewer-
tungsverfahren (SEIS, EFQM, 
ISO 9001 u. a.) 

▪ Regelmäßige Bilanzierung und 
Dokumentation der Leistungs- 
und Entwicklungsdaten der Schu-
le (z. B. Durchführung von Bi-
lanzkonferenzen) 

▪ Regelmäßige Ermittlung der Zu-
friedenheit der beteiligten Grup-
pen und der „Abnehmer“  

▪ Qualitätspartnerschaft mit ande-
ren Schulen (z. B. wechselseitige 
Hospitationen, Vergleichsarbei-
ten) 

▪ Einbeziehung externer „kritischer 
Freunde“ (z. B. bei der Selbstbe-
wertung oder bei Bilanzkonferen-
zen) 

▪ Nutzung der Schulinspektion zur 
Überprüfung der Selbstevaluation 
und Entwicklungsplanung  

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Die ganztagsspezifischen Aspekte sind integraler Bestandteil aller Evaluationsprozesse. 

▪ Die Erreichbarkeit und der Grad der Erreichung der im pädagogischen Konzept der Ganztagsschule formulier-
ten Ziele werden regelmäßig überprüft. 

▪ Die Teilnahmequoten an den Ganztagsangeboten werden unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, der 
Eltern und der Lehrerinnen und Lehrer insgesamt und auch angebotsspezifisch ausgewertet. 

▪ Die Auswertungen der Teilnahmequoten gehen in die Planungen für neue Ganztagsangebote ein. 

▪ Das Erreichen der mit den außerschulischen Partnern vereinbarten Ziele wird überprüft. 

▪ Ergebnisse des Vergleichs der schuleigenen Erfahrungen und Daten mit den in ganztagsschulspezifischen 
Studien beschriebenen Erfahrungen und Daten sind Beratungsgegenstand in Gremien der Schule. 
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Quali tätsmerkmale  Ziel  und Anhaltspunkte  Beispiele für  Nachweise  

6.3  Optimierung des Schulum-
feldes und der Rahmenbe-
dingungen 

6.3.1  Engagement der Schule in  
ihrem Umfeld 

6.3.2  Dialog mit der Schulbehörde 

 

Die Schule unternimmt Initiativen 
zur Verbesserung des Schulumfel-
des und zur Optimierung der lan-
desweiten Rahmenbedingungen. 

▪ An welchen Entwicklungen des 
kommunalen und lokalen Umfel-
des beteiligt sich die Schule? Mit 
welcher Zielsetzung? Mit wel-
chem Erfolg? 

▪ Mit welchen eigenen Anregungen 
und Beispielen trägt die Schule 
im Dialog mit der Schulbehörde 
zur Optimierung der vorgegebe-
nen Rahmenbedingungen bei? 

▪ Patenschaften, Kooperationen 
und Unterstützung kultureller und 
sozialer Initiativen in der Ge-
meinde  

▪ Rückmeldungen zur Optimierung 
der Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsangebote 

▪ Auswertung und Rückmeldung 
von Erfahrungen mit der Res-
sourcenbereitstellung und weite-
ren Leistungen der Schulbehörde 

 

B e i s p i e l e  f ü r  N a c h w e i s e  i n  d e r  G a n z t a g s s c h u l e  

▪ Die ganztagsspezifischen Aspekte sind integraler Bestandteil aller Optimierungsmaßnahmen des 
Schulumfeldes. 

▪ Die Schule beteiligt sich an der Netzwerkbildung von Ganztagsschulen in der Region. 
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§ 23 Niedersächsisches Schulgesetz 
 

 

§ 23 

Besondere Organisation allgemein bildender Schulen  

(1) 1Allgemein bildende Schulen mit Ausnahme der Abendgymnasien können als Ganztagsschu-
len geführt werden. 2Eine Ganztagsschule ergänzt den Unterricht an mindestens vier Tagen der 
Woche zu einem ganztägigen Unterrichts-, Förder- und Freizeitangebot; es können auch Ganz-
tagsschulen mit einem ganztägigen Unterrichts-, Förder- und Freizeitangebot an drei Tagen der 
Woche zugelassen werden. 3Die Teilnahme an dem zusätzlichen Förder- und Freizeitangebot ist 
in der Regel freiwillig. 4Unterricht und zusätzliches Förder- und Freizeitangebot sollen acht Zeit-
stunden an einem Tag nicht überschreiten. 5Förderschulen, an denen wegen des sonderpädago-
gischen Förderbedarfs ihrer Schülerinnen und Schüler ein ganztägiger Unterricht erteilt wird, sind 
keine Ganztagsschulen im Sinne dieser Vorschrift.  

(2) 1An Halbtagsschulen können auch Ganztagsschulzüge geführt werden. 2Für diese gilt Absatz 
1 Satz 1 bis 4 entsprechend. 

(3) Im 1. bis 10. Schuljahrgang der allgemein bildenden Schulen können Integrationsklassen ein-
gerichtet werden, in denen Schülerinnen und Schüler, die einer sonderpädagogischen Förderung 
bedürfen (§ 14 Abs. 1 Satz 1), gemeinsam mit anderen Schülerinnen und Schülern unterrichtet 
werden und in denen die Leistungsanforderungen der unterschiedlichen Lernfähigkeit der Schü-
lerinnen und Schüler entsprechen.  

(4) 1Eine besondere Organisation nach den Absätzen 1 bis 3 bedarf der Genehmigung der 
Schulbehörde. 2Die Genehmigung wird auf Antrag des Schulträgers oder der Schule oder des 
Schulelternrats erteilt, wenn ein geeignetes pädagogisches Konzept vorliegt und die organisatori-
schen, personellen und sächlichen Voraussetzungen geschaffen sind. 3Ein Antrag der Schule 
kann nur im Einvernehmen mit dem Schulträger gestellt werden.  

(5) Hauptschulen sind bei der Errichtung von Ganztagsschulen und Ganztagsschulzweigen be-
sonders zu berücksichtigen. 
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Die Arbeit in der öffentlichen Ganztagsschule 
 

RdErl. des MK vom 16.3.2004  – 201 – 81 005 – VORIS 22410 

Bezug: a) Erlass "Die Arbeit in der Grundschule" vom 3.2.2004 (SVBl. S. 85) VORIS 22410 
 b) Erlass "Die Arbeit in der Hauptschule" vom 3.2.2004 (SVBl. S. 94) VORIS 22410 
 c) Erlass "Die Arbeit in der Realschule" vom 3.2.2004 (SVBl. S. 100) VORIS 22410 
 d) Erlass "Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 - 10 des Gymnasiums" vom 3.2.2004 (SVBl. S. 107) 

VORIS 22410 
 e) Erlass „Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der Kooperativen Gesamtschule (KGS)“ vom 

3.2.2004 (SVBl. S. 115) VORIS 22410 
 f) Erlass „Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 – 10 der Integrierten Gesamtschule (IGS)“ vom 3.2.2004 

(SVBl. S. 122) VORIS 22410 
 g) Erlass „Die Arbeit in der Schule für Lernbehinderte“ vom 30.7.1980 (SVBl. S. 314), geändert durch Er-

lass vom 21.6.1995 (SVBl. S. 181 - VORIS 22410 01 00 46 006; ber. S. 206)  
Erlass „Die Arbeit in der Schule für Gehörlose“ vom 18.2.1987 (SVBl. S. 57-VORIS 22410 01 00 46 012)
Erlass „Die Arbeit in der Schule für Schwerhörige“ vom 18.5.1988 (SVBl. S. 199 - VORIS 22410 01 00 
46 013)  
Erlass „Die Arbeit in der Schule für geistig Behinderte“ vom 18.4.1989 (SVBl. S. 103), geändert durch 
Erlass vom 12.9.1996 (SVBl. S. 424 - VORIS 22410 01 00 46 015)  
(Hinweis: Diese Erlasse wurden mit dem Ziel der Zusammenfassung für alle Formen der Förderschu-
le überarbeitet.) 

 h)  Erlass „Unterrichtszeiten und Schülerbeförderung“ vom 5.4.1983 (SVBl. S. 120 - VORIS 22410 01 00 
35 041) 

 i)  Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen“ vom 
9.2.2004 (SVBl. S. 128) VORIS 22410 

 j)  Erlass „Verkauf von Getränken und Esswaren in Schulen“ vom 9.9.1991 (SVBl. S. 288) VORIS 22410 
01 00 35 066 

 k)  Erlass „Hausaufgaben an den allgemein bildenden Schulen" vom 27.1.1997 (SVBl. S. 66) VORIS 
22410 00 00 00 061 

 l)  Erlass „Förderung von Schülern mit besonderen Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und des 
Rechtschreibens“ vom 26.6.1979 (SVBl. S. 182) VORIS 22410 01 00 40 004 

 m)  Erlass "Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeitern an Ganztagsschulen" vom 11.11.1983 (SVBl. 
S. 238 - VORIS 22410 01 00 30 022) 

 n)  Erlass "Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeitern und von Betreuungspersonal an Sonderschu-
len“ vom 28.9.1982 (SVBl. S. 297 - VORIS 22410 01 00 46 007), geändert durch Erlass vom 19.7.1990 
(SVBl. S. 314 - VORIS 22410 01 00 46 018) 

 

1. Aufgaben und Ziele 
1.1  Allgemein bildende Schulen können gemäß § 23 Abs.1 NSchG als Ganztagsschulen geführt werden. 

Bei der Einrichtung von zusätzlichen Ganztagsangeboten sind Hauptschulen gem. § 23 Abs. 5 NSchG 
besonders zu berücksichtigen.  

1.2 Die Ganztagsschule macht ihren Schülerinnen und Schülern ganztägige unterrichtliche und außerun-
terrichtliche Angebote. Im Rahmen ihres Bildungsauftrages gemäß § 2 NSchG hat die Schule zum Ziel, 
die Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler, ihre Fähigkeit zu einem eigenverantwort-
lich geführten Leben, ihre sozialen Fähigkeiten und ein aktives Freizeitverhalten zu fördern. Dazu ge-
hört insbesondere, auf den Übergang von der Schule in eine berufliche Tätigkeit vorzubereiten. 
Dies geschieht vor allem durch  
- eine pädagogische Gestaltung der Unterrichtswoche und des Tagesablaufs,  
- eine Öffnung von Schule und Unterricht zum außerschulischen sozialen, kulturellen und betriebli-

chen Umfeld,  
- die Mitwirkung und Mitverantwortung der Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung des Schulle-

bens und der Ganztagsangebote.  
Dabei ist die Mitarbeit der Erziehungsberechtigten im Rahmen der ganztagsschulspezifischen Arbeit 
besonders erwünscht und zu unterstützen. Ganztagsschulen sollen mit außerschulischen Kooperati-
onspartnern zusammenarbeiten; hierfür kommen insbesondere die öffentlichen und freien Träger der 
Jugendhilfe, die Träger der freien Wohlfahrtspflege, die freie und kirchliche Jugendarbeit, Sportvereine, 
Musik- bzw. Kunstschulen, andere im Kultur- und Bildungsbereich tätige Einrichtungen, Betriebe und 
mit der Ausbildung befasste Organisationen sowie die Hilfs- und Rettungsdienste in Betracht. 

1.3 Besonders Ganztagsschulen sind aufgrund ihres Angebotes und ihres zeitlichen Rahmens geeignet,  
- Kontakte und Beziehungen zwischen Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen sozialen 

Gruppen zu ermöglichen und zu verstärken,  
- die Gleichberechtigung der Geschlechter durch eine Erziehung zu partnerschaftlichem Verhalten zu 

fördern, das einseitigen Rollenorientierungen in Familie, Beruf und Gesellschaft entgegenwirkt,  
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- ein gemeinsames Lernen und Leben von Menschen verschiedener Nationen und Kulturkreise zu 
praktizieren und dadurch die Schülerinnen und Schüler im Sinne von guten Beziehungen und Tole-
ranz unter den Menschen verschiedener Nationen und Kulturkreise zu erziehen,  

- das gemeinsame Lernen und Leben von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen 
zu praktizieren und zu fördern und  

- Bezüge zwischen Unterricht und außerschulischen berufsorientierenden Maßnahmen herzustellen 
und dadurch die Berufsreife und Ausbildungsfähigkeit zu erhöhen.  

Die Angebote der Ganztagsschule sind unter Berücksichtigung des individuellen Entwicklungsstands 
der Kinder und Jugendlichen zu gestalten; ihre Belastbarkeit, Konzentrationsfähigkeit und ihre Bewe-
gungsbedürfnisse sind zu beachten. 

1.4 Jede Ganztagsschule arbeitet auf der Grundlage eines pädagogischen Konzepts, in dem  
- insbesondere die Aufgaben und Ziele gemäß den Nrn. 1.2 und 1.3 im Hinblick auf die örtlichen Ge-

gebenheiten einschließlich der Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit außerschulischen Anbie-
tern und Trägern konkretisiert werden,  

- die zentralen pädagogischen Leitlinien, Strukturen und Angebote der Schule beschrieben werden,  
- die sozialpädagogische Arbeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dargestellt wird,  
- das Modell von Ganztagsschule gemäß Beschluss nach Nr. 2.6 erläutert wird.  

 Soweit das pädagogische Konzept Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung des Schulträgers oder des 
Trägers der Schülerbeförderung hat, bedarf es deren Zustimmung. Beide sollen deshalb frühzeitig in 
die Planungen einbezogen werden. Gleiches gilt bei Änderungen des pädagogischen Konzeptes. 

 Der grundsätzliche Zustimmungsvorbehalt bzw. das Antragsrecht des Schulträgers gemäß § 23 Abs. 4 
NSchG bleiben hiervon unberührt. 

2. Organisation der Ganztagsschule, Ganztagsschulzüge 

2.1 Ganztagsschulen werden gemäß § 23 Abs. 1 und Abs. 4 NSchG als „besondere Organisation allge-
mein bildender Schulen" geführt.  

2.2 An Ganztagsschulen sind die Sonnabende unterrichtsfrei.  

2.3 Zum Ganztagsbetrieb gehören an mindestens vier Tagen einer vollen Unterrichtswoche der Unterricht 
entsprechend den Bezugserlassen zu a) - g), das Mittagessen, die Mittagspause und Angebote nach 
den Nrn. 3.1 bis 3.7 („Ganztagsangebote“) im Umfang von zwei Unterrichtsstunden; im Regelfall ist im 
Primarbereich eine Zeitdauer von 7 bis 7½, im Sekundarbereich I von 7½ bis 8 Zeitstunden vorzuse-
hen. 
Offener Schulanfang und offener Schulschluss können insgesamt pro Tag im zeitlichen Umfang einer 
Unterrichtsstunde angeboten werden. Dabei ist der Bezugserlass zu h) zu beachten.  

2.4 Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler an den ganztagsspezifischen Angeboten erfolgt freiwillig. 
Die Anmeldung verpflichtet zur regelmäßigen Teilnahme. 
2.4.1  In der offenen Ganztagsschule melden sich die Schülerinnen und Schüler zu den einzelnen 

Ganztagsangeboten für die Dauer eines Schulhalbjahrs oder für ein Schuljahr an. 
 Die Ganztagsangebote offener Ganztagsschulen können nach Nr. 8.2 auch allein in Zusam-

menarbeit mit Trägern der Jugendhilfe oder anderen Kooperationspartnern angeboten werden. 
2.4.2  In der teilweise offenen Ganztagsschule sind die Schülerinnen und Schüler mit der Anmeldung 

an der Schule verpflichtet, an den dort verbindlich eingerichteten Ganztagsangeboten einzelner 
oder mehrerer Nachmittage teilzunehmen. Diese Verpflichtung kann auch auf einzelne Schul-
jahrgänge beschränkt werden. Die Möglichkeit, nach § 63 Abs. 4 NSchG eine andere Schule zu 
besuchen, bleibt unberührt. 

2.5  An Halbtagsschulen können gemäß § 23 Abs. 2 und Abs. 4 NSchG Ganztagsschulzüge geführt wer-
den, soweit der Schulträger zustimmt und der Träger der Schülerbeförderung im Rahmen seiner Zu-
ständigkeit nicht widerspricht. Für Ganztagsschulzüge an Halbtagsschulen gelten die Bestimmungen 
für Ganztagsschulen entsprechend.  
Ein Ganztagsschulzug umfasst in jedem Jahrgang mindestens eine Klasse. Er kann auch als Profilan-
gebot zur besonderen Schwerpunktbildung eingerichtet werden, indem Teile des Pflicht- und Wahl-
pflichtunterrichts sowie bestimmte Ganztagsangebote miteinander verbunden und den Schülerinnen 
und Schülern insgesamt zur Wahl gestellt werden. 
Auch bei der Einrichtung eines Ganztagsschulzuges muss die Klassenbildung nach den Bestimmun-
gen des Bezugserlasses zu i) in seiner jeweils gültigen Fassung erfolgen. Die Bildung einer zusätzli-
chen Klasse aus diesem Grund ist nicht zulässig. 
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2.6  Die Gesamtkonferenz entscheidet mit Zustimmung des Schulelternrates, des Schülerrates und des 
Schulträgers über das zu wählende Modell nach Nr. 2.4 oder 2.5. Sofern das Konzept in einem be-
stimmten Umfang oder für Schülerinnen und Schüler einzelner Klassen bzw. Schuljahrgänge verbindli-
che ganztagsspezifische Angebote vorsieht oder zur Auswahl stellt, müssen Gesamtkonferenz und 
Schulelternrat mit Drei-Viertel-Mehrheit zustimmen. 

2.7  An Ganztagsschulen soll der Tagesablauf für die Schülerinnen und Schüler nach pädagogischen Ge-
sichtspunkten rhythmisiert werden. Der für die jeweilige Schulform vorgesehene Pflicht- und Wahl-
pflichtunterricht kann je nach pädagogischem Konzept der Schule z. T. auf die Zeit nach der Mittags-
pause gelegt werden.  

2.8 Auf die dem kirchlichen Unterricht vorbehaltenen Nachmittage ist bei der Planung des Ganztagsbetrie-
bes Rücksicht zu nehmen. Schülerinnen und Schüler einer teilweise offenen Ganztagsschule nach Nr. 
2.4.2, die den kirchlichen Unterricht besuchen, werden für diesen Zeitraum von der Teilnahmeverpflich-
tung an Ganztagsangeboten nach Nr. 3 befreit. 

 3.  Charakteristische Angebote der Ganztagsschule 
 Zu den Angeboten, die Ganztagsschulen zusätzlich zum Unterricht der Halbtagsschule machen, gehö-

ren  
- Verfügungsstunden der Klassen bei ihrer Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer,  
- Arbeitsgemeinschaften,  
- Arbeits- und Übungsstunden,  
- Fördermaßnahmen,  
- Projekte an außerschulischen Lernorten,  
- die Mittagspause und das Mittagessen,  
- außerunterrichtliche Angebote.  
Alle Angebote gemäß Nr. 3.2 bis 3.7 können klassen-, jahrgangs- und ggf. schul- und schulformüber-
greifend eingerichtet werden.  
Mit den Angeboten soll sich die Schule je nach örtlichen Gegebenheiten zu ihrem Umfeld (z. B. zu 
kommunalen Einrichtungen, der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Kirchen, Vereinen, Betrieben) öff-
nen. Sie soll mit außerschulischen Trägern kooperieren und deren Angebote in ihre Arbeit einbezie-
hen. 

 3.1  Verfügungsstunden 
Die Verfügungsstunden geben der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer die Möglichkeit, im Rah-
men der Arbeit in der Klasse, ggf. im Rahmen des Klassenrates, insbesondere erzieherische und or-
ganisatorische Aufgaben (z. B. Gespräche über Beziehungen und Konflikte, besondere Vorhaben und 
ganztagsschulspezifische Fragen) wahrzunehmen. Sie können auch als Wochenanfangs- bzw. Wo-
chenschlussstunde angesetzt werden.  
Jede Klasse soll wöchentlich - soweit nicht schon im Rahmen der Halbtagsangebote vorgesehen - eine 
Verfügungsstunde bei ihrer Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer haben.  

 3.2  Arbeitsgemeinschaften  
Arbeitsgemeinschaften berücksichtigen die Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler 
und geben Anregungen auch für die Freizeitgestaltung. Die Schule stellt - unter Mitwirkung der Schüle-
rinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten sowie unter Berücksichtigung der örtlichen Gege-
benheiten einschließlich der Angebote der außerschulischen Träger - ein ausgewogenes Angebot an 
fachgebundenen, fächerübergreifenden und fachunabhängigen Arbeitsgemeinschaften zusammen. 

3.3  Arbeits- und Übungsstunden  
Arbeits- und Übungsstunden dienen der Sicherung, Anwendung, Weiterführung und Vertiefung des 
Gelernten und der Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. Dabei sind insbesondere Formen der Ein-
zel-, Partner- und Gruppenarbeit zu berücksichtigen. Eine Ganztagsschule kann abweichend von dem 
Bezugserlass zu k) entsprechend ihrem pädagogischen Konzept teilweise oder überwiegend auf 
Hausaufgaben verzichten. Insbesondere in diesem Fall ist eine pädagogische Konzeption für die Ar-
beits- und Übungsstunden notwendig, um den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler sicherzustel-
len. Arbeits- und Übungsstunden können bestimmte Arbeiten wie z. B. Vokabellernen, Lektüre von 
Ganzschriften, Erledigung weiterer zeitaufwändiger Aufgaben und die Vorbereitung von Referaten 
nicht voll ersetzen.  

3.4 Fördermaßnahmen  
Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern gemäß ihrer individuellen Leistungsfähigkeit und ihren 
Neigungen können Förderstunden eingerichtet werden. Diese können parallel zu den Arbeits- und Ü-
bungsstunden liegen.  
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Die entsprechenden Fördermaßnahmen richten sich an Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten 
im fächerspezifischen, persönlichen oder sozialen Bereich gleichermaßen wie an Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen Begabungen und Interessen. Sie sollen nach Möglichkeit von Lehrkräften – 
insbesondere den zuständigen Fachlehrkräften – und pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
durchgeführt werden, die die Schülerinnen und Schüler kennen. Dabei kann es sich auch um Förder-
maßnahmen nach Bezugserlass zu l) handeln. Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtun-
gen und Organisationen wird auch im Rahmen der Fördermaßnahmen angestrebt.  

3.5  Projekte an außerschulischen Lernorten  
Ganztagsspezifische Projekte sind Schulveranstaltungen und können außerhalb der Schule stattfin-
den. In Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen und Trägern sowie Betrieben und Verbänden 
ist es sinnvoll, die soziale, kulturelle und berufliche Lebenswirklichkeit in Ganztagsangebote einzube-
ziehen.  
Sofern erforderlich, kann die zeitliche Lage dieser Angebote gem. Nr. 2.3 verändert und ihre Dauer 
überschritten werden; die Teilnahme erfolgt in diesem Falle grundsätzlich freiwillig nach besonderer In-
formation der Erziehungsberechtigten.  

3.6  Mittagspause und Mittagessen  
Zwischen den schulischen Veranstaltungen am Vormittag und denen am Nachmittag müssen die 
Schülerinnen und Schüler eine Mittagspause haben. In dieser Zeit sollen sie in der Schule ein Mittag-
essen einnehmen können sowie Gelegenheit zur Ruhepause oder Teilnahme an Freizeitangeboten 
haben. Beim gemeinsamen Mittagessen sollen Regeln der Tisch- und Esskultur vermittelt und ein-
gehalten werden. 
Das Mittagsessen und sonstige in der Schule angebotene Getränke und Esswaren sollen eine ausge-
wogene Ernährung gemäß Bezugserlass zu j) sicherstellen.  

3.7 Außerunterrichtliche Angebote  
Außerunterrichtliche Angebote sollen es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, nach eigener 
Wahl und Schwerpunktsetzung ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten – z. B. in künstlerisch-musischen, 
sportlich-spielerischen, sozialen und kommunikativen oder handwerklichen und technischen Bereichen 
– zu entwickeln und sie dadurch zu einer sinnvollen und kreativen Freizeitgestaltung befähigen. Im 
Rahmen eines rhythmisiert gestalteten Ganztagsbetriebes bieten sie daneben Gelegenheit zu Ent-
spannung und Erholung.  
Außerunterrichtliche Angebote werden regelmäßig oder auch gelegentlich von Schülerinnen und Schü-
lern, Lehrkräften, pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unter Einbeziehung von Erzie-
hungsberechtigten und in Kooperation mit außerschulischen Trägern unterbreitet.  

4. Erstellung der Ganztagsangebote und Weiterentwicklung des Ganztagskonzepts 

4.1  Zur Erstellung der ganztagsspezifischen Angebote werden vor Beginn eines Schuljahres Vorschläge 
von Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und außerschulischen Anbietern 
eingeholt.  

4.2 Die Schule legt fest, wie die Ganztagsangebote im Hinblick auf das beschlossene Konzept regelmäßig 
ausgewertet und ggf. Vorschläge zur Weiterentwicklung erarbeitet werden. Dem Schulträger und 
Vertreterinnen oder Vertretern der außerschulischen Anbieter von Ganztagsangeboten soll Gelegen-
heit zur Beteiligung gegeben werden. 

5. Besondere Aufgaben der Lehrkräfte in Ganztagsschulen 

 Lehrkräfte übernehmen in Ganztagsschulen zusätzlich zu ihren Unterrichts- und Erziehungsaufgaben 
im Rahmen der Halbtagsschule Aufgaben im Rahmen ganztagsspezifischer Angebote nach Nr. 3. Zei-
ten, in denen eine Lehrkraft während des offenen Schulanfangs, des offenen Schulschlusses oder der 
Mittagspause Schülerinnen und Schüler über eine reine Aufsichtsführung hinaus betreut, sind zur Hälf-
te auf die Unterrichtsverpflichtung anzurechnen. 
Lehrkräfte können im Umfang von bis zu sechs Unterrichtsstunden für außerunterrichtliche Angebote 
nach Nr. 3.7 eingesetzt werden. 

6. Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

6.1  Für die Tätigkeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten die Bezugserlasse zu m) 
oder n).  

6.2  Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen im Rahmen des Ganztagskonzepts der Schule 
ganztagsspezifische Angebote oder wirken daran mit. Im Übrigen unterstützen sie die Erziehungstätig-
keit der Lehrkräfte.  
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6.3 Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden unter Berücksichtigung ihrer Aufgaben sowie 
der Anzahl der am Ganztagsbetrieb teilnehmenden Schülerinnen und Schüler nach Maßgabe des 
Haushalts von der Schulbehörde eingestellt und können für mehrere Ganztagsschulen eines Standorts 
eingesetzt werden. 
Darüber hinaus können unter Nutzung des zugewiesenen Budgets nach Nr. 7 auch weitere pädagogi-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden; die haushalts- und arbeitsrechtlichen Be-
stimmungen sind zu beachten.  

7. Zusätzliche Lehrerversorgung und Budget zur Einrichtung ganztagsspezifischer Angebote an 
Ganztagsschulen 

  Die Schule erhält für Tage, an denen die Schülerinnen und Schüler des Primarbereichs und des Se-
kundarbereichs I im Umfang von mindestens zwei Unterrichtsstunden an ganztagsspezifischen Ange-
boten teilnehmen, einen Zuschlag zur Lehrerversorgung. 

 An die Stelle eines Teils der zusätzlichen Lehrerstunden und deren Wert entsprechend tritt auf Vor-
schlag der Schule ein Mittelkontingent („Budget“) zur Finanzierung ganztagsspezifischer Angebote in 
Kooperation mit außerschulischen Anbietern oder zum Einsatz weiterer Fachkräfte. 
Einzelheiten regelt der Bezugserlass zu i) in der jeweils geltenden Fassung. 

8. Zusammenarbeit der Ganztagsschulen an einem Schulstandort untereinander sowie mit Koope-
rationspartnern  

8.1 Ganztagsschulen eines Standorts sollen zusammenarbeiten, um personelle, sachliche und räumliche 
Ressourcen schulübergreifend zu nutzen, die Vielfalt und Qualität der ganztagsspezifischen Angebote 
zu erhöhen und sie nach Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler aller Schulformen zu öffnen. Dazu 
schließen sie eine Vereinbarung gemäß § 25 NSchG, in die ggf. auch Träger der öffentlichen und der 
freien Jugendhilfe einbezogen werden können. Sie sollen das gemäß Nr. 7 zur Verfügung gestellte 
Budget ganz oder teilweise gemeinsam verwalten und benennen hierfür einen Budgetverantwortlichen. 

8.2 Schulen können im Einvernehmen mit ihrem Schulträger eine ständige Kooperation mit Trägern der Ju-
gendhilfe oder anderen Kooperationspartnern vereinbaren, um auf der Grundlage eines gemeinsamen 
pädagogischen Konzepts eine offene Ganztagsschule gem. Nr. 2.4.1 einzurichten. Die Genehmigung 
wird erteilt, sofern für die Schülerinnen und Schüler an mindestens drei Tagen einer vollen Unterrichts-
woche ganztagsspezifische Nachmittagsangebote eingerichtet sind, Zielsetzung und Organisationsform 
des Ganztagsangebots den sonstigen Rahmenvorgaben dieses Erlasses entsprechen und auch die 
nachmittäglichen Angebote für die Schülerinnen und Schüler unter Verantwortung der Schulleitung or-
ganisiert sowie in enger Kooperation mit ihr durchgeführt werden.  

Ein Zuschlag zur Personalversorgung kann abweichend von Nr. 6.3 und Nr. 7 gewährt werden, sofern 
hierfür die sächlichen und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

8.3 Sofern Kooperationspartner Ganztagsschulen ihre Zusammenarbeit überregional anbieten, können 
Rahmenverträge mit der obersten Schulbehörde vereinbart werden, die von den Schulen und ihren 
Partnern zu beachten sind.  

9. Schlussbestimmungen 

9.1 Für Förderschulen, deren Unterrichtsangebote auf Grund der Zielsetzung der Schulform ganztägig or-
ganisiert sind, gelten die Nrn. 1.1 bis 1.3. Die Nrn. 1.4 bis 8.3 sind unter Berücksichtigung der besonde-
ren Aufgaben der jeweiligen Förderschule entsprechend anzuwenden. 

9.2 Schulen in freier Trägerschaft, die als Ganztagsschulen entsprechend § 23 Abs.1 und 2 NSchG arbei-
ten, orientieren sich an den Rahmenbedingungen dieses Erlasses. 

9.3 Dieser Erlass tritt am 1.8.2004 in Kraft.  

9.4 Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Erlasses bestehenden Ganztagsschulen arbeiten weiter auf 
Grundlage des genehmigten Konzepts, sofern sie nicht eine Änderung gem. Nr. 2.6 beantragen.  
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